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Normas de uso
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Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
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de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
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+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
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unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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Vorerinnerung. - -

- - - ...

Ueber das angenommene Prinzip des

Naturrechts und über einige nächſt ver

wande moraliſche Diſciplinen.
-

- -

: 3

De Geſchichte des Naturrechts kennt

eine ſo große Anzahl von Erkennt

mißgründen für dieſes Recht, daß man ei

ne beträchtliche Abhandlung liefern könnte,

wenn man ſie alle anzeigen und prüfen woll

te. Indeſſen würde dieſe Arbeit meiſt nur

Wiederholung ſeyn, da Hr. D. Hufeland

dieſelbe ſchon ſo rühmlich*) unternahm.

Ich will daher nur dasjenige hier ausführen

und rechtfertigen, was ich bey dieſen Lehr

buche angenommen, und ſodann noch eini

- 2 : 1:2 ges

º) v. Hufelands Verſuch über die Grundſäts

Naturrechts. Jena 1785.
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ges über die Abſonderung der verſchiedenen

moraliſchen Wiſſenſchaften bemerken.

Bey allen lebenden rechtsfähigen We

ſen, welche ſich ihres Daſeyns bewußt ſind,

iſt ohne allen ZweifelRecht auf Exiſtenz das

erſte wichtigſte und nothwendigſte Recht

derſelbeu, denn ohne Exiſtenz iſt keine Ver

vollkommung dieſes Weſens, keine Glückſe

ligkeit und keine Verhältniß deſſelben mög

lich, dieſes muß auch von den Menſchen

gelten; die Exiſtenz des Menſchen als

Menſch, d. h. als eines phyſiſchen körperli

chen moraliſchen Geſchöpfs, muß das wich

tigſte erſte und nothwendigſte Geſetz für

ihn ſeyn, dieſes zeigen auch die Colliſionen,

wo immer die weniger nothwendigen Ver

bindlichkeiten nacheinander wegfallen, bis

die nöthigſten allein übrig bleiben. Die

Eſtenz muß alſo zuvörderſt und auf alle

Fälle, auch in Bezug auf Andere geſichert

ſeyu, dergeſtalt, daß ich mein Recht dar

auf von dem andern erzwingen kann, wenn

er mir ſelbiges verſagt, und ich mich mit

Gewalt in den Beſitze deſſelben zu verthei

digenbefugt bin. DieſerZwang fließt theils

aus der mir obliegenden Pflicht meineMen

ſchenexiſtenz ſo lange zu erhalten und zu

- . * . behau
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behaupten, als es der Natur der Sache

nach möglich iſt, daher muß ich auch alle

Mittel dazu, und alſo auch das Recht zufn

Zwange als ein ſolches Mittel haben;

theils fließt der Zwang aber auch zugleich

mit daraus, daß in dem Verhältniſſe, wor

ein ich mit dem Einen oder dem Andern in

eintretende Falle komme, ich von keinen

andern dieſe Rechte fordern kann, als eben

von dem, mit welchen ich jetzt in dieſen ein

tretenden Falle in Verhältniß ſtehe, denn

nur der oder die mehrern Verbundenen greis

fen mich jetzt in dieſen Fall an, und belei

digen mich jetzt. Wollte nun dieſer mir die

Ausübung dieſes RechtsÄ machen,

oder ſeine Pflicht dabey nicht erfüllen, ſo

würde meine Exiſtenz leiden, deren Bes

hauptung meine erſte Pflicht und erſtes Ge

ſetz iſt. Von der Exiſtenz des Menſchen

als Menſch glaube ich alſo muß man in den

moraliſchen Diſciplinen ausgehen und ſo

weiter Stufenweis fortgehen, um den gan

zen Umfang derÄ allmähli

zu beſtimmen; aber nicht gleich mit ällge

meinen oberſten und ſchwankenden Begrif:

fen Glückſeligkeit c. anfangen, ehe die dar

unter geſtellten und liegenden gehörig be

- 3 richtiget

„“



yr

richtiget und beſtimmt ſind. Hierauffüh

ren auch die Colliſionsfälle, weshalb ich

auf das kurz vorher bemerkte mich beziehe.

So wie aber jedes Weſen eine beſtimmte

Art zu exiſtiren hat, und dieſe ihm mit al

ken gleichen Weſen gemein iſt muß auch

hier bey den Rechten des Menſchen, Mené

ehenexiſtenz zupörderſt in Betrachtus

kommen. Bey der Menſchenexiſtenz müſſen

unterſchieden werden t i . . .

I) Weſentliche Erforderniſſe ::

- - ?) außerweſentliche und zufällige, in

Diejenigen, ohne welche der Menſch alſ

Menſch, dh als phyſiſch-körperlich- mo

Kaliſch-geiſtiges Weſen nicht exiſtiren würz

de machen ſeine weſentliche Exiſtenz aus

Aber immer bleibt noch Verſchönerung und

Vervollkommung dieſer Menſchenexiſtenz

übrig, inſofern ſie durch Bequemlichke
ten, durch zuvorkommende Ausübung der

Liebespflichten, durch die Pflichten der Bile

ligkeit vonSeitenAnderer angenehmer, vert

ſchönerter und glückſeliger gemacht wird.

Man kann dieſe die qualificirte, die außer

weſentliche, die zufällige nennen, ohne

welche der Menſch als Menſch exiſtiren

kann, allein nicht ſo bequem, sº
3 : „“ UnQ.
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Und nicht. ſo glückſeligen Ich kann weſent

iche und abſolute Menſchenexiſtenz in ihren

ganzen Umfange haben, ohne je irgend ein

Recht der qualificirten von Seiten Anderer

zu genießen. Man darf hierbey nur an

den Menſchen in der Einöde denken. Hier

aus ergeben ſich zwey verſchiedene Arten von

Rechten, Verbindlichkeiten und Pflichten.

Aus beyden zuſammen entſtehet die voll

kommene Menſchenexiſtenz ſowohl der In

dividuellen als der des ganzen Menſchen

geſchlechts. Dieſe vollkommenſte Meu

ſchenexiſtenz iſt das nächſte allgemeine Prinz

cip der ſämmtlichen moraliſchen Diſciplinen.

In Abſicht dieſer vollkommenſten Men

ſchenexiſtenz ſtehen wir in Verhältniß gegen

Gottz gegen uns, ſelbſt und gegen Unſern

Nehen menſchen, und zwar ſowohl in Be-

zug auf die abſolute und weſentliche „Fals

auf die qualißcirte und zufällige. Da nun

aber letztere der weſentlichen an. Wichtigkeit

Nachſtehen, ſo folgt daraus die Unterord

nung der Rechte, Verbindlichkeiten und

Pflichten, bey dieſen dreyfachen Verhält

niſſen nach Maaßgabe ihrer Wichtigkeit

und Nothwendigkeit. . . . . .

. . .

Bey

-

- - - s
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ÄBey den dritten aber, ich meyne bey

den Verhältniß unſerer Menſchenexiſtenz

gegen unſere Nebenmenſchen, tritt noch ein

andrer Umſtand ein, welcher außer der

Unterordnung der Rechte, Verbindlichkei

ten und Pflichten auch eine Nebeneinander

Äg (Cºº) der Ästhº
macht die Urſache hiervon iſt theils, daß

bey den wechſelſeitigen Rechten und Ver-

bindlichkeiten jeder Zeit ganz verſchiedene

Subjekte eintreten ünd es dabey nicht auf

ein einziges Subjekt ankommt, ſo daß wir

daher die Rechte und Verbindlichkeiten

auch äußere nennen, theils aber iſt dieſes

auch wegen der noch über dem bey dieſer

Verſchiedenheit der Subjekte entſtehenden

Colliſionen nöthig, wo Unterordnung der

Pflicht bey nebeneinänderſtehenden gleich

rechtigen Subjekten nicht ſtatt haben kann.

Wenn ich nun bey dieſer vollkommen

--Ä , die zwey darunter

iiegenden Haupttheiſe der für jeden gehöri

gen Rechte, Verbindlichkeiten und Pflich

ten wiederum ſo wie ſie hier entſtanden ab

ſondere, ſo erhalte ich - -

1) abſolute oder weſentliche Menſchen

exiſtenz, - -

*

-

2) qua



s2) qualificirte oder zufällige.

Ich übergehe bey beyden die zwey erſtern

Verhältniſſe der vollkommenſten Menſchen

exiſtenz, da ſie für die natürliche Moral

theologie und für die Moral im ſtrengſten

Sinne gehören und bleihen blos bey den

Verhältniſſe der vollkommenſten Menſchen

exiſtenz in Bezug eines Menſchen gegen den

andern ſtehen. - - - - -

Sie beſtehet wie nur bemerkt worden

1) aus der abſoluten oder weſentlichen, 2)

aus der qualifieirten oder zufälligen.

Bey der Verſchiedenheit der Subjekte

für die wechſelſeitigen Rechte wird der Un

terſchied hier vorzüglich wichtig. Aus die

ſenzwey Claſſen von äußern Rechten, Ver

bindlichkeiten und Pflichten entſtehen zwey

verſchiedene moraliſche Diſciplinen.

Denn da die eine Claſſe Zwang fordert,

wie ich oben gezeigt, ſo weiſen wir dieſe

mit mehrern andern dem ſtrengen Natur

- rechte an.

Ich glaube daher daß das natürlichſte

Princip des Naturrechts iſt: Stöhre nicht

die abſolute Menſchenexiſtenz deines Ne

benmenſchen. -

s Da



Da der Menſch nicht blos ein phyſiſch

körperliches, ſondern auch zugleich ein mo

raliſch geiſtiges Weſen iſt, ſo bezieht ſich

die abſolute Menſchenexiſtenz auf beydes.

Alle Rechte und Verbindlichkeiten welche

dieſe Verhältniſſe unmittelbar oder mittel

bar treffen, liegen unter dem Begriffe;

daher laſſen ſich aus dieſen Principalle

Rechte des Menſchen als Menſchen ableiten.

Denn nicht blos die phyſiſche Lebenserhal

tung liegt unter dieſer Exiſtenz, ſondern

auch die Freyheit des Menſchen im Natur

ſtande, im Denken und Handeln und alle

Rechte wie ſie in Verfolg des Syſtems ent

wickelt werden. r

. Der Erkenntnißgrundſatz des N. R.

muß ein verbiethender Satz ſeyn, ſonſt iſt

er nicht ſtreng genug, wenigſtens iſt er unz

beſtimmter in ſeinen Umfange, denn der

Satz: befördere die Menſchenexiſtenz bey.

deinen Nebenmenſchen, iſt zweydeutig und

begreift auch mehr als die ſtrengen Grenzen

der Zwangsrechte und Zwangsverbindlich

keiten und Pflichten verſtatten.

Aber fragt man: Iſt das nicht eben

das was man ſagt: Erhalte dich ſelbſt?

- - ſtöhre
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ſtöhre nicht die Erhaltung. Anderer? ſtöhre

nicht den äußern Frieden? -

. . Ich glaube nicht daß Jemand, welcher

meinen Satz genau und unpartheyiſch

prüft, dieſes behaupten kann. Selbſter

haltung geht blos auf das phyſiſche Leben,

allein ich nehme Menſchenexiſtenz an, wel?

che nicht blos das phyſiſche Leben, ſon:

dern zugleich die moraliſchen Verhältniſſe,

begreift, und welches die Beſtimmung des

Menſchen, welche ſich doch von allen an?

dern Geſchöpfen unterſcheidet, mit angiebt,

in dem Ausdruck Meuſchenexiſtenz. In

meinem Princip liegt alſo mehr als in

Selbſterhaltung, und es iſt beſtimmter und

unterſcheidender in Anſehung der Menſchen

beſtimmung; vorzüglich auch für dieHand

lungen der Freyheit iſt es zweckmäßiger als

das der Selbſterhaltung, da bey Verluſt

der Freyheit immer noch Selbſterhaltung

in ihren ganzen Umfange ſtatt hat. Auch

der Satz: ſtöhre nicht die äußere Ruhe, iſt

nicht beſtimmt genug, denn wenn man auch

annimmt äußere Ruhe beſteht in dem wechſ

ſelſeitigen ungeſtöhrten Genuße der Rechte,

ſo fragt ſich wieder: welcher Rechte? und

wollte man ſie auch beſtimmen durch

Zwangs
-
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Zwangsrechte; ſo fragt man weiter was

gehört denn zu den Zwangsrechten? Sagt

man die Rechte die auf Conſervation ab

zwecken, ſo tritt wieder ein, was ich kurz

vorher über den Satz der Selbſterhaltung

geſagt. Auch verdient bemerkt zu werden,

daß viele Fälle, welche doch ausgemacht

für das Naturrecht gehören, nicht aus der

Selbſterhaltung entſchieden werden können,

ſondern ſich blos auf gewiſſe moraliſche gei

ſtige Verhältniſſe beziehen, welchenicht unter

derphyſiſchen Selbſterhaltungliegen können,

wohl aber unter den Begriff Menſchenexi

ſtenz oder Exiſtenz des Menſchen als Menſch

liegen, z. B. Recht auf ſeine Moralität.

Eben ſo wenigwird Jemand mit Grund .

behaupten können, dieſes Princip des Na

turrechts ſey ja eben das, was einige neue

Perfektioniſten angenommen; dieſe ſetzen

zwar zum allgemeinen Princip der Sittlich

keit: vervollkommne alle Menſchen; Ihr

Naturrechtsprincipiſt: verhindere daß die

Vollkommenheit aller Menſchen nicht ge

mindert werden. Hierinnen aber liegt mehr

als das bloße Näturrecht; es beweiſt das

her nicht ſtreng genug. Allein ich muß auch

nun etwas über das Princip der Philan

thropik
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thropik ſagen. Ich habe derſelben die

zweyte Hauptclaſſe der Rechte, Verbind

lichkeiten und Pflichten in Verhältniß ge

gen Neben- und Mitmenſchen angewieſen.

Siebeziehen ſich dem vorher bemerkten nach

auf die qualificirte oder zufällige Exiſtenz

und beſchäftigen ſich mit der Vervollkom

mung der vorhandenen und geſicherten ab-

ſoluten Menſchenexiſtenz.

Ganz natürlich ergiebt ſie alſo das

Princip für dieſe: -

Hindere nicht die Vervollkommung der

ſchon geſicherten abſoluten Menſchen

- exiſtenz in dem Mitmenſchen,

oder: Stöhre nicht die qualificirte Men

ſchenexiſtenz. -

Ja hier läßt ſich auch ein bejahender

Satz annehmen, weil die Vervollkommung

in ihrer Erweiterung keiner ſo beſtimmten

Grenze bedarf, als bey der Sicherung der

abſoluten Exiſtenz nöthig war; dieſer würz

de alſo abgefaßt werden können: Vervoll

komme die ſchon geſicherte abſolute Men

ſchenexiſtenz. Kein unpartheyiſcher Rich

ter wird hier erinnern, ich nähme an, daß

die abſolute Menſchenexiſtenz alſo noch

nicht vollkommne abſolute Menſchenexiſtenz

ſeyn
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ſeyn müſſe. Er würde dem Vervollkom

men einen Doppelſinn geben; da ich hier un

ter Vervollkommen verſtehe, eine Sache,

welche weſentlich vollkommen iſt, durchzu

fällige Vollkommenheit noch vollkommener

machen, aber nicht eine weſentlich unvol

lendete Sache vollenden. Die Hauptge

genſtände für die Philanthropik ſind die

Billigkeit und eigentliche Menſchenliebe;

ſie ſind nicht einerley wie viele glauben;

denn billig bin ich, wenn ich mein Recht

nicht in ſeinen Umfange, in ſeiner Strenge

ſuche; aber Pflichten der Menſchenliebe er

fülle ich, wenn ich da, wo ich gar keine äu

ßere Verbindlichkeit habe, ſo handele, als
hätte ich ſie.

Außer dieſen moraliſchen Diſciplinen
giebt es aber auch noch mehrere; die

Grundſätze der Klugheit welche ſich mit der

Wahl der Mittel zu erlaubten Entzwecken

-

bey der Ausübung unſerer Rechte undVer

bindlichkeiten beſchäftigen, erfüllen ein

weites Gebiet. Eben ſo die Grundſätze,

welche die gefälligſte und anſtändigſte Art

und Weiſe der Leiſtung der Pflichten, der

Erfüllung der Verbindlichkeiten und der

Ausübung der Rechte, ohne Rückſicht auf

Zwang

x
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Zwang oder Zwangloſigkeit, zeigen. Auch

dieſe erhalten durch die Anwendungen auf

verſchiedene Gegenſtände mehrere nähere

Beſtimmungen und Modificationen. -

Daher ergeben ſich, wenn wir die mo

raliſchen Wiſſenſchaften genau unterſchei

den wollen folgende, 1) die natürliche Mo

raltheologie, 2) die Ethik, 3) das ſtrenge

Naturrecht, 4) die Philanthropik,5) die

Klügheitslehre, 6) die Wohlſtandslehre.

Das Naturrecht leidet drey Hauptan

wendungen, woraus drey verſchiedene Wiſ

ſenſchaften, 7)das allgemeine Staatsrecht,

8) das Völkerrecht, 9) das allgemeine bür

gerliche Recht entſtehet.

Eben ſo leidet die Philanthropik drey

Anwendungen, wodurch 10) Philanthro

pik unter Völkern, 1 1) die Philanthropik

im Staate, zwiſchen Fürſten und Volk und

den Unterthan, 12) die Philanthropik un

ter Bürgern im Staate. Ebenſo findet

eine dreyfache Anwendung der Klugheits

lehre ſtatt, woraus 13) die Staatsklug

heit, 14) die Völkerklugheit, 15) die Bür

gerklugheitslehre entſtehet. Und eben ſo

vielfach iſt die Anwendung der Wohlſtands

lehre, da es 16) Wohlſtandsgrundſätze

- - * - - - zwiz
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zwiſchen Fürſten und Volk, 17) zwiſchen

Volk gegen Volk, 18) zwiſchen Bürger im

Sjiebt. Woraus alſo 18 morali

ſche Wiſſenſchaften entſtehen. Ich könnte

wenn ich es hier nicht für zweckwidrig hielt,

leicht alles dieſes durch ausführliche wich

tige Beyſpiele erläutern, allein ich darf

nur an den Satz erinnern, daß aus verän

derten Verhältniſſen oft viele und wichtige

neue Grundſätze entſtehen, ſo wird ſich

jr Denkende dieſes ſelbſt erläutern
fö
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Vorbereitung

zu dem Naturrecht.

Erſtes Kapitel.

Von einigen allgemeinen moraliſchen Be

griffen, in Bezug auf das Naturrecht.

G. F. Meiers allgemeine praktiſche Weltweis

heit, Halle 1764. 8.

Adolf Dietrich Webers Entwickelung der Lehre

- von der natürlichen Verbindlichkeit 1784.

2te Abtheil. 1785. 3te Abtheil. 1787.

D.I.F. Höpfner erſte und zweyte Abhandlung

in deſſelben Naturrecht p. 235–278.

-

- - - §. I.

Einleitung -

ie in dieſer Vorbereitung zu erörternden Be

Ägriffe gehören zwar für die moraliſchen Di

ſeiplinen überhaupt, können aber doch aus meh

rern Gründen hier in Bezug auf das Naturreche

- A 2

* -

nicht



– 4 – .

nicht übergangen werden. Sie betreffen vorzºg

ich Handlungen, Verbindlichkeiten, Pflicht,

Rechte und Geſetze. -

ç

-

. . . . § 2- --
- - - –

Handlung,

Es gehen Veränderungen in und mit uns

vor, welches wir Handlungen nennen, die ent

weder Begehungs- oder Unterlaſſungshandlungen

ſind. 2

-

- - - - -

-

- - -

Erzwungene

, -

Sie erfolgen entweder durch äußere) gewalt

--

>

. . -
-

*) Dadurch unterſcheiden ſie ſich von den willfähr

- - - §. 4. -

Unerzwungene.

. Oder ſie erfolgen unabhängig von einer äu

ßern Gewalt durch uns ſelbſt, Selbſtthätige, un-

erzwungene. -
>

- >

sº - - - -

- - - - - § 5.

unwillkührliche und willkührliche. - -
- -

. Letztere hängen entweder von der Organiſ- -

tion unſers Körpers unwiederſtehlich ab,Ä
--- kührli«

- , T. - - -- - *

- - -

-

-

-
. .

*
-

«

>

-

- -

- " »
- -

*-

-

. -s

--

-
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kührlich), oder ſie ſtehen gänzlich in unſerer Ge

walt, willkührlich.

§ 6. -
- - - - -

d

– - F r S y. - . - -

Dieſe ſind frey, wenn ſie nach geſchehener

Ueberlegung der Folgen der Handlung aus eignen

Entſchluß ſelbſtthätig geſchehen, in Ermang-"

lung des erſtern blos willkührlich. Bey beyden

finden Grade ſtatt.
- - - z - - -

- §. 7. - - -

Ueberdenken entweder aus Leichtſinn, oder aus

- Nachläſſigkeit, Uebereihung, Gewohnheit, oder

durch uns ſelbſt, oder durch zufältige Umſtände

oder durch dritte Perſonen bewirkte Unfähigkeit,

-

» Verbindlich oder unverbindlich. - - - - -

Die Handlungen ſind entweder verbindlich,

wenn Geſetze oder Verträge darüber da ſind, im

Gegentheil gleichgültig.
-

- - - - - § 9-’

- - - Erfaubt oder unerlaubt -V. a

Erlaubt ſind ſie, wenn ſie dem Geſetze oder

Vertrage gemäß ſind, # Gegentheil unerlaube.

A 3
- 6. 1 o.

- 2 § 9.
-

-

Bey der bes willfährlichen mangelt das



§ 19.

l

– s –

Gebotene sºr verbotene

Gebotene oder verbotene, je nachdem ein

Geſeß ſie befiehlt oder unterſagt,

- - - § 1 I.

Handlung entſteht ihre Moralität. Sittlich oder

M or a lit ät.

Durch Freyheit und Verbindlichkeit ber

moraliſch iſt die Handlung, in ſofern ſie frey und

in Bezug aufVerbindlichkeit geſchieht; auch giebt.

es Grade der Moralität. -

Sie iſt moraliſch bäß oder gut, je nachdem ſie

. ---

. .

der Verbindlichkeit gemäß oder entgegen iſt,

Phyſiſch gut und böß kann ſie ſeyn ohne

Unwillkührliche und erzwungene Handlungen

ſind keiner Moralität fähig, sº

Giebt es eine innere oder blos äußere Morali

tät? die Beantwortung hängt davon ab,

ob man angeborne Rechte annimmt; und

ob man das Raturrecht aus einer vernünf

tigen Selbſtliebe, wie Einige thun, herlei

tet, oder es als ein Vernunftgeſeß Gottes

gnſieht. . . . - - --- -
-

-

" " :, si - » - .

- - - - - - - - - -

- .
, -

-“ - z.“ «n

* t: «? (.. I2



- § 12,
W. **

G - ſ e z.

Geſeß heißt ein Saß, welcher insdºm
rere Verbindlichkeiten ausdrückt,

- - §. I 3»

-

Bedeutungen des Worts.

Es entſtehet entweder aus der Natur der Din

ge und Handlungen, in Vergleich mit ihren Fol

gen, oder durch Verträge, oder es kommt von

einen Obern; dieſes heißt Geſetz im ſtrengern
-

- - -

.“ - -

Verſtande, -

Auch durch freye eigene Beſtimmungen können

Geſetze für uns entſtehen.

Pufendorf (lus nat. I, 6.) und andere wollten

kein Geſetz und keine Verbindlichkeit, ohne

einen Obern erkennen,

§ 4

Ein theilung.

Da die Geſetze eine Handlung befehlen oder

anbiethen, ſo theilt man ſie in Befehlende und

Verbietende.

Einige nehmen auch zulaſſende Geſetze an; al

leindießkennt die philoſophiſche Moral nicht

wenn ſich auch in der bürgerlichen Verfaſs

fing Beyſpiele dazu finden. Insbeſondeº

- " " " A 4
- z

?

-

-

-

"



iſt auch die Annahme zulaſſender Geſeße im

Naturrechte deshalb ſehr nachtheilig, weil

dadurch die Grenzen des Naturrechts ver

- rückt werden, indem man ſodann alles da.

“ hinziehen könnte, als einzulaſſendes Geſetz,

- worüber das Naturrecht der Sache ſelbſt

nach nicht verordnen kann; daher ſchreiben

ſich die vielen Streitigkeiten über die Zuläſ

ſigkeit der Polygamie nach dem Naturrecht

und andere dergleichen Dinge. Sie ſind

gar kein Gegenſtand für das abſolute ſtren.

- ge Naturrecht. Ein andres iſt die Frage

über Haltung des Ehevertrags, ſ. mein

Progr. de Cautione in traëtando Iur. nat.

- - „- - ,

Moraliſch oder phyſs

- Die Geſetze ſind entweder moraliſche, die

freyen Handlungen vorgeſchrieben ſind, oder blos

phyſiſche, welche phyſiſche und mechaniſche Ver

änderungen beſtimmen

. . . § 16.

. . . Aus moraliſchen Geſetzen en m Verbind-

lichkeiten, Rechte und Ä der Re

Seºach in einer relativen Verbindung *) ſtehen.

*) Inſtrengen Naturrecht and bey äußern. Wer

Ändlichkeiten und Rechten allezeit, beyden in

Mºrn aber nicht allemal. . . . . .

/

- - -
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/
-

-

§ I7,

R e c h t.

Ein Recht iſt ein moraliſches Befugnis auf

oder zu einer Handlung, welches aus einen mio

raliſchen Geſetze entſtehet. - - - -

Hiervon iſt zu unterſcheiden die Bedeutung, wo

Recht ein Inbegriff von Geſeßen überhaupt,

oder auch über Gegenſtände einer Art u.ſ

w. bezeichnet. - - -

- - - - - -

- §. 18. -

Verbindlichkeit.-

. - - - - -

Verbindlichkeit iſt die moraliſche Nothwen

digkeit, Etwas zu thun oder zu unterlaſſen.

Man muß dieſe von den Beweggrunde und

der Abſicht einer Handlung unterſcheiden,

- - - §. 19. »

Pfl icht. --

Pflicht iſt ein durch Verbindlichkeit beſtimm

tes Verhalten, und iſt alſo von Verbindlichkeit

zu unterſcheiden.

Der Sprachgebrauch zeigt dieſes richtig an:

Ich ſage nicht ich habe die Verbindlichkeit

der Wohlthätigkeit, ſondern ich habe Ver

bindlichkeit zur Pflicht der Wohlthätigkeit;

ich habe die Pflicht der Wohlthätigkeit erfüllt.

- 5 §. 2O

. .-

- -



Matice ein Geſeke Verbindlichkeiten
und Rechte, inſ fern ſie aus derNarjMen

§, 2o,

Natürliche

ſchen, oder einer Handlung, oder eines Gegen

ſtandes fließen, und durch die Vernunft erkannt

werden.

Oft nennt man auch Verbindlichkeiten, Rech.

ke und Geſetze in den ſogenanten Naturſtaj- -

de überhaupt im Gegenſaß der bürgerlichen

Geſellſchaften, natürj -

§. 21,
º

*
-

Snnere und äußere

Sie ſind entweder innere oder äußere, je

nachdem ſie ſich ºfunſere Abhängigkeit von Gott

beziehen, und darij allein ihren Grund haben,

ºder nachdem dieſer auch außerdem in rechtsfähi

gen Geſchöpfen außer uns liegt, -

Einige nennen auch innere die, welche aus der

Natur der Sache fließen; allein dieſe kann

Man lieber natürliche nennen.

§. 22. -

„ Vollkommen,

Rechte, Pflichten, Verbindlichkeiten fins

vollkommen, wenn innere und äußere zugj

* ..
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ſind, unvollkommen, wenn ſie eines von beyden

allein ſind. - -

Einige nennen vollkommene Rechte diejenigen,

welche nie eine Ausnahme leiden und durch

keine Colliſion gehoben werden. So erklärt

ſie Herr D. Schmalz nach dem Kantiſchen

Syſtem. Nimmt man ein Naturrecht oh

ne Vorausſetzung Gottes an, ſo würde

dieſe Bedeutung ſtatt haben können; allein

abgerechnet was in der Folge hiervon geſagt

werden wird; ſo würde ſich bey dieſer Be

deutung die Zahl der vollkommenen Pflich

ten ſehr mindern, da es viele in gewöhnlis

chen Verſtande Vollkommenegiebt, die durch

Colliſion gehoben werden. Es würde alſo

hier an einen hinreichenden Grunde fehlen,

warum bey den gewöhnlichen Begriffen von

vollkommnen Pflichten einige durch Colli

ſion gehoben werden andere nicht. Sage

wan blos die Colliſion beſtimmt das, ſo iſt

ja Colliſion allezeit Ausnahme von der Re

gel. Ja, man könnte ſo dann ſagen: es

giebt gar keine vollkommene Pflicht, weil

; ſelbſt die Pflicht der Lebenserhaltung durch,

Aufopferung ſeines Lebens für ein anderes,

oder mehrere ſehr wichtige Leben, oder in

dem Martyrerfalle Ausnahme leiden kann,

Man könnte die vollkommnen auch doppelVer.

- bindlichkeiten und die unvollkommnen einfa

he nennen,-

. . . .“

.

. . "

*. - -

*-

Dieſ
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Dieſe Eintheilung iſt nicht einerley mit der ſol- -

- genden, obgleich Einige vollkommene und

Zwangspflichten für einerley halten. Denn

eine Liebespflicht kann eine innere und äu

ßere zugleich ſeyn, und iſt doch keine

Zwangspflicht, eben ſo auch die Rechte und

Verbindlichkeiten.

§ 23.

> Mit oder ohne Zwang.

Die äußern ſind entweder ſo beſchaffen, daß

-" ſie mittelſ Zwangs gefördert werden können, ºder

daß kein Zwang von Seiten des Andern ſtatt

- findet. Erſtere heißen Zwangrechte, Zwangsver

bindlichkeiten, Zwangspflichten, letztere Zwangs-

Eſ

§ 2 -

Mit Zwang verbunden.

Zwangsrechte, Zwangspflichten, Zwang
verbindlichkeiten ſind alle äußere, welche auf die

abſolute Menſchenexiſtenz eines jeden Menſchen
das heißt, auf Eriſtenz deſſelben als eines phyſi

en und moraliſchen Weſens abzwecken, in ſo“

ern ſie von den Nebenmenſchen leiden kann.

Ohne Zwang würde dieſe Eriſtenz in Verhält.

niß gegen andere nicht moraliſch geſchert

ſeyn. Auch wird Zwang deshalb nöthig,

--

weil gewöhnlich nur der mit dem ich."hnlich dieſem
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komme, ſie zu leiſten hat. -

- -

-

-

Zwangsloſe

Zwangsloſe ſind diejenigen welche nicht un

mittelbar auf die abſolute Menſcheneriſtenz des

Einzeln gehen. Man konnte ſie auch Bittrechte,

Bittpflichten und Verbindlichkeiten nennen.

§ 26. -

Affirmativ over Negativ.

--

-

Beyde ſind affirmative oder negative, je nach

dem ich den Andern zur Leiſtung zwingen oder

durch Zwang ſeine Abſichten gegen mich hindern

kann. - -
- - -

. . >

-

- § 37.

urſprüngliche - -

Die natürlichen Rechte, Pflichten und Ver

-

- - -

bindlichkeiten fließen entweder aus der Natur des

Menſchen und ſeiner Verhältniſſe zu den Weſen

- außer ihm ohne vorausgeſetzte Thathandlungen

originalia, abſoluta *) oder ſie ſetzen Thatſachen,

-

oder Thatſachen, und dieſe heißen urſprüngliche,

voraus; hypothetiſche aduentitia.

**) Einige nennen dieſe angeboren Connata. Man

- hat viel über angesehene Rechte geſtritten;

.

-

dieſem Falle in Verhältniß bin oder
|
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- erſ durch den vollen Gebrauch der Vernunft die

Bekanntmachung für das Subject erfolgt, und

das Subjekt ſie erſt dadurch näher kennen lernt.

Gleichwohl weißen Triebe und Empfindungen bey

dem der Vernunft noch nicht mächtigen Kinde auf

ſeine Rechte, die dem Vernunft mächtigen durch

innere Verbindlichkeit, geſetzt auch, das noch keine

äußere da wäre unverletzlich ſind. Nimmt man

- aber Triebe, Empfindungen für eine Publication

bey dem der Vernunft nicht mächtigen Geſchöpfe

an; ſo hätten ſie ſolche auch durch dieſe, bey den
noch nicht eintretenden vollen Vernunftgebrauch.

Da indeſſen dieſes immer nur auf die dringenſten

phyſiſchen Verhältniſſe geht, ºd die moraliſchen

j'Menſch erſt durch vollen Gebrauch der Ver

nunft kennen lernt, ſo glaube ich, iſt es beſſer

dieſe Benennung nicht zu brauchen,

Die Hypothetiſchen entſtehen entweder aus
bloß einſeitigen Handlungen Eines oder Mehrere

oder aus einem Vertrage, oder aus einer geſell

ſchaftlichen Verbindung, daher ſind ſie entweder

blos Thatſachen oder Vertrags, undGeſellſchafts

Rechte.

W § 29.

Weſentlieh.

Die urſprünglichen oder Urrechte, ſind enº

der weſentliche, ohne welche der Menſch als Menſch

nicht eriſtiren kann. - -

Hierzu
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- Hºp gehört ö- E. das Recht af ſein eben
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§ 36.

Natürliche

Oder natürliche Urrechte, welche ſich bey den

Menſchen blos in Bezug auf die Verhältniſſe des

Naturſtandes finden.

Hier wird dieſe Einheilung in Asset
Zwangsrechte bemerkt.

Dieſe Einteilung iſt wig wegen der Frage:

Äe ferne kann der Menſch, ohne dem

Willen ſeines Schöpfers ejej

deln, gewiſſe Rechte hingeben, ſobald er

dadurch andere Rechte und Vortheiſe oder

gar überwiegendere dadurch erhielt

Sobald der Menſch den Naturſtand verläßt,

werden dieſe natürlichen entbehrlich, ja ihre

Beybehaltung oft für die Abſicht, warum der

Menſch die Aenderung traf, nachtheilig.

Gegen dieſen Satz verſtoßen die ſinnloſen

Freyheits- und GleichheitsPrediger.

-
.

--

»:
*-----------

--

- - Zweytes

*.
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- Zweytes Kapitel.

- Von der Imputation in Abſicht des

. . Naturrechts.

- Daries Iurisprudentia vniuerſalis § 161.

- Eiusd. obſer. Iuris natur. Vol. I. obſ. 25.

- Andr. Boehm. de quantitate motiuorum et

imputationis determinanda Marb. 1791.

G. F. Meiers allgemeine praktiſche Weltweis

heit Halle 1764. 8.

Ioh. Iac. Andreae de iuſta delictorum et poe

narum quantitate. Goet. 1768.

-
-

-

-

«

* B e grif. -

Das Urtheil vermöge deſſen man Jemanden

für den Urheber einer moraliſchen Handlnng er

färündm die Folgjiben jene

. .

s * . .

man die 3rechnung “

- § 2. -

- Erforderniß. & -

Freyheit und Verbindlichkeit und die Kennt

- wiß derſelben müſſen da ſeyn, wo Imputation

eintreten ſoll, daher ohne Moralität eine Zurech

. . . nung im eigentlichen Sinne nicht ſtatt “ -

- ſ • 3»

- ---
. . .

N- - - -

-

- -

-

e
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§- 3.

G r a d. e.

Durch die Grade der Moralität bey einer

Handlung wird der Grad der Zurechnung in Abſicht

der Güte oder Bosheit derſelbenbeſtimmt.

- -

-

Daher wird eine wohl überlegte That mehr

zugerechnet als eine unüberlegte, eine mit dem

Vorſaße zu Schaden begangene, mehr als eine aus

Nachläßigkeit ſchädliche, bey beyden machen die

Grade Verſchiedenheit in der Zurechnung.

- - - - –

. . .“ §. - 5- – -- s

Die Zurechnung wächſt oder nimmt ab, je

mehrere oder wichtigere Folgen daraus entſtehen

oder nicht,

Jemehr man die Handlung gern oder ungern

thut, jemehr äußere Gründe nnd Umſtände dazu

verleiten. 4

* -

Direckte Abſicht wird mehr als die indireckte,

Hauptabſicht mehr alsÄ
ingleichen die von Anfang beabſichtigt Böshei
und Betrug, mehr als die in der Folge eintretende

- B Drittes

- -
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Drittes Kapitel

Von der Celliſion in Bezug des

Vlrich. initia Philoſophiae Juſti P. 37.

Das Recht die ſchwache Pflicht, der ſtär

4.

Naturrechts.
ºs -

Herr de conflictu legum in opuſc.T. I. 129.

º

-

Hufeland Lehrſätze des Naturrechts 179e.

P. 76. . . .

-

::3. . . . . . ---

- - § 1.

Verbindung.
. . .

Die Lehre von der Colliſion gehört hierher

. . . "

r im Bezug des Naturrechts. . .

. . . -

§. 2. . .

Begrif.

Colliſion beſteht in den Streit zweyer ſittlichen

* - -

Geſeºbey einem eintretenden Faſe

§. 3:

N o three h t.

kern und wichtigern aufzuopfern, heißt das Noch

recht. . . .“- - - -
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- - - -- - - - - ““

- d

4.

. . . Hauptſatz.

Der Hauptgrundſatz bleibt: Suche den Ent- -

zweck zu erfüllen wenn derſelbe mit einem oder

dem andern Mittel, oder die Mittel unter ſich

ſtreiten; denn der Entzweck iſt ein einziger, der

Mittel aber ſind mehrere.

- -

§ 5 :

: Andere Sätze. ". - -

Der untergeordnete Entzweck weicht dem

höhern.

§. 6“ - > -

Das Mittelwodurch der Entzweck in höheren

oder gemeinnützigern Grade befördert wird, geht

dem vor welcher das nicht leiſtet.

- - - - - §. 7» - -

-

- - - - - - -
-

- Die Geſetze des Naturrechts können collidiren

mit Ethiſchen und philanthropiſchen Sätzen, ja

ſelbſt mit der Moral Theologie. . .
- - - » - i

- -

z- -

-

B - Erſe
-



Erſte Abtheilung.

- turrechts. -

- - - -
.

- - -

-

- Erſtes Kapitel. - - (

Ableitung des Naturrechts, als Vernunft

geſetz Gottes und Unterſcheidung deſſelben von

andern moraliſchen Diſciplinen.

Homberg. dubia Iuris naturae ſ. l.

Eiusdem diſ.de lege aeterna.

Car. Ant. Pilati Eßtenza della lege naturale

in Venez. 1764. 8. -

Joh. Chr: Claproths Samml. juriſtiſch philoſ.

- kritiſch. Abhandl, 5tes St. n. 1.

- Giebt es ein Naturrecht das man bey geſell

s ſchaftlichen Einrichtungen als heilig und un

verletzlich anzuſehen? S. Martin Ehlers

wiſſenſchaft. Aufſäße 1792. n. 1.

§. f«

& D ie geſchaffenen Weſen dauern durch das

anhaltende Wollen Gottes, ihres Schöpfers Ä
-

..

- - -
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-

-

-
- - - -
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- Er kann alſo auch die Bedingugen ihrer fort-

dauernden Eriſtenz beſtimmen. /

Ich ſetze hier den Beweiß der Schöpfung der

Welt durch Gott und das DaſeynGottesvor

aus, welcher aus der Einrichtung der Welt

- nach Entzwecken in Verbindung mit ihrerZufälligkeit am zweckmäßigſten geführt wird; s

was man auch dagegen vorzubringen ver

ſucht hat. - - - -

- - §. 2.

Geſetze überhaupt. -

- . . Dieſ Beſtimmungen ſind Geſetze im allge

meinen Verſtande, ſie wirken bey blos körper“

lichen ſeelloſen Weſen durch mechaniſche phyſiſche -

Kräfte, - -

Beyden untern Claſſen beſeelter Weſen durch

Triebe, Empfindungen und eingeſchränkte ſinnliche

Vorſtellungen, dieſes iſt auch der Fall bey den -

der Vernunft noch nicht mächtigen Weſen, -

- . .

§. 4» .

Bey den beſeelten vernünftigen moraliſchen

Weſen, durch Vernunft - Vorſtellungen und

Schlüſſe, welche durch Triebe und Empfindun

sen unterſtüßt werden. -

- * . B 3 §. "5
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– Moraliſche Geſetze. - -

Dieſe Beſtimmungen für moraliſche Weſen

durch die Vernunft bekannt gemacht, als Normen

für moraliſche Handlungen ſind moraliſche Ver

nunftgeſeße.

§. 6.
.

Es giebt alſo von Gott ſtammende moraliſche

- - - Vernunftgeſetze für den Menſchen.

Man hat auch ohne Vorausſetzung Gottes ei

. . . nen Beweis für die Moral und das Na

turrecht aus einen vernünftigen Eigennutze

führen wollen, weil der erſtere Beweis den

Gottesläugner nicht binde. Allein wird ihn

. dieſer binden? Man giebt ihn ſo an! Unſere

- Ä haben Folgen die aus ihren

eſen fließen; dieſe machen uns glücklich

oder unglücklich, (iſt ein vielſinniger Begrif)

Nun aber will jeder glücklich ſeyn, wollen

wir uns alſo nicht ſelbſt widerſprechen, ſo

müſſen wir Haudlungen die uns glücklich -

machen, thun, und das Gegentheil unter

laſſen. Wir kennen auch die Weſentlichen

Folgen unſererÄ vielen (alſo

doch nicht in allen) Fällen durch die Ver

nunft vorausſehen, alſo giebt es eine Verbind

lichkeit die aus den weſentlichen durch Ver-

nunft zU erkennende Folgen menſiº -

2 ? Zºº Hand



Handlungen fließt; alſo giebt es eine

natürliche Verbindlichkeit, ein natürliches

Geſetz. - - -

Aber ich halte dieſe Bemühungen für unnö

thig, ſind Gottesläugner Menſchen, welche

eine zerrüttete Geſundheit auf dieſen Gedan

ken der Verzweiflung brachte, ſo verdienen

ſie unſer Mitleid. Sind es aber ſelbſtſüch

tige Thoren; die austhörigten Stolze oder

aus Bosheit weiter ſehen wollen als andere,

ſo halt ich es für Pflichtwidrig eines ſolchen

Thoren wegen die Grundſäulen der Morali

tät und die Seelenruhe vieler Menſchen,

auch nur in der Entfernung dadurch zu er

ſchüttern, daß man ſie auch auf eine

ſolchen Beweis alleine bauen zu können,

behaupte.

§ 7.

- Vollkommenſte Fortdauer

Die Einrichtung der Welt zeigt auf eine dem

Stoffe gemäße Fortdauer derſelben in der möglich

ſten Vollkommenheit. -
----

-

- >

§. 8. * * *

Dazu iſt die möglichſt vollkommene Fortdauer

der Claſſen, Geſchlechter und Artender Geſchöpfe

und Dingen erforderlich.“

B 4 § »

m
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§ 9«.

Und zur Eriſtenz dieſer, die mögliche Dauer

der Individuen in ihrer möglichſten Vollkom

Menheit. - -

; - §, 10.

Dieſes gilt alſo auch in Abſicht des Menſchen

geſchlechts und der Individuen deſſelben.

- § .

- Oberſtes Geſetz.

Das oberſte allgemeine moraliſche Geſetz für

alle Menſchen muß demnach die vollkommenſte

Menſchen-Eriſtenz ſeyn, die Eriſtenz des Mens

ſchen als phyſiſches und moraliſches Geſchöpf nach

ſeiner möglichſten Vollkommenheit zu Erfüllung

der Abſicht des Schöpfers, bey Fortdauer des

Menſchengeſchlechts und der Welt.

* " , -

§ 12.

Theile der vollkommenſten Menſchen Exiſtenz.

Die vollkommenſe Menſchen - Eriſtenz be

---

greift zwey Haupttheile 1) Die abſolute Eriſten

, die man auch die weſentliche nennen kann 2) Die

Fºtº: man auch die Zufällige nennen
(MM, “v
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- Zu erſterern gehört das bloße Daſeyn als leben

des phyſiſches moraliſches Weſen. Zur ande

ren Bequemlichkeit, Verſchönerung, welches

man auch Glückſeligkeit und Vervollkom

mung der Eriſtenz im beſondern Verſtande

nennen kann,

§. 13.

- Die vollkommenſte Menſchen. Eriſtenz ſteht

in Verhältniß gegen Gott, gegen uns ſelbſt und “

gegen unſern Nebenmenſchen, eben ſo auch ihre

beyden Hauptheile, - -

Auch in der Ehe findet daher dieſer unter
ſchied ſtatt. .

* § 14.

- In Verhältniß gegen Mitmenſchen.

Zur vollkommnen Menſchenexiſtenz in Ver

hältniß gegen Mitmenſchen gehören, alſo vermö

ge $. 3. zwey Haupttheile

- 1) die abſolute Menſchenexiſtenz, -

2) die qualificirte Menſchenexiſtenz

Und zwar heils in ſofern die unſrige von an .

lern oder die der anderen von uns im Natur-

ſtande leiden kann, - -

»

-

B 5 § 15
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Nothwendigkeit der äußern Zwangsrechte.

Die erſtere wäre ohne äußerlichen Zwang in

Bezug gegen andere nicht geſichert, daher müſſen

die Rechte, welche auf abſolute Menſchenexiſtenz

gehen, Zwangsrechte ſeyn.

Zu der abſoluten Eriſtenz des Menſchen als

Menſch im Naturſtande gehören eigentlich

zweyerley Rechte

-

ſchen als phyſiſch moraliſche Geſchöpfs.

Hierher gehören z. B. die Rechte des Men

1) Rechte die unmittelbar die Eriſtenz

des Menſchen als Menſchen angehen.

2) Rechte die aus den weſentlichen Ver

hältniſſen des Naturſtandes, oder des

Menſchen im Naturſtande, als ſolches

(Menſchen) entſtehen und Mittel zur

Sicherung der erſtern ſind, und alſo

mittelbar zur Menſchenexiſtenz ge

hören.

Die erſtern fließen aus der Natur desMen

ſchen auf ſein Leben, ſeine moraliſche Frey

heit. Die andern aus den Weſen des Na

turſtandes und des Menſchen in den Ver

-
--

hältnis dieſes Standes gegen andre Men

ſchen in Bezug auf Natur. Menſcheneri

ſtenz. Zu dieſen gehören z. E. die Rechte,

der natürlichen Gleichheit perſönlicher Frey

- - - - heit.-

- . -
--

-
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ſei. (Ich kann durch Verträge im Na.

turſtande der Leibeigne des andern werden,

und bleibe doch Menſch).

- Dieſes ſind alſo zweylerley Arten von Zwangs

rechten, wozu noch die hypothetiſchen Zwangs

rechte kommen, wohin z. E. das Zwangs

recht der Genugthuung bey geſchehenen Be

leidigungen; endlich die Vertragszwangs

rechte, worunter auch die Geſellſchafts

zwangsrechte liegen, ſo daß Vier Arten von

Zwangsrechten im ſtrengen Naturrechtevor.
kommen. -

- §. 16.

Begriff des Naturrechts.

Die äußern Zwangsrechte gehören für das

Naturrecht im ſtrengen Verſtande. Es iſt alſo die

Wiſſenſchaft welche ſich mit den äußern Zwangs

rechten, Zwangspflichten und Zwangsverbindlich

keiten beſchäftiget.

Die andere Bedeutung wo man den Inbegriff

aller Rechte des Menſchen im ſogenannten

Naturſtande darunter verſtehet, wird zwar

als die weitere Bedeutung angenommen, iſt

aber nicht zweckmäßig. -

§. I 7e

Aualifierte Exiſtenz.

, Bey der qualificirten Exiſtenz ſind keine

Zwangsrechte, PflichtenTººººººº
vº- - - - - - - - - - - ehig,
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chig, weil die abſºlute Eiſen auch ohne die ua.

liſierte geſichert iſt, und ſie ſelbſt ohne Zwang er

reicht werben kann, -

- / - §. 18.

Philanthropik.

-

/
-

Jch will den Inbegriff dieſer zwangsloſen

Rechte und Verbindlichkeiten Philanthropik nen

nen; ſie hat zwey Hauptgegenſtände 1) die Bil.

ligkeits- 2) die Liebespflichten.

Von den Prinzip für dieſeſ die Vorrede. -

- § 19.

Klugheit und Wohlſtandslehre,

Außerdem gehört auch noch für die morali

ſchen Diſciplinen die Menſchen, Klugheitslehre

und die Wohlſtandslehre,

Klugheit. -

Jene begreiſt die Grundſäße der Klugheit in

der Wahl der Mittel zu erlaubten Entzwecken bey

der Ausübung unſerer Rechte, ſie mögen mit

oder ohne Zwang ausgeübt werden,

§ 21.

- .

-

- Wohlſtandslehre.

Dieſe aber beſchäftigt ſich mit der gebildeten

Art und Weiſe der Leiſtung der Pflichten, Ä
A lung
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Aung der Verbindlichkeiten und Ausübung der

Rechte, ohne Rückſicht auf Zwang oder Zwang-

Tloſigkeit. -

Zweytes Kapitel. -

Von der Geſchichte des Natur- und Völ

kerrechts, und der Litteratur derſelben. -

-

- -

Io. Franc. Buddei Hiſtoria Iuris naturae Hal.

1695. ed. 3.auctior er emend. in ſelectis

iur nat. et Gent. Halae 17 17. 8. p. 1-91.

Iac. Frid. LudouiciDelineatio hiſt. Iur, diuini

naturalis etc. Hall. 1704. et 1714, 8.

Chr. Thomaſi Hiſtoria Iuris natural paulo

plenior 1719. 4.

Laur. Reinhard Hiſt. Jurisprud, natural. Lipſ

I 725. 8. - -

J. F. Glafey vollſtändige Geſchichte des Rechts

der Vernunft, Leipzig 1739. 4.

Effa für rhiſtoire de droit natural à Lon: -

dres 1757. 1758. 8.“ - -

- Kurzer Entwurf einer Hiſtorie des Natur- und

Völkerrechts, Leipzig 1789. 8.

- § 2
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- H. I.

- Unter den Griechen.

llte Äaten beſchäftigten ſich die Sokrati,

ſº Schule und vorzüglich "eStoiker einigj
maßen auch Ariſtotelite mit dem Naturrechte.

v - : § 2.

” et e la t er.
- In den %telalter zeigen ſich hier und da

- - - bey einzelnen Schriftſeej einige richtige Gedaj

ken, aber nichts ganzes

- -v §. 3.

Sº ſechzehnten und ſezehnten Jahrhundert

. . . In ſiebzehnten Jahrhunderte eigte Luther

die richtigeGedj und Sätze des Naturrechts,
in ſeinen Urtheilen über die Staats- und bürgerliche

Verfaſſung. Zu dieſen Zeiten gehören auch OI

dendorp und Henning, Caſpar Ziegler, und jU

Anfange ?es ſiebzehnten Jahrhunderts leiſtete

=

Äfer einiges. Ä dieſen behandelte maj
Naturrechtbj "it in der ſogenannten praktiſchen

§. 4«.

-- Gro t i u s. -

, - Ihre beſondre Gründung dankt dieſe Wiſſen

ſchaft dem Grotius, ob er jej mehr eigentlich

- - das
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das Völkerrecht bearbeitete, und viel Stoff zu.

dem Syſteme zuſammen trug. -

*

- §, 5. -

-

Hobbes und einige andere.

- Nach ihm bieten Seiten und Hesses uns

Velthuyſen und Johann von Felden, dieſe Wiſ

ſenſchaft mehr aus. .

§. 6.

“ .. s

-- Pufendorf. --

Der Schöpfer des eigentlichen Syſtems des

Naturrechts iſt Samuel von Pufendorf, der es

auf Geſelligkeit gründete. Ihm folgten die mei

ſten Gelehrten, auch noch viele in dieſen Jahr

hunderte, aber ſie beweiſt nicht ſtreng, weil ſie zu

viel umfaßt.

: § 7. 2.

. . . . .

-

-

- Chriſtian Thomaſius.

Chriſtian Thomaſius, anfangs ein Anhänger

des Pufendorfiſchen Syſtems *) verließ es und

gründete das Naturrecht auf Glückſeligkeit“),

und ſonderte luftum.honeſtum und decorum voj

Änder genau ab. Aber auch Glückſeligkeit um

faße zu viel um beſtimmt zu beweiſen.“

*) In den Inſtitut, urispr. duinae,

*) In den fundamentis Iurna s
- - - H. 8.

)
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- - s §. 8. -

Gundling und Gerhard.

Noch ſtrenger zogen Gundling und Ephraim

Gerhard die Grenzen der Wiſſenſchaft in dem ſie

- . - ſelbige auf pacem externam gründeten, aber

letzteren Begrif nicht genau beſtimmten.
1 - * - - - -

- - - - W o l f,

. . Wolf vermiſchte alle ſittliche Prinzipien wieder

untereinander, und nahm Vervollkommung ſei

ner ſelbſt und ſeines Zuſtandes zum Erkenntnis
Grunde MM» - - . . . . . .

- - -

- - §. I O. . . -

Auf Triebe bauende. -

Einige ſuchten das Naturrecht auf Triebe zu

gründen und aus ſelbigen herzuleiten. Unter

ihnen zeichnen ſich Schmaus, Klaproth undRouſ

ſeau aus. Allein Triebe bedürfen erſteiner Vor

ſchrift, wornach ſie beurtheilt werden müſſen.

- " §. I i. -

K ant.

- - - -

Herr Pr. Kannt wählt ein neues Prinzip

Behandele den Andern nie als Mittel

ſondern als Zweck. Allein ſchon zu dem abſo

. . lüten

- A
'

- - -

- - - - - - -
„ .

-
-
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luten Naturrecht iſ dieſer Satz eheils nicht hin

reichend, thels umfaßt er in anderer Rückſicht zu

vie, wodurch Unbeſtimmtheit veranlaßt wird,

auch paßt er nicht auf das natürliche Geſellſchafts

recht, und iſt nicht brauchbar bey den Anwendun

gen des Naturrechts auf das Völkerrecht und in

allgemeinen Staatsrechte; Sollte nicht in den

Beweiße deſſelben auch ein Cirkel vorkommen?

«

§- 2. -

Andere neuere Schriftſteller, -

Außerdem ſind in der Geſchichte des Natur

rechtstheils wegen ſyſtematiſcher Schriften, theils

wegen einzelnen Beyträgen uud Abhandlungen zu

bemerken, als philoſophiſche Rechtsgelehrte, Ger

hard Titius, Samuel Treuer, Rechenberg, Fried

rich Auguſt Müller, Gaffey, Gottfried Maskov,

Heinrich und Samuel von Cocceji, Köhler, .

Beyer, Barbeyrac, Burlamaqui, de Felice, Da

ries , Achenwall, Höpfner, Meyer, Ulrich,

Schlettwein, Peſtel, Vattel, Weſtphal, Chri«

ſtian Friedrich Schott, Madihn, Martini, Pi

lati, Lambreti, Hufeland, Fredersdorf, Hof

mann, Scheidemantel, Meiſter, vön Ompteda.

Unter den Philoſophen von Profeſſion, Wolf,

Hollmann, Ferguſon, Garve, Platner, Feder,

Mendelſohn, Eberhard, Sulzer, Hißmann, Kant,

Flatt, Habicht, Schmid, Cäſar, Heydenreich,

Reinhold. –

* - ** - C »- Die
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Die welche ich vorher in der kurzen Geſchichte"

bemerkt, habe hier nicht nochmalsaufgeführt

Drittes Kavt

Von der Litteratur des Natur?" -

Völkerrechts. -

-

- (Homberg zu V*
, - d s , - G

Herm. Koehler Exercitationes ſeptemuri"

naturalis eiusque" primis cogentis. º

- 729.

-

Syſteme, und 3)Compendien

Meiſteri Bibliothe”

S III. Goetting- 1749–67-8
v. ompteda. Literatur des Völkerrechts. Re -

genºus 783 ÄTheile,

§. Ie - -

Die nöchigſte Bücherkenntniß äß ſich unterei

– nigen Älaſſen bringº Äahmentlich ) a

jine Abhandº und Sammlungen, 2)

§ 2. -
-

Zur erſten Claſſe gehören vorzüglich

Richard Cumberland Comeº Philoſdeleg

bus naturalibus Lond. 1 677

ch) Dubia Iuris naturae

Iuris naturae º. I. II.
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- obſeruationes Iuris naturae. 176o. . ."
-

- -
- -

** - -

-

* * *

-

- -

2- -
-

- -
-

S

.

>

-
-

-
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729. und 738. cum notis stellwag

Ienae 1741. 4. -

Ebendaſſelbe Iuris Socialis et genium pec
mina VII. 1736. . . : T.

Daries obſeruat. Iuris nat. 1738.

Achenwall Prolegomena Iuris nat. Götting

1758 und ed. Ill. 1767.

* -

Joh. Chriſ Caproth, Samm. juriſt und

. – “
-

-

Jac. Rave, Verſuche aus dem Rechte der Na

tur der Sittenlehre und Klugheit. 765.8.

- Chr. Fr. Schott Diſſ luris naturalis T. II.

phil. kritiſcher Abhandlungen. 1742, .

1784. - -

: Principles of moral and political seien Gy -

Adam Ferguſon. 1792. Vol. I, und l.

. 512 S. . . ºt - -

-

2 : §. 3» : 3

- Syſteme und Compendien. - -

Ä Grotii de lure belli et paei libri.

Paris 1625; 4. und 1632, 1719 er 1735.

cum not. Ioh. Frid. Gronov et Henr. et

Imm. Cocceji 1751. V. Vol. 4. er cum

«

'' - - - - - - ---

manni Veraj. 1772.
. . . . . . . . .

additamentis et notis Meynard Tiede

:

- C 2 , Be
r
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Le Broit de la Guerre et de pais par Hugo

Grotius traduit par Jean Barbeyrac. Amſt.

- 1704. Leyden 1759. II. T. 4.- . .

Samuel Pufendorf de Iure naturae er Gen

tium Libr. VIII. Lond. Scan. 1672. 4. c.

n. Hiſt. Basbeyrac et Gotf.“ Mafcouii

...1741 und 1769. TIl. Ins Franz. über

“ ſetzte Hr. Barbeyrac.a Amft, 1796. T. II.

und 1734 ,

ChriſtiañiThomaſi Inſtitutiones Iurisprudend: viaediuinae 1688. 4. - T .

Eiusd: fundamenta Iuris naturae et Gentium.

- 'Halet Lipſ 1795. 4. -

- Chriſtianiwolf Iüs nat: methodoſcientifica

...pertractatum T. VIII. Fr. Lipſ. Hal. 1740.

4. und Ius Gentium T. IX. 1789.

v. Queſtions de droie nature et Obſeruations

- ſur le traire de Droit de la Nature de Mſr.

le Br. de Wolf pr. Mſr. de Vartel. Bern.

1762. 8.

-

- - - - - - -

- Sam a Pufendorf Elementa Iuris prudentiae

nat. methodo mathematica: Lugd. B. 166o.

8. Ien. 1 669.
-

Eiusd.de officio Hominis et ciuislib. II. Lond.

673. 8. ed. opt. cum not. Ottonis, Ticii

Carmichael et Treueri. Lugd. Bat. 1769.

ic. Hier. Gundling Ius naturae et Gentium.

Halae 1728. et 1736. 8.
- -

- - - - -
- - - - -

Carol. --

A
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Carol. Otto Rechenbergii Inſtitu

prud. nat. 17 14. - -

Mich. Heinrich Griebneri Principia Iuris

prud. nat. Ed. III. vit. 1733. 8.

)

Wolf Inſtitutionis Iuris nat. et gentium. Hal.

1753. 8. traduit par Mr. Luzac. Leyden

1772. 6. B. 8. -

Adam Friedrich Glaffey Vernunft - und Völ

kerrecht. Marb. 1723. 4. verbeſſert und

vermehrt unter dem Titel: Recht der Ver

nunft, ſowohl unter einzeln Menſchen als gan

zen Völkern. Frnkſ 1732. 4. Leipz. 1746. 4.

Joh. Friedr. Claproth Grundriß des Rechts

der Natur. Götting. 1749. 8.

tiones Iuris

Ioach. Georg Daries Inſtitutiones Iurispru

deñtiae vniuerſalis. Ienae 1790. 4.

Io. Chriſt. Holmann Iurisprudentiae natura

lis primae lineae. Gött. 1761. -

Joh. Jacob Schmaus, neues Syſtem des

Rechts der Natur. Götting. 1754. 8. -

Ioh. Steph. Pütter etGottfried Achenwalli

Elementa Iuris nat. Götting. 1750–52.

8. 1758. ed. 4. und von Achenwall allein

1755, und mehrmals.

Alex. Gottl. Baumgarten lus naturae. Hal.

1763. 8. -

Joh. Fried. Meiers Recht der Natur, Halle
1767. 8, -

-

-

»

C 3 Ebend.



-

-

– 38 –

Ebend. Auszug aus den Recht der Natur.
-

Halle 1769. 8.

Ebend. Lehrſätze der natürl. Geſellſchaftlichen

Rechte und Pflichten der Menſchen, 1 Th.

177o. 2 Theil 1775. 8.

Burlamaqui Principes de droit de la nature
*

et des Gens. Geneve 1747. 4. P. II. et

V.

par Felice. Yverdon 1766, 1767. VII.

- - Tom. 8.

*** -

Lampredi ius naturae. Liu. 779. T. II. 8.

Naturrecht der einzeln Menſchen der Geſell

ſchaften und Völker von D. Ludw. Friedrich

Höpfner. Gießen, 1780. 5te verbeſſerte

Auflage, Gießen 1790. 8. -

Servin Manuel de Jurisprudenge naturelle.

Par. 1734. 8.

C. A. von Martini Lehrbegriff des Natur

Staats- und Völkerrechts, 1784. 4 B. 8.

überſetzt. 1787. -

Fr. wilhelm Peſte fundamenta Iurispruden

tiae naturalis delineara in vſum auditorum

ed. 4. 788. wir haben auch eine Holländi

ſche Ueberſetzung von den Hrn. van Breda.

1. A. H. Vlrich initia philoſophiae Iuſtiſ

Iuris naturae ſocialis er Gentium. Ienae

- * -

" -x

- -
- -

» - - - -

1789.part. Gen. ed. III. et part. ſpec. II.
ed. 1790. - - - ". - A

»

\ -

--

D. Gott

-
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D.Gottlieb Hufeland Lehrſätze des Naturrechts.

Jenae 1790.

C. F. Fredersdorf Syſtem der Natur auf bür

gerliche Geſellſchaften, Geſetzgebung e. an“

wendet 179o.

Madihn Grundſäße des Naturrechts. Erſter

Theil. Abſolutes Naturrecht, Frankf an

der Oder 179o. 8. - ,

Das reine Naturrecht v. D. TheodorSchmalz.

Königsberg 1792. 8. - -

Neues Syſtem eines aus der Menſchheit ent-

wickelten Naturrechts.I.A.Habicht 1792 8.

Wiſſenſchaftliches Naturrecht von Chr. Gottl. -

- J. C. Hofbauers Naturrecht, aus den Begriff,

Schaumann. Halle 1792. 8.

des Rechts entwickelt. 1793. 8.

§. 4.

Unter den Philoſophen, welche das Naturrecht

in ihren Schriften über die Moral überhaupt mit

behandeln, verdienen vorzüglich bemerkt zuwerden.

Freguſon Grundſäße der Moralphiloſophie,

überſetzt von Garve. Leipzig 1772. 8.

Eberhard, Sittenlehren der Vernunft. 178.

Feders Grundlehren zur Kenntniß des menſch-

lichen Willens. Götting. 1782,

-

C4 D, E. -
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“ D. E. Plattners Philoſophiſche Aphorismen.

- 1782. - * * *

J. Kant, Grundlegung zur Metaphyſik der

- Sitten. Riga 1788. -

Critik der praktiſchen Vernunft. 1788. 8.

C. H. Heydenreich Originalideen 79

->

–
-

" . -

Viertes Kapitel.

Von den Vorſichtsregeln bey Behandlun
des Naturrechts.

Vlrich Progr. quam caute ſint adhibendae

, doctrinae iuris in ſanctioribus placitis il

luſtrandis et defendendis. Ienae 1769. 4.

Heydenreich in den Originalideen c. p. 105.

- Iure naturae noſtra in primis aetäte neceſ

ſaria. 1793.

- -
-

/ -

-
- -

.

-

Vorſichtsregeln.

- Die Vorſichtsregeln beſtehen, 1) in Vermei

dung des Misbrauchs der wahren Sätze des Na

turrechts durch ſaiſche Anwendung derſelben, 2)

in Vermeidung der Irrthümer.

º 3 - §. 2«

- -

D. C. G. Roeſſig de Cautione in traëtando



-

-

- -

**

des Naturmenſchen.

§. 2«. -

erſte Regel.
A

. Man mißbraucht das Naturrecht dadurch,- *

wenn man bey Beurtheilung bürgerlicher Hand

lungen im Staate bloß nach natürlichen Rect teur

theilt ſo lange noch richtige bürgerliche Rechts
-

ſäße hinreichen.

§. 3«.

- Zwe y t e.

Man hüte ſich vor dem Mißbrauche, daß

man nichts, billiget was nicht aus dem Natur

rechte fließt. - .

-

/

§. 4.

- Dritte.

Man verwerfe nicht geradezu das, was zu

weilen in der bürgerlichen Verfaſſung dem Na

turrechte entgegen iſt, bloß deßhalb, weil es dem
-

Naturrechte zuwider iſt. -

- §. 5«

Vier t e.

Man ſuche nicht bey dem Bürger in Staate

alle Rechte des Naturmenſchen, vorzüglich auch

nicht die unbeſchränkte Freyheit, und Gleichheit

- v.

»
C 5. § 6.

( -
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- - - - - §. 6. -

Fünfte. - >

Man gehe in der Beurtheilung der Verº“
chenj Sjaſen nicht ſo gleich 9" " den Na-

turrecht. - -

S e ch ſº t.

. Man ziehe für das Naturrecht nicht Hand- -

- lungen, welche ihrer Natur nach gar nicht daher

ehören ſondern als andern moraliſchen Wiſſen

ſchaften zu entſcheiden ſind.

§ 8.

- - - Sieben de.

- unter den Irthümern ſind hierÄ die zu

bemerken, welche auf das Ä js Naturrechts,

Einfluß haben, hierzu gehören vorzüglich ſol-

gende. -

- § 9. -

- - - - A. ch t €.

Man erſt mit Ei E.º.Ä.
& des Nas bürgerliche Geſetze mit den Grundſäßen

turrechts. -

e
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§. 1c.

Neunte

Man hüte ſch durch unnöse Sofidigte,

. . .“ -

>-

ten, die wahren und richtigen Grundſätze des Na-

turrechts zu untergraben und zu verdrängen.
-

-
*-

Z eh n d e. -

theſen über den Naturſtand des Menſchen.

-

- - - - -

- - §. 12. -

- - - E i l ft e.

Man ziehe das Naturrecht nicht abblos von

den Wilden ſo wenig als von dem Zuſtande des

Menſchen welchen gewiſſe Erziehungsarten, Ver

hältniſſe, bürgerliche Sittlichkeit umgebildet,

§. I 3. - - -

Zwölft e.
-

Man leite das Naturrecht nicht ab von der

Kraft des Stärkern ſo wenig als aus dem Ueber

gewicht der Geiſtesfähigkeiten. -
* - -

-

- - >

§ 14.

- Dreyzehende

Man verwechſele nicht das abſolute Natur

recht mit den Rechten des Menſchen im Natur

ſtande überhaupt. -

- § 15.
- - -

„ºº sººº sºfºrt

« »

--
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- Vierzehende. -

Man ziehe aus Metaphern und figürlichen

Redensarten, Allegorien c. nicht Säße des Na

- turrechts, oder verſtecke die Verhältniſſe der

Handlungen zu ſittlichen Geſetzen nicht durchWor

ke oder Formeln. - - -

... S. über Sprachmangel in Moraliſcher Hin
ſicht von M. Hauff, in den Philoſophiſchen

Journal für Moralität und Menſchenwohl,

3 Heft Gieſſen 1793. S 407. -

§. 16.

- -

-

- /

Funfzeh ende. -a

*

Man wende nicht ſo unbedingt alle Rechte

des einzelnen Menſchen als eines phyſiſchen mo

raliſchen Weſens auf bloße moraliſche Körper oder
-

-Weſen an. *

§ I 7.

Sechzehende -

Man laſſe ſich die Verſchiedenheit der Mey

nungen über die Moralität und ihre allgemeinen

Gegenſtände nicht zu irrigen Sätzen verleiten.»

- - •

>

-- - -
-

.

. . .

- - -

- -

. - - - . - - - F

. . .

A - -

- -- ------ -
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“ Fünftes Kapitel. ..

Von dem Nntzen des Naturrechts. - -
º

."

-
-

Walther de vtilitate Iuris naturae Gieſae

- - - - _
» - - - - - -

„Ioh. Balthaſar de vſu luris nat. er gentium

- in foro inſ diſſerr. . . . . . . . . -

Ioh. Georg Daries obſerv. Ius när Pºr. - -

- obſ. 9. - - - - - - --- -

C. F. Schmidt Orario de vilitate Iüris in
» - -

Viteb. 1780. 4.

D. Gottl. Hufeland, Lehrſätze des Naturrechts

• I 2- - -

- - - - - -
- - :

§

- Bey den Nutzen des Naturrechts muß man

den unmittelbaren von dem mittelbaren unterſchei-
den. - >

- - - - - -
- - . -

A §. 2» - - -

- -
„. . .

- unmittelbare.
. . . “,

Der unmittelbare äußert ſich in der einem

jeden Menſchen nöthigen Kenntniß der Rechte des

Menſchen in ſofern auch bey den Bürger Fälle -

eintreten wo der Staat ſeine Handlungen nicht

weiter eingeſchränkt oder beſtimmt hat; wo er das

> Verhält

ºs

- -

- -
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Verhältniß gegen ſeine Nebenmenſchen alsdenn

nach dem natürlichen Rechten beſtimmen

TU?» * -

- - § 3.

“ Ein aufrichtige und wahre Vernunftgeſetze

gebautes Naturrecht, kann den Bürger durch

Vergleichung ſeiner Verhältniſſe mit denen des Ra

turmenſchen richtigere Urtheile über ſeine Verhält

jëjoj
unter dem Schutze einer weiſen und gerechten

- Regierung vor dem Naturmenſchen voraus

- sº :

Für die Philoſophie. -

Der Philoſoph muß es als einen Haupttheit

- der Moral im Ganzen; der Rechtsgelehrte als den

unter der nöchigen Vorſicht") vorzüglichen Grund

und Prüfſtein der Gerechtigkeit, oft zur Erleute

rung und nähern Beſtimmung der poſitiven Ge

ſetze und auch als ein Hülfsrecht kennen.

*) Denn ganz irrig iſt der Satz den Einige an

nehmen wollen, das alles was nicht dem Natur

- und dieſes wäre ein großer Misbrauch des Na:

turrechts, ſº mein Progr. de Caut in traëtando

Murenat.

-

- - §. 5«.

rechre gemäß iſt, ungerecht und verwerflich ſey,



der Völker und Staaten gegen einauder.

§. 5 • -

Für die Geſetzgeber und Rechtsgelehrten.
-

Der Geſetzgeber nimmt in der Beſtimmung

der poſitiven Rechte ſo viel es die Verhältniſſe

der bürgerlichen Geſellſchaft auf das Wohl der

Bürger erlauben, Rückſicht darauf, und ſiehet

es als den Grund der Gerechtigkeit in Civil und

Criminalrechte, unter der nöthigen Vorſicht“) und

als Hülſsrecht an.

*) S. mein angef Progr .
. .

- §. 6. z
-

Für den Staatsmann. -

Der eigentliche Staatsmann benußt es in An- -

wendung auf die Staatsverhältniſſe in der Be

ſtimmung der Rechte zwiſchen Fürſten und Volk,

und gegen die Unterthanen und in den Rechten

§ 7.

Für die Gottesgelehrten -

Der Gottesgelehrte ehrt in den Wahren Na

turrecht den durch die Vernunſt erklärten Willen

Gottes, der durch die Offenbahrung hier und da

näher beſtimmt wird.

- - z
-

-

-

- -

-
-

- Sechſtes
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Von dem Naturrecht, deſſen Eintheilung

*

- - - B e grif

- - Ein theilung,
-

- -

: oyssherifst -

Das Hypothetiſche iſt entweder blos That

-

-
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Sechſtes Kapitel.

und Anwendung,

. . .

. . §. - - -

- - -

W

-

Das Naturrecht iſt der Inbegrif von äußern

Zwangsrechten, Pflichten und Verbindlichkeiten

des Menſchen im Naturſtande, in ſofern ſie

durch die Vernunft erkannt werden.

- - - - - - - - C

- §. 2. - -

,

. Es theilt ſich in das abſolute und Hypotheti

ſche, je nachdem es abſolute oder Hypothetiſches

Rechte, Pflichten und Verbindlichkeiten begreift.

S. eben § 28. Kap. 1.
- -

- - - - -

- §. 3«, /
-

* -

e

ſachen. Recht oder Vertrags- oder Geſellſchafts-,

recht. -- -

. .

- i - - § 4. A

-

-

---
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-

v.

§. 4. -

- -

Rein und angewendet.

- Daß Naturrecht iſt ferner das reine und das

angewendete; Letzteres entſtehet durch Anwen-

dung des reinen Naturrechts auf beſtimmte Ge

genſtände zur Entwickelung eigener Grundſäße aus

der Natur derſelben -

Reines und abſolutes iſt daher nicht ganz ei

nerley, ſo wenig als angewendetes und hy

Angewendetes.

Das angewendete iſt nach Maßgab

Gegenſtände verſchieden. -

H. 6.

- Vertragsrecht,

pothetiſches-

e ſeiner

Wendet man es auf Verträge an, um da

durch aus dem Weſen des Vertrags die weitein

-

-

v

“,

-

Rechte deſſelben zu beſtimmen, ſo entſteht das na

türliche Vertragsrecht. - - » -

- § 7.

- - Geſellſchaftsrecht.

Durch eine gleichmäßige Anwendung auf Ge

ºr, daser.
O 8»

-



- -

§. 8. h

- Völkerrecht.

Wendet man die Naturrechts Säße auf Völ

ker an, im Verhältniß gegen einander mit Zu

ziehung der NÄj Weſens eines Volks

ſo entſtehet das Völkerrecht.
.

r -

Von den Einheilungen deſſelben ſº unten. -

-

-

-

- -

- - .

- -

§. 9-

Allgemeines Staatsrecht ,

Durch Anwendung der Naturreſſº- auf

einen Staat und deſſe" innere Verhältniſſe zwi

-

Wendet man es auf die privat Verhältniſſe

recht.

her, an, ſo ergiebt ſich da" allgemeine bürger

ſchen Fürſten und Volk und dem Fürſten und

unterchanen, entſtehe. das allgemeine Staats“

§. Io.
-

*.

-

„Allgemeines bürgerliches Recht.

der Bürger im Staate,99% einander, als ſolº

- * -

- - - - -

---

. . . .
-

liche echt.



- Siebentes Kapitel.

Von den Hauptgrundſaße des Naturrechts.

Sulzers Verſuch einen feſten Grundſaß zu fin

den, um die Pflichten der Sittenlehre und

des Naturrechts zu unterſcheiden; in ſeinen

- vermiſchten Schriften, Leipzig 1777. 8.

D. Hufeland, Verſuch über den Grundſatz des -

Naturrechts. 1785. 8.

De fundamento ſeparandi Iuris naturae et

Philoſophiae moralis principia ex deci

ſone officiorum in perfečta et imperfecta

: petendo, quaeſtio retractata auct Taffin

ger: 788. -

§. I»

A d | e | t u n g.

Da ohne abſolute Menſcheneriſtenz die voll

kommenſte Menſcheneriſtenz im Bezug der Men

ſchen gegen einander nicht möglich iſt, ſo muß

erſt jene geſichert ſeyn, ehe dieſe bewirkt werden

kann.

S. die Vorrede und Kap. 1 des zweyten Ab-

ſchnitts. -

/ - - D 2 - - §. 2«



- - - - - -

§ 3

- - Entfernterer. -

Abſichten Gottes entgegen wäre. -

Bekanntmachung.

A

- T

-.

--

- -

- «zu 4 52 M-ta

- - - - -
- r -

e - - - - - - -

« - Nächſter Erkenntnisgrund

Der natürlichſte und nächſte Grundſatz des

Naturrechts iſt alſo: Stöhre nicht die abſolute

Menſcheneriſtens deines Nebenmenſchen; d. i.

- thue nichts, was unbedingt unmöglich macht, daß

können. ?

S. die Vorrede und Kap. 1. zweyter Abſchnitt
-
- >

2 :

*

>

„.

g

- -

- - - §- 4
- S.

Die Bekanntmachung geſchiehe dem Men

ſchen durch die Vernunft und zwar durch den

Schluß aus den Sate vom Wiederſpruch.

andere als phyſiſche moraliſche Weſen eriſtiren

Der entferntere iſt damit du nicht deine ei

gene Menſcheneriſtenz, ſo wenig als Menſchenge

ſchlechtsexiſtenz überhaupt ſtöhreſt; welches den

º . . . » : 2 .

-

- -
–

d 5• - -

/

. . Was zur Menſchenexiſtenz gehört.

- Zur abſoluten Menſchenexiſtenz- gehört der

Körper, deſſen Glieder und ſeine phyſiſchenÄ
-- V. -

p

- - niſchen

»
-

- - - -

- -- - -

-
-

>

- - - - -

i
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he Kräfte die Seele mit ihren Kräften und

Fähigkeiten, und alles was zur weſentlichen Eri.

ſenz beyder gehöret, ingleichen die phyſiſchen mo

raliſchen Verhältniſſe ohne welche Menſchen. Eri.

ſtenz als ſolche nicht möglich iſt.“
- -

- §. 6. t

- -- Einzelne Rechte

Es fließen daher aus dieſen Begriffe alle Ur

rechte des Menſchen mit ihren Theilen, ſowohl -

als die abgeleiteten, in Bezug gegen andere Men

ſchen; hierzu gehören. -

1. Das Recht des Menſchen auf ſeine Eriſtenz,

ſein Ich, ſeine Perſon. - *
". . , - -

2. Auf ſein Leben. - -

3. unerheitſeines Körpers, deſſen Teile
und Glieder. - - - -

4. Nothwendiger Lebensunterhalt durch Nah-

rungsmittel, inſofern ihn der andere daran

durch phyſiſche Gewalt hindern wollte. -

5. Recht auf ſeine Moralität. ---

6. Recht auf die natür. Freyheit im Natur

7. Recht auf natürl. Gleichheit j ſtande.

z. Recht auf ſeine Handlungen, ſowohl die

phyſiſchen als moraliſchen.

D 3 9. Rech-

-
- - -

-
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9. Recht auf einen guten Rahmen nach dem

Begriffe des Naturrechts, inſofern er von

der natürlichen Gleichheit abhangt.

10. Rechte an der Gemeinſchaft der Güter der
Natur. - -- „ –

1 1. Rechte an ſeinen gerechten Erwerbungen.

12. Recht auf ſeine Selbſtverteidigung, Und

13. Selbſtrechtsſchaffung und Selbſtrache im

Naturſtande.

-

- - -

- - §. 7-

C 1 a ſfe n.
- ---

-

:

-

Man kann dieſe ſämmtlichen Rechte unter
zwey Hauptclaſſen bringen, 1) Urrechte 2) ab

geleitete, letztere fließen entweder aus einzelnen

Urrechten, oder aus mehrern zugleich.

Sie ſind ferner entweder perſönliche, welche

ſich bloß auf Perſonalverhältniſſe, oder dingliche

welche ſich auf Sachverhältniſſe ohne Rückſicht

auf Perſonen beziehen. - '

"Von den dinglichen ſº ſonderlich das hypotheti

ſche Naturrecht.

.

-/ -

--
-

« - §. 8. -

-

E. - - -

- 3 - --

-

" - * -

- - - ,

- - - -
- - -

-

- -

-

-

-

- - Zweyte
-

-
- - -

,

-

-
-

-

-
- -

-

-
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Zweyte Abtheilung.

Das Abſolute Naturrecht des einzelnen

Menſchen.

s
-

:

Erſtes Kapitel.

Von den Rechten des Menſchen auf ſeine

Eriſtenz, ſein Ich, und ſein Leben in Verhält

niß gegen andere.

S. Stryk de ſure hominis in ſe ipſum in opp

- Vol. II. n. 15. - -

Robert über den allgemeinen Begriff von Mein

und Dein. Marburg 1787. 4. «

Recht und Exiſtenz

DeMai hat das Recht als körperliches be

ſeeltes, vernünftiges, moraliſches Weſen zu

eriſtiren, vermöge der Beſtimmung des Menſchen

in der Schöpfung überhaupt zur Fortdauer des

Menſchengeſchlechts. -

- D 4 -



- als Rechte.

heit, oder des Menſchengeſchlechts.

- 56 - --

Ich rede hier von der Beſtimmung bloß nach

dem Naturrecht beurtheilt, ohne hier über

- die Beſtimmung des Menſchengeſchlechts in

der Schöpfung überhaupt etwas feſtzuſetzen,

welches für andere Wiſſenſchaften gehört.

§. 2.

Darunter liegt das Recht auf Eriſen über

haupt, das Recht zu Leben, ſo wie die zur Be-

hauptung dieſer Rechte nöthigen Zwangsmittel

§ 3. .

Auf ſein Ich. -

Das Recht auf ſein Jch, d. i. als Indivi

-

duum *) und als Perſon“) zu eriſtiren.

*) Nicht bloß als integrirenden Theil der Menſch -

*) Unter gewiſſen beſtimmten Rechten und Vert

hältniſſen. « -

§. 4.

Auf Wirkſamkeit

Das Recht der Wirkſamkeit ſowohl in Abſicht

ſeines ganzen Weſens, als der einzelnen Beſtand

theile.

- §. 5- - -

Er kann alſo den bloßen ſtrengen Naturrechte

nach in Bezug auf andere alle Handlungen ver



richten, wodurch er die Zwangsrechte anderer

nicht ſtöhrt, und die ihm von andern entgegenge

ſetzte Hinderniſſe wegſchaffen.

Jch bemerke hier ein vor allemal, daß man ja

nicht glaube ich vergäße bey der Moralität

- des Naturſtandes die Verhältniſſe desMen

- ſchen gegen Gott, oder die Mäßigung wel

/ che die Philanthropik mehrern dieſer Rechte

– in der Ausübung vorſchreibt, hier aber in

den abgeſonderten Syſteme des ſtrengen Na- -

kurrechts müſſen wir zur Ausbildung der

Säße nur auf den nächſten Grundſatz ſehen,

und nach Maaßgabe deſſen die Sätze hier

beſtimmen. \

§. 6. -

Es darfNiemand mit ihn wieder ſeinen recht.

mäßigen Willen Handlungen vornehmen oder

ihn Mißbrauchen. “

§ 7.

Ich darf ihn weder zu ſittlich gute Handlun

gen zwingen, noch von ſittlich Böſen gewaltſam

zurück halten *), in ſofern er nicht meine oder ei

ner dritten durch Verträge oder Zwangsverhält.

niſſe an mein Ich gebundenen Perſon Zwangs-

D 5 rechte

*) Ich rede hier blos von den ſtrengen Naturrecht,

º anders iſt es nach der Moralität im Natur

ſtande überhaupt,

- - -

- 7

-

z
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echte dadurch ſtört, oder eine Colliſion“) ein.r
tritt.

*) Daher kann ich Jemanden mit Beſtand des

Naturrechts, von Selbſtmord zuruck halten
-

- . -

§. 8.
" . . . A

Vervollkomm ung.

Der Menſch hat das Recht in Abſicht ſeines

ganzen Jchs und deſſen Theile, und Kräfte ſich

zu vervollkommen, und darf darinnen nicht ge

hindert werden, ſo lange er nicht andere Zwangs

rechte kränkt.

v

- §. / 9.

Lebensgenuß.

Er darf ſeinen Lebensgenuß und den Genuß

ſeiner Exiſtenz vervollkommen, ſo fern er die

Zwangsrechte Andere dadurch nicht kränkt.

Wenn ich die Vervollkommung des Menſchen

hier unter den Rechten auf ſein Jch annehme,

- ſo trete ich dadurch nicht den Perfektioniſten

im Naturrechte bey. Denn obgleich Men

ſchen Vollkommenheit als das oberſte Prin

cp der ganzen Moral angenommen werden

kann, ſo ſind doch die Mittel zu dieſen ober

ſten Princip als Entzweck verſchieden, wo

durch die verſchiedenen moraliſchen Diſcipli

nen entſtehen. Das Streben desvº.
RAC
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nach eigener Vollkommenheit iſt jedem

Pflicht ſo weit es ohne Verletzung anderer ge

ſchehen kann, wer den Andern in der Aus

übung dieſer Pflicht hindert, ſtöhrt ihn in

-- den weſentlichen Rechte auf ſein Ich, und

er kann ihn durch Zwang abhalten, aber

zwingen kann ich Niemand, mir thätig da

zu beförderlich zu ſeyn, da meine abſolute

Eriſtenz dabey nichts leidet. Mein Zwangs

recht fließt hier alſo nicht aus der Hinde

- rung meiner Vollkommenheit, ſondern aus

der Kränkung meines Rechts über mein

Jch.

*

Zweytes Kapitel.

Von dem Rechte auf ſeinen Körper in B

- zug gegen Andere. - -

§. .

Recht auf den Körper
.

De Mai hat Recht auf ſeinen Körper, deſ

ſen Glieder, körperliche Kräfte und kein anderer

F.

darf wider ſeinen Willen darüber gebieten, ſie

mißbrauchen, ſie ungeſund machen, verſtimmeln.

-

- - - §. 2,
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- -

- - z - . . - -

Geſundheit. -
-

- -

-

Er iſt berechtigt die Geſundheit ſeines Kör

- pers und ſeiner Glieder zu erhalten, und deren

Erhaltung zu befördern. . . ,

- -
--

§ 3 -

- - Lebensbedürfniſſe.

Niemand darf ihn hindern, die nöthigen Le

bensbedürfniſſe zu ſuchen, ſie zum Genuß an ſich

zu nehmen, ſie für den Mangel aufzubewahren,

2

- oder durch beſondere Arten des Fleißes zu bereiten.

Drittes Kapitel.

Von den Rechten des Menſchen über ſeine

Seele und Seelenkräfte, in Verhältniſ - -

»gegen Andere.

- - -

-

- -

Schlettweins Rechte der Menſchheit c. § 1oo.

D. Hufeland Abhandlungen über das Recht

proteſtantiſcher Fürſten, abſonderliche Lehr

-

vorſchriften, ſeſtzuſeen, und über ſolche zu.

halten, Jena 1788. Abſchn. 1.

-

- - - - - 1- - - » 4 9

- - -
-

-
, -

-
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S. 1.

Rechte über Selen kräfte.

Der Menſch kann über ſeine Seelenkräfte

nach Gefallen ſchalten, und durch Uebungen in

Handlungen, und ſonſt vervollkommen, ſobald er

dadurch nicht die Rechte Anderer kränkt.

- - §. 2. -

Freyheit im Denken.

Er hat alſo auch Freyheit im Denken, und

in Aeußerung der Gedanken, ſo lange er dadurch

in leßtern Falle nicht die Zwangsrechte Anderer

ſtöhrt *). - - - - - - -

» Sº rede hier bloß vom Naturſtande.

- und Erkennen. -

Auch kann und darf Niemand den Andern zu

gewiſſen Erkenntniſſen zwingen, daher auch die

Verhältniſſe gegen Gott, und die Verehrung deſ

ſelben keinen Zwange eines andern unterworfen

ſind. - - - -

*; - § 4.

- Des Willens, in Abſicht Anderer,

. Eben ſo frey iſt er in Abſicht ſeines Willens,

in ſo fern. Andere äußerlichen Einfluß oder Ein

wirkung ſich anmaßen wollten, – |

- - Dieſe

f

- -
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Dieſe äußere Willensfreyheit des Naturmen
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ſchen iſt nicht zu wechſeln mit der morali

ſchen Freyheit des Menſchen, die durch mo

raliſche Geſetze beſtimmt wird, wie auch

nicht mit der perſönlichen Freyheit im Na

turſtande, wovon das folgende Kapitel han

delt.

Viertes Kapitel

Von der natürlichen Freyheit des Men

ſchen im Naturſtande.

Klein, Freyheit und Eigenthum, abgehandelt

in acht Geſprächen über die Beſchlüſſe der

Franzöſiſchen Nationalverſammlung. Ber

lin 1792.

-

- - §. I«.
-

B e griff.
*

Aus den vorhergehenden fließt die natürliche

Freyheit des Menſchen im Naturſtand, d. i. das

Recht von Andern in Abſicht ſeines Ichs und ſei

ner Handlungen unabhängig zu ſeyn, in ſo fern

er nicht ihre Zwangsrechte kränkt, oder ſich durch

Verträge einſchränkt, oder durch ungerechte Hand

lungen ſich derſelben verluſtiget. - -

Auch



A

. verſtanden zu werden.

---

Auch hier beziehe ich mich auf die Note zu § 5.

Kap. 1. dieſes Abſchnittes, um nicht miß

-
-

Grund.

Die natürliche Freyheit gründet ſich auf die

abſoluten Naturgeſetze, und iſt alſo keine Geſeß

oſigkeit oder Ungebundenheit, daher ſie die

Zwangsrechte Anderer zu achten hat.

§. 3. - -

- Umfang. - -

Sie iſt eine vollkommene Freyheit, d. h. ſie

erſtreckt ſich auf alle Rechte des Menſchen im Na

turſtande, welche zu den weſentlichen Verhältniſſe

des Naturmenſchen erforderlich ſind.

§. 4.

Geg en ſtand.

Ät daher in Aſche des Ichs eines
Jeden, der Perſon, der Kräfte und Fähigkeiten

des Körpers und der Seele, in ſofern ſich letztere t

äußern, der Handlungen, ſie mögen thätige oder

unterlaſſende ſeyn. -

“
/

-

§ 5.

unterſchied von andern Arten.

uebrigens muß manÄ unterſcheiden

natürliche Freyheit des Menſchen im Naturſtande,

und

-

..
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-

-

.
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und natürliche Freyheit nach dem Naturrechte und

nach der Philanthropik; wenn man genau unter

ſuchen will. Einigermaßen auch die Ethiſche

Freyheit. - -

Mit der natürlichen perſönlichen Freyheit iſt

die moraliſche Freyheit des Menſchen nicht

zu verwechſeln. - .

- Dieſe natürliche Freyheit mußnothwendig bey

den Zutritt zu einer Geſellſchaft, und vorzüg

- lich auch zur bürgerlichen Geſellſchaft große

Einſchränkungen erhalten. Indeſſen bleibtes

immer wahr, was Montagne ſagt: liberté

naturelle n'exiſte, que par la liberté ci
s -

vile.

–

- * - /

- Fünftes Kapitel.

Von der natürlichen Gleichheit der Men

- ſchen im Naturſtande.

A. G. Baumgarten de egalitäre hominum

inaequalium naturali. Frankf ad Viadr.

I 74 I- - - -

I. I. Rouſſeau ſur l'origine et les fondaments

de l'inegalité parmi les hommes à Amſt.

1759 und in ſein oevr. T. II.

E, E.
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E. C. Wieland Verſuch über die natürliche

Gleichheit der Menſchen. Leipz: 1782. 8.

Diſp. de hominum aequalirate aciuribus offi

ciisque quae inde oriuntur, adrei Taylo

rianae moderatores miſſa Ant. Chr. H.

Ernſt. Cras I. V. D. et in Amſtel Athen

Iur. nat. et Gent. Prof. praemio ornata.

1 792, - - - -

Grund der natürlichen Gleichheit. -

Zur Sicherung der abſoluten Menſchenerifens - ,

im Naturſtande iſt auch natürliche Gleichheit - -

nöthig. . . .

- - §. 2» - -

- -
Begriff

Die natürliche Gleichheit der Menſchen im

Naturſiande beſtehet nach dem Naturrechte in

gleichmäßigen Beſitz und Genuß, der abſoluten

Menſchenrechte in Zahl, Umfange, Grade und

. Verhältniſſe, in ſofern ſie zur Eriſtenz des Na

knrmenſchen als ſolches erforderlich, und alſo

Zwangsrechte ſind. - - - -

Die Egaliſten ſamnit ihren Anhängern ver-

wechſeln abſichtlich und kurzſichtig hierinne

ſehr oft Naturſtand und Naturrecht. Wenn

ich das Naturrecht erfülle, ſo bin ich bloß

äußerlich gerecht; im Naturſtande"# -



chen und geiſtigen Kräfte, die dadurch oft bewirk
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ich ja auch auſſer der äußern Gerechtigkeit

die Pflichten der Philanthropik, und der/

T. Klugheit zu beobachten.

/

§ 3.

Gegenſtände. -

Daher findet nach dem Naturrechte im Na

- turſtande Gleichheit ſtatt in Abſicht der Rechte auf

ſein Jch, auf Leben, Selbſterhaltung, Sachge

meinſchaft, Moralität, und in Abſicht der Ge

genſtände *) , welche ihrer Natur nach keiner

menſchlichen Herrſchaft unterworfen werden können.

*) z. B. Gedanken, innere Religion.

§ 4.

Wenn ſie aufhört. D

Allein ſobald der Naturmenſch nicht mehr

bloß Naturmenſch iſt, ſo kann und muß ſie in den

bloß natürlichen ſo weit aufhören, als die neuen

Verhältniſſe in welche er tritt, fordern, oder die

leichheit durch wichtigere Mittel erſetzt, entbehr

ich, oder nachtheilig wird.

§ 5

Ungleichheit im Naturſtande. .

Hingegen findet ſich in Anſehung der körperli

HeIT

> >
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fert Vermehrungen der Bedürfniſſe, und in Ab

ſicht der Erwerbung durch Fleiß und Thätigkeit

ſchon in abſoluten Naturſtande große Ungleichheit,

welches aber in den weſentlichen Rechten des Na

turmenſchen keine Aenderung macht.

Folgen der Gleichheit des Naturſtandes.

Daher kennt das abſolute Naturrecht, keine

Vorrechte, keinen Rang als Zwangsrechte; Skla

verey und Leibeigenſchaft ſind Undinge.

Irrthum und oſt abſichtlicher iſt es, wenn man

die natürliche Freyheit und Gleichheit des

Menſchen im Naturſtande, im Staate miß

braucht, da durch Unterordnung und damit

- verbundene äußere Zeichen mit Zwangs

rechten, ſo viele heilſame Anſtalten und nach

drückliche Wirkſamkeit entſtehen. Denn -

Freyheit und Gleichheit ſind ſelbſt im Natur- .

ſtande als Rechte, nur Mittel zur Sicherung

der abſoluten Menſchenexiſtenz eines jeden

und des ganzen Menſchengeſchlechts, ſobald

alſo durch geſellſchaftliche Verbindung ein

verhältnißmäßig kräftigeres Mittel, zu Er-

haltung der Menſcheneriſtenz ſich ergiebt, ſo

müſſen die aus Freyheit und Gleichheit des

Naturmenſchen fließende Rechte, inſofern

ſie entbehrlich, ja mehr nachtheilig werden,

weichen. S. mein Progr. de Cautione in

tractando Iur.nat. 1793 P.

E 2 Sech
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4 Sechſtes Kapitel.

Von den Recht des Menſchen auf ſeine

- Moralität.

- §. 1. »

**eitung und Begriff

D, zu Menſcheneriſtenz ºch Moralität gehört,

ſo hat der Menſch Rej ºf ſeine Moralität d.

moraliſch handeln zu können, ohne von andern

gehindert werden ſº dürfen, in ſo fern er nicht die ..

Zwangsrechte anderer ſtöhrt. " "

- $. 2.

Was dazu gehört,

Daher gehört das Recht ſicher vor Andern

das thun zu dürfen, "93 er gegen Gott und An

dere wahre Verbindlichkeit hat und erkennee *).

*) Daher fallen alle Ägegründete von ſelbſt Weg,

auch weichen Unwichtigere innere den wichtigern,

abſoluten äußern, denn indem ich äußere abſos

lute wichtigere beobachte, erfülle ich ja auch Got

tes Geſetz und Wilj. Ein Grund mehr daß

an kein Naturrecht eigentlich ohne Gott annehs

men kann. " -

*.

- - - -

- §. 3
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§. 3 (» -“

Er iſt daher auch befugt, wenn ihn Andere in

Ausübung ſittlicher Religionshandlungen hindern

wollen, ſie gewaltſam abzuhalten, in ſofern ſeine

Religionshandlung nicht ihre abſolute Zwangs

- rechte ſtöhrt *).

*) Bey vernünftigen Religionshandlungen, wird

und kann dieſes nie der Fall werden. -

Siebentes Kapitel.

Von dem Rechte des Menſchen auf Wahre

heit und Aufrichtigkeit, Anderer gegen ihn und

ſeiner gleichen Verbindlichkeit gegen Andere.

Pufendorf de officio hominis et ciuis von

Treuer. 1717. p. 232.

Treuer de crimine alieniſermonis. Helmſt. -

*- I 71 ſ. - - - -

Titius de officio ſermocinantium in ſein. Diſſ. -
Iur. n. 6. -

Rechenberg demendacio ſpeciatim eo quod

in foro humano punitur. Lipſ 1732.

Michaelis Abhandlung von Verpflichtung des

Menſchen die Wahrheit zu reden, Götting.

I74S, - -

s - E 3 §. M» -

-



§. 1.

Andern dadurch leiden.

Äst der Zwangsem Rechte gehören

Hier ſind dieſe moraliſchen Verhältniſſe zwever

- 7o –

A ble is u ng.

Afss der Naturmenſchen gegen einander

iſt nach den Naturrecht in ſo fern Pflicht undVer

bindlichkeit, in ſo fern äußere Zwangsrechte da

durch geſichert werden,

- §. 2.» - \

Wiefern gehört es für das Naturrecht.

Nur in dieſer Rückſicht iſt Täuſchung, Kügen

nd Betrug, und Verführung ein Gegenſtand des

Naturrechts, in ſo fern äußere Zwangsrechte des

dieſe Dinge für die Philanthropik.

§ 3.

Schadet Jemand durch falſche oder zweydeu

tige Reden ohne Borſaß, und weiteres nicht über

Ä ſº entſteht Schj durch ſeine Schuld ob

Äh ohne boshafe Ächt, auch dieſes iſt
Beleidigung nachdj Naturrecht.

°ſchen gegen einander unmittelbar be

rachtet; der Fall wo ich durch Kügen und

Unwahrheit gegen einen dritten geäußert den

Ärn Schade, gehört in j folgende Ka
pitel, -

- - Achtes

»

-
-

-
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- Achtes Kapitel.

Von den guten und ehrlichen Namen und -

der Achtung.

- Samuel Pufendorfdiſ de exiſtimatione Hei

delberg 1667.
-

Chr.Thomaſius diſſ. de exiſtimationefama et

infamia extra rem publ. Halae 17oo.

Meyers Gedanken von der Ehre. Halle 1746.

Thomas Abt vom Verdienſte. 1766. 8. .

- §. 1.

A ble it u n g.

D., Gleichheit ein Urrecht des Naturmenſchen

iſt, ſo iſt Verachtung und Verächtlichmachen eine

Beleidigung nach dem Naturrecht.

Bey Verleumdungen und Lügen die jemanden

verächtlich machen, tritt auch Verletzung

der Aufrichtigkeit ein.

§ 2.

Ehrliche Nahme.

Der Naturmenſch hat ein Zwangsrecht auf

ſeinen guten und ehrlichen Nahmen, ſo lange er

keine Zwangspflicht gegen mich verleßt. § .

4x • 3«

„*

-

-

-
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§. 3.

Wenn er nach dem N. R, verlohren geht.

«

Verſetzt er aber dieſe, ſo verliert er ſº
guten Rahmen nach dem Naturrecht in Rückſicht

auf den Beleidigten, wird ungleich, verächtlich.

§. 4. s

In Abſicht Anderer

Verletzt er ſie nicht gegen mich, ſondern gegen

einen Andern, ſo kann ich nur dann es gegen und

von ihn äußern, ſobald es mein ºder Anderer

Beſtes inſofern es auf Zwangsrechten beruhe,

fordert.

ſ. Berliner Monatsſchrift v. I. 1787. Januar

- S. 9 I • - - -

§ 5 -
In Abſicht der Erhik und Philanthropik.

In Abſicht ethiſcher und philanthropiſcher

Vergehen kann ich nur einen vor dem Andern ohne

ungerecht zu werden warnen, wenn ich eine " -

vejedliche Verletzung eines Zwangsrechts auf

geſchehene Anfrage des Andern dadurch hindere,

die Colliſion entſcheidet hier.

§. 6.

Verkleinerung durch unvollkommenheiten. -

Ich darf auch dem Andern keine verhaßte

undverächtlichmachende Unvollkommenheit, Blöd“

- - - ſinn

- - -
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-

-
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ſinn andichten, oder Anderen, wenn er ſie wirklich

hat außer in den §. 3. und 4. bemerkten Fällen

bekannt machen.

* - §. 6.

Y.

- . . -

-

Folgerungen. -

. .

Hieraus beſtimmt ſich von ſelbſt wie weit Ver- -

kleinerung, Verleumdung, Tadel, Verachtung,

Injurie, Beleidigungen nach dem Naturrechte

ſind, - -

- -

Neuntes Kapitel

Von dem Rechte des Menſchen auf die

natürlichen Güthergemeinſchaft.

&

Samuel Pufendorf de Iure naturae et Gen

tium , IV. 4. 5.

Chriſtian Friedrich Schott, diſ de origine
dominii H. 9– 1o.

Nettelbladt Theoria generals de Iure in re

quae eſt nullius Halae 1779.
»

H. I. Briſmann Theſes luris naturae commu

nionem primaeuam ac dominii primordia"

ſpectantes Greyphiswald, 1782. 4.

E 5 §. I.



§. 1.

Ableitung.

Z den Urrechten des Menſchen gehört auch

der Genuß der Sachengemeinſchaft, da ohne den

ſelben die Fortdauer des Menſchen nicht möglich

iſt im Naturſtande. -

S a & º n. T>

Sachen ſind im Naturſtande alle geſchaffen,

körperliche Weſen und Dinge, welche außer den

Menſchen vorhanden ſind.

§. 3.
-

A Von welcher Art iſ die Gemeinſchaſt.

Eigenthum aber hat der Menſch an den Na

kurdingen urſprünglich nicht, ſie gehören in allge

meinen urſprünglich Niemanden eigenthümlich;

aber den Niesbrauch haben alle.

Es iſt alſo eine Communio negativa aber keine

Poſitiva, wo ein Condominium vniuerſale

- *

angenommen wird, wie Grotius thut deur

Beili et Pac. II. 2. § 2. denn man kann

die Entſtehung des Condominii nicht be

weiſen.

- - W §. 4-
«- - - - - -
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§ 4.

-
Um f a ng.

wch Der Naturmenſch kann Gebrauch machen

den- zur Nothdurft, Bequemlichkeit, Vergnügen in

gWh ſofern er die Zwangsrechte anderer dadurch nicht

ſtöhret.

Zehentes Kapitel.

# Von dem Verluſte und Veräußerung der

Urrechte des Menſchen. *

Hat der Menſch unveräußerliche Rechte iſ

- M. F. Ch. von Florencourt vermiſchte Auf

ſäße, Altenburg 1793. n. 1. -

Na- §. 1. -

Alge- -

lich; Welche Rechte ſind veräußerlich? welche nicht?

2 - Borsese welche Rechte des Menſchen ſind

eitlé veräußerlich, wird die Verſchiedenheit der Ur

rſale rechte wichtig, auch iſt freye Aufgabe, von der, dem

: Mur. Beleidiger mit Recht abgedrungenen, zu unter

- ſcheiden.

t ve

S. oben Vorbereitung § 29. und 30.

4- – §. 2.



§. 2. A

Erſte Claſſe den nicht veräußerlichen.

Manche Rechte ſind der Natur der Sache

nach unveräußerlich und ſolche unmöglich; hieher

gehört das Recht über Gedanken, die nicht geäu

ßert werden, über innere Religion, das Glauben

und die innere Ueberzeugung.

- * §. 3. -

Zweyte Claſſe. -

'

-

- - Das Recht auſ Eriſtenz, auf Leben, auf

die dringenſten Lebensbedürfniſſe, und auf Mo

'

Die blos natürlichen, das heißt blos für denNa

ralität, gehört zu den wahren Weſen des Men

ſchen und iſt alſo unveräußerlich.

Doch kennen ſchwere Colliſionsfälle Ausnah

men machen. -

v.

§ 4.

Veräußerlich
- -

turſtand erforderliche Rechte, können bey der Aen

derung der Verhältniſſe, bey größern Nußen und

Vortheil für den Menſchen überhaupt und für

die weſentlichen Rechte deſſelben, wie auch wegen

Colliſion veräußert werden. " ,
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So gewinnt der Menſch durch den Eintritt in

die bürgerliche Geſellſchaft für ſeine wichtig

ſten Rechte weit mehrere Sicherheit,

§ 5.

- Arten der Veräuſerung.

Die Veräußerung der natürlichen Rechte ge

ſchieher durch Verträge, freywillige Entſagung

und Begebung. Verlohren aber gehen ſie, ſo wie

ſelbſt weſentliche, dnrch Beleidigung anderer,

dnrch die deshalb nöthige Genugthuung und ein- .

eretende Rache

S. auch unten die Lehre von den Untergang
- der erworbenen Rechte,

v

« - - - - -

Eiftes Kapitel.

- Giebtes Rechte für und wegen Anderer?

- -

Niete für und wegen anderer kennt das abſolute

Naturrecht nicht, wohl aber das Hypothetiſche,

Alles was man davon angeführt gehört theils für

andere moraliſche Diſciplinen, theils ſetzt es That

ſachen und Verträge voraus. -

-

- -

-

- * - -,
*

-

- - - - - - - - - - -
- » . . - - -

- Dritter *
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-

Dritte Abtheilung.

Hypothetiſches Naturrecht.

- Das hypothetiſche Naturrecht gründet ſich ent

weder auf bloße Thatſachen, oder auf Verträge,

oder auf Einrichtungen, welche Quellen für neue

Rechte werden. »

Erſter Abſchnitt.

Von den Rechten welche aus Thatſa

chen oder Handlungen entſtehen.

) §. *. -

- Thatſachenrechte.

Das bloße Handlungen oder Thatſachen, wel

che ohne Verträge mit Andern geſchehen, gehen

theils Veränderungen in den bloß natürlichen

Rechten des Menſchen vor, theils entſtehen ganz

neue Rechte.

§ 2.

C laſſen. -

Hierher gehört vorzüglich das Eigenthum, in

ſo fern es durch Occupation ohne Verträge ent

. . ſtehet
Y

-
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ſtehet; ingleichen die Rechte, welche durch Be

leidigungen bewirkt werden. Von den letztern

wird am zweckmäßigſten amEndedesNaturrechts

gehandelt. -

Erſtes Kapitel.

Von dem Eigenthume.

Schwarz Controuerfiae Iuris nat. et gentium.

Spec. IV.

Chriſt. Friedrich Schott, de origine domini

et proprietatis, Tub. 176o. und in den

Collečt. Diſſ. T. H. P- 369.

Recherches philoſophique ſur le Droit de

la proprieté conſideré dans la nature

178 O. 8. -

Briſmann Theſes de Iure naturae Comunio-

nem etc. ac dominii primordia ſpectan

tes, Greiphswaldae. 1782.

Staatswiſſenſchaftliche Aufſäße von Martin

Ehlers, Kiel 1792. n. 2. \

§. 1.

Eigenthum.

Sºbald ich eine Sache aus der natürlichen Ge

meinſchaft in meinen körperlichen Beſchluß nehme,
- - UN

K

-



2 - -

- - –– ZO - -

um mie Ausſchluß Anderer damit nach Willkühr

zu handeln, ſo entſtehet Eigenhum.

Aber dieſes iſt nicht die einzige Art der Entſte

hung, auch durch Verträge und auf andere

Art entſtest es; davon ſ. §. 3. und auch

weiter unten. – -

- - >- - §. 2. - - - -

Nothwendigkeit,

- Eigenthum iſt notwendig, weil viele Dinge

nicht anders genüze oder genoßen werden können,

als durch Herausnahme aus der natürlichen Gü-,

thergemeinſchaft, weil viele Dinge blos die Früchte

meines Fleißes und der Kräfte meines Körpers

und Geiſtes ſind. Aus dieſen Gründen iſt es

auch gerecht.

Habe ich Recht auf den Zweck, ſº sei “
- auch auf die Mittel. Dieſes Eigenthum

verletzt auch die Rechte des Rebenmenſchen

nicht, denn die Güthergemeinſchaft iſt bloß

eine negative. - -

. . . . .
- - - -

-

– - §, 3« -

- Art - n. -

Eigenthum entſtehet daher nach den Natur

, recht ) durch Ojpation einer Niemand gehö“

- rigen oder wieder verlaſſenen Sache, (Occupa

jeigenthum) 2) durch Fleiß und ?”Ä
- - - Hera
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Hervorbringung einer Sache, mittelſt meiner Lei

bes- und Seelenkräfte (Induſtrieeigenthum). 3)

durch Kriegseroberung, Kriegseigenthum und

durch Verträge. (Vertragseigenthum) -

Die beyden erſten Arten will ich abſolutes Ei -

genthum, Thateigenthum nennen; die bey

den letztern Arten gehören fürandere Theile

des hypothetiſchen Naturrechts.

§. 4.

Occupationseigenthum. -

Das Occupationseigenthum findet vorzüglich

ſtatt in den Lebensbedürfniſſen, und in ſofern es

das nothwendige Mittel zum Induſtrie Eigen

thum wird. ::

Wo dieſes nicht der Fall iſt tritt Geis ein,

dieſer gehört für die Philanthropik und Mo

raltheologie. . .

- -

§ 5

Wo es nicht ſtatt findet. - - - - - -

Hingegen findet Eigenthum nicht ſtatt, ſobald

ich die Zwangsrechte Anderer verletze, oder die

Dinge ihrer Natur nach nicht im Eigenthum ei

nes Einzelner ſeyn können, v

3 . . " .

- - - - - - -
>

. .

-

-

- - F §. 6. -

–
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- - - - - §. 6. -

{ Recht dazu.
s

---

-

-

Recht zu Eigenthum hat der, welcher die

Nothwendigkeit des Ausſchlußes Anderer zum be

Ä einer natürlichen gemein

ſchaftlichen Sache durch die Vernunft einſiehet,

durch Anwendung ſeiner Kräfte und Fähigkeiten

eine Sache hervorbringt, oder es ſich durch Krieg

oder Verträge erwarb.

-

Zweytes Kapitel.

Von den Erwerbungstiteln und Erwers

bungsarten, Zeichen und Eintheilungen des Ei

2 º. gerthums.

Gruner de modis adquirendi Ius in re, et

praeſertim dominium ſec. lur. nat. Ienae

1747. -

l. F. Schott, M. M. O.

. . . . . .

-

- . - Erwerbu ng.

x De Handlung womit ich mein Eigenthum be

gründe und anfange, heißt Erwerbung, ſie be

greift die Apprehenſion und Occupation.

- § 2.
- * - -

v

---“ T ----- ------ ------ --
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-

-

Rechtstitel und Erwerbungsart.

Hierbey iſt zu unterſcheiden 1) der Rechtstitel,

d. H. der Rechtsgültige Grund, daß ich durch die

Handlung Eigenthum erlange, 2) die Handlung

ſelbſt, wodurch es geſchieht, die Erwerbungsart.

e §. 3.

Bey dem abſoluten oder Thateigenthum iſt

die wirkliche Nothwendigkeit des ausſchlüßlichen

Gebrauchs und die Ueberzeugung davon, bey

einer Sache die noch in feines Eigenthum iſt,

der Rechtstitel. Anders iſt es bey dem Vertrags

eigenthum.

--

§. 4“ -

-
Erwerbungsart. * -

e! Die Erwerbungsart iſt die Occupation einer

s Niemand gehörigen Sache, mit Inſchluß der

Apprehenſion, und die Induſtrie.

Gottfr. Weig. Ring. diſſ. de originaria

dominii adquiſitione per occupationem

Frankf. ad Vindr. 174o. -

§. 5. - -

wº occupationsarten

ſt Man theilt die Occupation in die Wahre und

Vermeintliche, bey letzterer ſtehe ich in der Mey-

2. MUng/-



nung, daß eine Sache Niemanden zugehöre.

Auch giebt es eine Alleinige und eine Geſamte

oder Mitoccupation. -

- -

* .
: . .

-

-

- -

-

* -

- - . . §. 6. –

-

Wie ſie geſchieht. - -

Die Occupation geſchiehet durch zweckmäßige

Handlungen, zweckmäßige wörtliche Erklärungen

und Zeichen. " - e -

- sº - - -

- - §. 7- - -

» -

- -
Zweckmäßige Handlungen.

Zweckmäßig ſind die Handlungen, wodurch

ich Dinge, worüber ich keine phyſiſche Gewalt

habe und welche ohne Zuthun Anderer mir ent

gehen können, in ſelbige bringe, - -

§. 9- - -

Wörtliche und Thaterklärung.

Bey Dingen, welche nur mit Zuthun Anderer

mir entgehen können, ſind Wörtliche oder auch

- Thaterklärungen in Gegenwart der Sache und

des Andern zweckmäßig, ſolange ich nichts, was

das Gegentheil beweiſt, äußere oder thue.

- ſ. Titius ad Pufendorf de officio hominis er

ciuis, Obſ. 292.
-

- – Gund

-
- -

– -
-

. v
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Gundling in den Gamingºs St.

Höpfners Naturrecht S. 4: und 46
W § 10. -

- I a sd. - -

welche ich aber nur dann nach den Naturrechte

als gerecht anſehen kann, in ſo fern ich Thiere

und vorzüglich wilde, nicht bloß durch Verſcheu

chung von meinem Eigenthum und der Beſchä

digung deſſelben abhalten kann; ſondern ihre

Tödtung zum Schutz meines nothwendigen

Eigenthums erforderlich iſt, und in ſofern

ich ſie zum wahren Lebensbedürfniß brauche,

ſobald aus der Einrichtung des Menſchen aus

gemacht erwieſen iſt, daß er zu einen Fleiſchge

nießenden Geſchöpf beſtimmt ſey, wie doch

Haller läugnet, und aus dem Baue ſeiner Zäh

ne blos auf Pflanzennahrung vermuthete.

ſ meinen Landbau p. 83. der Fall der Colliſion,

wo ich verhungern würde wenn ich nicht ein

Thier tödten wollte, kann der Regel nicht

ſchaden. -

-
-

-

-

-

– §. II»

Zeichen des Eigenthums. s

Zeichen des Eigenthums ſind vorzüglich kör

perlicher Beſitz, und alles was bey lebenden We

: F 3 ſen

- >

* * -

--

5

Eine Art der Occupation iſt auch die Jagd,
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ſen mit phyſiſcher Gewalt das Entfliehen abſicht

lich hindert, oder bey lebloſen Dingen einen ab

ſichtlichen Beſitz anzeigt.

§. 12.

Eingeſchränkt oder uneingeſchränkt,

/

• Das Eigenthum iſt entweder eingeſchränke

oder uneingeſchränkt ; erſteres ſeßt Thatſachen

oder Verträge voraus. Es hat zwar alle Eigen

thumsrechte, iſt aber in der Ausübung derſelben

- an poſitive Vorſchriften gebunden.

- à §. I 3»

Vollſtändig oder unvollſtändig,

Es iſt ferner vollſtändig oder unvollſtändig.

Erſteres hat alle Theile, letzteres nicht. -

Beyſpiele hiezu geben das herrſchende und das

nutzbare Eigenthum, direčtum und vtile.

Dieſes iſt nicht zu verwechſeln mit Ober

- und Untereigenthum.«e,

§. A I 4«

Eben dieſe Eintheilung findet auch bey den

einzelnen Rechte des Eigenthums ſtatt.
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- - - - - -

§. 15. - -

Wahres und vermeintliches.

Auch iſt der Unterſchied zwiſchen wahren und

den vermeintlichen Eigenthume zu bemerken.

Drittes Kapitel. . .

Von den einzelnen Rechten des Eigenthums

- §. 1,

Einzelne Rechte.

Unte dem Eigenthum liegen als vorzügliche ein

zelne Rechte 1) Proprietär, 2 Nießbrauch, 3)

das Beſitzrecht*), und 4) das Zurückforderungs

recht, 5) das Recht alle Andere von ſeinem Ei

genthum auszuſchließen und mit Gewalt abzuhal

ten,6) das Veräußerungsrecht. -

*) Dieſes Beſitzrecht des Eigenthums iſt nicht zu .

verwechſeln mit dem bloßen Beſitz ohne Eigens

ehum nuda detentio.

/

§. 2. :

Proprietät.

Das Recht der Proprietät beſteht in dem

Rechte über die Subſtanz der Sache nach Will

kühr zu gebieten. - - - - - - - >

F 4 Aus



ten und mehrere.
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Aus ihr fließt auch bey Weggebung einzelner

Eigenthumsrechte die Oberaufſicht, das

Recht die Sache zu verbeßern, zu vernich-,

- **

--

-

- -

-

- -

z - §. 3.
- /

- - > Niesbrauch. -

Das Recht des Niesbrauchs beſtehet in der

Befugniß die Sache mit Beſtand der Subſtanz,

derſelben zu gebrauchen und unmittelbar Nußun

gen davon zu ziehen. -

- §. 4» -

- Beſitz. - - -

Das Beſikrecht des Eigentums beſtehet in

der Rechtmäßigkeit des Beſchlußes einer Sache

mit der Abſicht ſie zu haben und zu behalten.

Da der körperliche Beſitz als ein Recht des Ei

genthums, einen Theil deſſelben ausmacht,

ſo kann mit den phyſiſchen Verluſt des Be

ſitzes, als eines bloßen Theils des Eigen

thums, nicht das ganze Eigenthum verloh

ren gehen, ſonſt würde folgen müſſen, daß

mit Verluſt des Niesdrauchs auch das Eis

genthum aufhöre, und bloßer Beſiß Eigen

thum gebe. Daher irrt ohnſtreitig Byn

kershoek de dominio maris c. 1. und Ande

- re mit ihm, ſ Titius de dominio in rebus

, v.
occupatis vltra poſſeſſionem * -

- * • 5«

.

- - - X

- -

- -

» -
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§. 5.

Zurückforderungsrecht.

Das Recht der Zurückforderung fließt aus den

Eigenthumsrecht, und gilt gegen den redlichen *)

ſo wohl als gegen den unredlichen Beſitzer.

*) Denn der redliche hört auf es zu ſeyn, ſobald

ich mein Eigenthumsrecht ihm darthue.
-

C. F. Schott diff Iur. nat. T.I. p. 325.

Samhaber de eo quod circa reivindicatio

nem tum aduerfus b. quam m. f. poſſeſſo

rem iuſtum eſt. Wirzb. 1783. 8.

v,

5. 6. -

Ausſchlußrecht.

Der Eigenthümer ſchließt alle Andere ſo wohl

von ſeinem Eigenthum überhaupt, als deſſen ein

zelnen Rechten aus; und hindert mit Recht und

Gewalt alle Stöhrungen darinne.

- -

-

§. 7, » .

- -

Veräußerungsrecht. -
-

Das Veräußerungsrecht welches ſich auf das

Ganze ſowohl als auf Theile erſtrecket, giebt dem

Andern das Eigenthumsrecht.

« - - -
»



§ 8.

»

-- 90 --

Kein Eigenthümer hat das Recht de

unſchädlichen Gebrauch*) von Seiten

n für ihn

Anderet

als Verletzung ſeines Eigenthums anzuſehen.

*) Wenn mir Jemand in den Garten, von ſeiner

Wohnung aus, ſiehet.

– § 9.

Die Rechte des Eigenthümers bey den Noch

gebrauche Anderer von ſeinem Eigenthum gehö

rentheils in die Philanthropik, theils ſind ſie aus

der Colliſion zu beſtimmen.

Viertes Kapitel.

Von der Acceſſion.

§ 1.

Weitere Bedeutung.

-

-
Der Ausdruck Acceſſio wird theils im weitern,

theils im engern Sinne genommen; im erſtern

begreift er die Früchte des Eigenthums mit in ſich.

§. 2.

Im engern Verſtande,

v

Im engern Verſtande aber heißt nur das ae

ceſſio, was außer den gewöhnlichen Frü

*

chten und

Nußun



-

d

/

Nußungen meines Eigentums zu ſelbigem durch

daſſelbe kommt.

§ 3. -

Klaſſe n.

Durch die Art und Weiſe der Entſtehung iſt

ſie eine zufällige, eine natürliche oder künſtliche.

Die künſtliche Acceſſon iſt nicht zu verwechſeln
mit dem Originar-Induſtrie-Eigenthum.

§. 4.

l Q. u e ll e.

f

Sie fließt aus dem Eigenthumsrechte über

haupt, nicht aber blos aus den Niesbrauche, und

iſt eine abgeleitete Erwerbart.

-
-

Art e n. .

Zu der natürlichen gehört Leibesfrucht der

Thiere, zu der zufälligen die entſtehenden In

ſeln, Anſchwemmung und Anwurf; zur künſtlichen

die (Formung Specificatio, Miſchung Comixtio,

Untereinandergießen Confuſio Anſatzadiunctio)

Darauſbauung (Inaedificatio) daraufPflanzung

plantatio (Beſäung ſatio) Schriſt (ſcriptura) be
-

-

mahlen pictura,

„“. - - - §. 6
-

-

-

- - 91 -- / -

-

*

-,

- -

s

-

-

-

»
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- -

. §. 6.

Hauptſatz.

Immer bleibt der Hauptſaß Regel: das Ac-

ceſſorium gehört zu der Hauptſache (Principale)

und alſo demjenigen dem dieſe gehört. Nur bey

dem vermeyntlichen Eigenthümer und redlichen

- Beſitzer ſcheint alsdann eine Ausnahme ſtatt zu

finden, wenn die Acceſſion, unbeſchadet der Haupt

ſache, davon wieder getrennt werden kann. Kann

- ſie aber nicht alſo getrennt werden, ſo bleibt die

Regel. - - - " ,

- -

–
- *

* -

Fünftes Kapitel.

BOn dem bloßen Beſitz

L- J. Jupille Effi für es principes du Droit

en matiere de poſſeſ. à Louvain 1780.

§. 1.

-

– Anmerkung

- Der bloße Beſiz (nuda detentio) iſt zu unter

ſcheiden von dem Rechte zu beſitzen, welches aus

dem Eigenthume fließt. .
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*
-

- - - -

B e grif. - - - - -

Er beſtehe in den blos phyſiſchen Vermögen,

über eine Sache disponiren zu können, ohne

Rückſicht auf Eigenthum.

Einige ſetzen dazu: mit der Abſicht die Sache

zu behalten. Allein bey manchen Beſitz

er E M. . . .

“ - -

- Eintheilungen. -

Der Beſitz iſt übrigens gerecht oder unge-,

recht; körperlich oder unkörperlich. Bey dem letz- -

teren beſitzt man blos durch zweckmäßige Zeichen,

man mag gegenwärtig ſeyn oder nicht.

- - - § 4. s >

Ferner iſt der Beſitz entweder ein wahrer oder

ein analogiſcher, letzter findet bey Beſugniſſen

ſtatt,

§. 5.» -

Auch iſt der Beſitz ein redlicher oder unredli

her. Bey jewen halte ich aus wahrſcheinlichen

Gründen die Sache für meine eigene Bey dem

- unredlichen habe ich dergleichen Gründe nicht.

- -
*

-

Der
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Der redliche gründet ſich auf die vermeyntliche

Occupation. - -

Verſchiedene von dieſen Eintheilungen finden

auch bey den Eigenthumsbeſitz ſtatt.

Sechſtes Kapitel

Von Endigung des Eigenthums.

s. 1. - -

r-

Arten der Endigung - « .

De Endigung des Eigentums erfolgt durch

Verlaſſung der eigenthümlichen Sache, 2) durch

Untergang derſelben, 3) durch den Tod des Ei-

- genthümers, 4) durch Verträge, 5) durch Kriegs

- eroberung. -

- - §. 2.

Verletzung deſſelben, -

Hingegen wird das Eigenthum verletzt durch

gewaltſame oder liſtige Entziehung deſſelben, oder

wenn der Andere die Sache untauglich macht,

oder der Eigenthümer an den Gebrauche der Sa

: che durch einen dritten verhindert wird, oder ihm

die Nutzungen davon entzogen werden, s

Zweyter
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-

Swepter Abſchnitt. - .

VonVerträgen und den Rechten, welche

aus Verträgen entſtehen. .

Von den Verträgen überhaupt und deren

Erforderniſſen.

Slevoigt de Contractibus quantum ſunt phi

- loſophicae conſiderationis. Ien. 1687.
- ,

Webers Unterſuchung der Frage: ob die Ver

- träge und Contrakte nach dem Natur- und

Völkerrechte ein ZwangsrechtÄ eine voll

kommene Verbindlichkeit wirken? in Sie

benkees Neuen juriſtiſchen Magazin. 1. B.

S. 59. -

Ueber die natürliche Verbindlichkeit der Ver

träge, ein Verſuch v. H. G. Niſſen Hamb.

I 782. 8.

Höpfners Naturrecht 1790. p. 57 u. 58.

D. R. G. Loebel de cauſa Sanditatis sonuen

ionum iure rationis. 1791.
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-- B e grif. - -

Er moraliſche Handlung wo durch Verſprechen

, und Annahme deſſelben, Rechte und Verbindlich

" keiten entſtehen, heißt ein Vertrag. -

§ 2.

Verſprechen.

Verſprechen iſt eine Erklärung daß man ſich

dem Andern zu Etwas vollkommen verbindlich

machen wolle. Annahme aber iſt die Erklärung,

daß ich den Andern hierinnen mir verbindlich

mache. -

Die mit den Verträgen ſogleich vereinigte Voſ

- --ziehung macht keinen Unterſchied in den Wes

ſen des Vertrags.

-
-

Gültigkeit der Verträge, -

Die Gültigkeit der Verträge beruhet 1) auf

der moraliſchen Möglichkeit durch wechſelſeitige

Erklärungen Rechte zu veräußern und zu erlan

gen, 2) durch dieſe wechſelſeitige Erklärung wird

alſo das abgegebene Recht des Andern Eigen.

Die Wahrheit von beyden gründet ſich darauf,

daß wir ſonſt mit uns ſelbſt in Widerſpruch ſtehen

würden. 3) Halte ich alſo mein Wort nicht, ſo

entziehe ich dem Andern wider ſeinen Willen

- - Rechte,

-

- -
- - - - - -

- - 6 - - - - - -

--
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.

Recht beleidigen, außerdem handleih
4) auch nicht als ein vernünftig moraliſches We

ſen, welches ich doch ſoll. Aus dieſen in der Ver:

nunft liegenden aber nicht allen Menſchen genug

ſam deutlichen Geſetzen fließt. 5) das allgemeine

dunkle Gefühl für die Unverbrüchlichkeit der Ver

träge. s , -

Uebrigens übergehe ich hier die Meynungen ei“

nes Pufendorf, Beyer, Hobbes, Rouſſeau,

Mendelsſohn, Garve, Feders, ſo wie die

Meynungen derer, welche die Gründe der

Rechtsbeſtändigkeit der Verträge mit ihrer

Wirkung verwechſeln, oder nur die Bej

ge als gültig anſehen wollen, wo es aus

drücklich dazu geſetzt worden, daß ſie gelten

ſollen.
-

- Behandlungsart. ... .

Die bey den Verträgen eintretenden Perſonen,

die wirklichen und weſentlichen Erforderniſſe des

Vertrags, und die Gegenſtände der Verträge

kommen hier in Erwägung. »

-

-
- -, ** -

-

-
-

-

. . . -

§. 5-

Petſonen.

Bey den Verträgen kommen zwey Hauptper-

ſonen vor, der Verſprechende promittens, und "

–'. G
der -
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- der Annehmende acceptans Zuweilen kann auch

ein dritter Genehmigender eintreten. -

-

§. 6.

-
- -

-

- - - -

Wahrheit des Vertrags.

Nur ein wahrer Vertrag iſt gültig, daher

bewirken Unterhandlungen ſo wenig als ſcherzende

Aeußerungen wahre Verbindlichkeit.

§ 7. - -

Wahr iſt er alsdenn wenn die wechſelſeitige

Einwilligung möglich und wirklich erfolgt iſt.

. . . Hinderniſſe.-

A

Daher darf der Gültigkeit des Vertrags kein -

phyſiſches oder moraliſches Hinderniß im Wege

-ſtehen. * - --

- Wer nicht ſchließen ann. .

Auch können Perſonen, welche den Gebrauch

. .

-

-

-
-

§. 9»
- s

der Vernunft nicht haben, keine gültigen Verträ-

ge ſchließen. - -

-- Z. B. Kinder, Blödſinnige, völlig betrunkene

« ---
-

- - - § 19. -

- -
-

-

-. -
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Freye Einwilligung. -

Die wirkliche Einwilligung mußfrey, hinrei

chend, zweckmäßig und in ernſthafter Abſicht von

beyden Theilen zu erkennen gegeben werden. Die

ſes kann ausdrücklich *) oder ſtillſchweigend*) ge

ſchehen. - - - -

*) Durch Worte oder unmittelbar abſichtliche Zeit

chen. -> .

*) Durch Thaten die ohne Einwilligung nicht ge

dacht werden können; bloßes Schweigen iſt keine

Einwilligung. -

: . §. 11.

- . . 4 . . . !

- " Unzulänglicher Conſens.

Weder vermuteter noch erdichteter Conſens

kann im Naturrechte ein Grund zur Gültigkeit ei

nes Vertrags werden. Auch läßt es ſich nicht

mit hinreichenden Grunde von den wahrſcheinli

chen Conſens behaupten, ſo wenig als aus Still

ſchweigen Einwilligung zu ſchließen iſt.

ſ Lautenſack Diſſ. de accurato diſcrimine in

ter conſenſum expreſſum, racitum et

praeſumtum. Erf, 17.10.

Friedr. Chr. Koch, Meditationes altera de

ſumto, Ienae 174o.

? sº.

- -

- . .

- *

- * G2 - - --
–-

--
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-- --

Ich lac. Quiſtorp lib.de conſenſu iuris natu

srae praeſumto. Roſtock 1745-8.

D. Höpfners Naturrecht S. 61. 62. und die
... dritte angehängte Abhandlung S. 279.

- s. Treuer de commento obligationis perfe

-- &tae ex Conſenſupraeſumto 1740.

Behr.schore Conſenſusprºcºmuse in
re naturae proſcriptus in diſ iur. nat.

sº diff. v. T. 1.
. . . . . . . . . . . e. - - - - - - - k

29 §. I 2 • - -

- 2: . . . - - - - - - - -

- - Beyderſeitiger. -

Da beyde Partheyen ihre Einwilligung gehö

rig erklären müſſen, ſo wirkt weder Verſprechen

ohne Acceptation (Pollicitation) noch Acceptation

ohne Verſprechen äußere Verbindlichkeit.

ſ. Dan. Nettelbladt diſſ de policitatione,

Halae 1779, 4. - - - -

. > --
* -

J. CF. Meiſter über die Policitation e. nach

- den Grundſätzen des Naturrechts Berlin

/ I 78 I.

-
- - - . . . .

§. 13.

Gewisheit des Gegenſtandes, –

.. - 2- - - - -

Der Gegenſtand des Vertrags muß gewiß und

- beſtimmt ſeyn, wenn wahre und beſtimmte Ver

bindlichkeit entſtehen, und der Vertrag Wrºng
,,

-

: habeu

-

-

*

- -

-

-

-

-- -



- -

- - -

haben ſoll, auch muß der Gegenſtand wenigſtens

möglich ſeyn, - -

- Cht. Thomaſius diff. de obligationerei in

certae, Halae 1715, in difſ. acad. T. IV.

diſ III. -

- - -

- - - - §, I 4»
-

z

s Uebereinſtimmung in alken, .

Endlich muß auch der Wille der Praciſcen

ten ſowohl in dem Gegenſtande ſelbſt als in Anſe

hung der äußern Umſtände und Beſtimmung des

Orts, der Zeit, der Art und Weiſe u. ſw. über

einſtimmen.

- §. 15. -

Verſprechen durch Dritte.

Das Verſprechen durch einen Dritten verbin

der nur alsdann, wenn 1) dieſer von dem Abwe

ſenden Vollmacht hat, oder. 2) ich mich dem

Dritten verbindlich mache, mein Verſprechen

dem Abweſenden zu leiſten, 3) oder ich erlaube

dem gegenwärtigen Dritten geradezu für den Ab

weſenden, das, was ich dem leßtern verſpreche

-
-

- - - - - - - - -

zu acceptiren. In den zweyten Falle ſind eigent-

ich doppelte Verträge. -

I. H. Boehmer de iure expacto tertii quaefi

to, Halae 1725. –

G. Beyer de iure ex acceptatione promiſſ,
pro altero. - ***

- - G 3 §. 16.

. .

- "



/

-

*

-

-

entgeltliche, letztere nennt man auch Wohlthätige.

§. 16.

Wenn der Dritte nur Zeuge iſt,

Etwas ganz anders iſt es, wenn die gegen-

wärtige dritte Perſon nur als Zeuge gegenwärtig

iſt, daß ich einen Abweſenden etwas verſprochen.

Hier kann er zum Beweiſe meines Verſprechens,

nicht aber der Verbindlichkeit *) dienen.

*) Denn ich kann vor der Acceptation psnitiren.

- ' - - §. I7.

Eintheilungen der Verträge. -

Uebrigens ſind die Verträge ausdrückliche oder

ſtillſchweigende; einſeitige oder zweyſeitige, bey

leßtern ſind gegenſeitige Verſprechen und An

nahme,

- §. I 8.

- Die letztere Eintheilung iſt nicht zu verwech

ſeln mit der, nach welcher ſie in einfache und dop

pelte oder vielfache unterſchieden werden.

§. 19.

Ferner ſind ſie entweder vergeltliche oder un

§. 2 O.

Endlich ſind ſie in Anſehung äußerer Beſtim

mung auf eine gewiſſe und beſtimmte oder auf
- - " eine
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eine unbeſtimmte Zeit, oder aufimmer geſchloſſ-

ne, bedingte oder unbedingte.

Hiervon ſ mehreres Kap. 3.

- Zweytes Kapitel.

- - - E . .

Von den Wirkungen der Verträge.

§. I«

Wirkungen des Vertrags. -

Desskigen des Vertrags äußern ſich theils

nnter den Vertragſchließenden, theils gegen drit

te Perſonen, theils ſind ſie verſchieden nach Ver

ſchiedenheit des Gegenſtands und der äußern Be

ſtimmungen. -

Von den beyden letzternſ das folgende Kap.

» - §. 2» - - -

v

Unter den Paciſcenten.

Bey dem reinen einſeitigen Vertrage, erhält

der Promiſſar ein Recht gegen den Verſprecher

auf Erfüllung des Vertrags, und bey dem letztern

entſtehet Verbindlichkeit, bey den zweyſeitigen

entſtehen wechſelſeitige Rechte und Verbindlichkei

ten zur Erfüllung,
.

* -
>--

º G 4 §. 3» -

v, - -
-

-

- - - -

-
-

«
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§. 3- ,

Gegen den Dritten. - - -

Gegen den Dritten iſt der Promiſſar berech

tigt zu fordern, daß er ihm keinen Ertrag in ſeine

erworbenen Rechte thue, oder den Verſprecher

unrechtmäßig in der Erfüllung hindere, ſo wie

den Verſprecher kein Dritter, ſo wenig als der

Promiſſar ſelbſt in Erfüllung ſeiner Verbindlich

keit ohne rechtmäßigen Grund hindern darf.

/

H. 4« s – -“

ueber Thaten.

Bey Thaten geht das Recht des Promiſſars

gegen den Verſprecher auf Leiſtung der That, und

gegen den Dritten, daß er es nicht unrechtmäßig

hindere. -

Denn thut es der Dritte rechtmäßig ſo geht das

Recht des Promiſſars blos auf den Ver

ſprecher.

§. 5•

1

. Auf Unterlaſſung. W

Betriſt aber der Vertrag eine Unterlaſſung

oder Begebung einer Sache, ſo erhält der Pro

miſſar Recht auf Unterbleibung und Begebung,

und gegen den Dritten daß er den Verſprechenden

- nicht zur That nöthige.
-

- §. 6. -



- § 26. -

ueber Sachen überhaupt.

Bey den Verträgen über eine Sache über

haupt fordert der Promiſſar eine Sache der Ver

ſprochenen Art, und das Recht gegen den dritten

ihm darinnen nicht zu hindern. -

-

§. 7. -

Ueber eine ſpezielle Sache. -

-

,
-

Geht der Vertrag auf eine ſpezielle Sache, ſo

kommt außer den vorigen auch hier eintretenden

Rechte noch dazu: daß Her Promiſſar von den un

rechtmäßigen Beſitzer die Sache fordern kann,

denn er erhält durch den Vertrag ſogleich das Ei

genthum auch ohne Uebergabe und Beſitz.

§. 8.

ueber Gebrauch einer Sache.

Geht er auf den Gebrauch einer Sache, ſo

ſordert der Promiſſar dieſen von dem Verſprecher,

und von dem Dritten, daß er ihn hierinne nicht

hindere. - - - .

§ 9.

Ev tk t i on.

Ebitionsleiſtung findet ſtatt, wenn ſie aus

drücklich verſprochen worden, und bey dem ehr

- - G 5 -
lichen

-
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lichen Beſitzer dem die Sache in Anſpruch genom

men wird. - . . ]

- §. I Ö.- -

- Jſtbey mehrern Compaciſcenten Einer ſür alle

und alle für Einen gehalten? Es kommt auf die

Worte des Vertrags und auf die Beſchaffenheit

des Gegenſtandes an, ob dieſer das eine oder das

andere durchaus erfordert, wenn der Vertrag wirk

. ſam ſeyn ſoll. Iſt dieſes der Fall nicht, ſo ſind

die Rechte und Verbindlichkeiten von ſelbſt getheilt.

Drittes Kapitel.

Von den äußern Beſtimmungen der

- Verträge. -

Heinr.de Cocceji de conditione etdie. Hei

delb. 1674. und 1715. -

Ioh. Tob. Richter diſſ. de conditione impoſ-

ſibili contractum non vitiante. Lipſ 747.

1. F. Cordes de modo conuentionibus adie&o eiusque vſu iuridico. Goett. 1782.4. A

– . . Einleitung.

Da die äußern Beſtimmungen heils unter den

Verträgen ſelbſt, theils in ihren Wirkungen Un

- - terſchiede
-“



terſchiede machen, ſo wird am zweckmäßigſten hier

davon gehandelt. - »

-

Claſſen der Beſtimmung.

Die vorzüglichſten ſind Zeit und Bedingung;

leßkere machen die Verträge zu bedingten oder un

bedingten. Erſtere zu zeitigen oder auf immer

ſtimmte oder unbeſtimmte Zeit. -

/
-

- §. 3.

Eintheilung derſelben.

geſchloſſenen; und die Zeitigen ſind wieder aufbe- ,

Die Beſtimmungen ſind entweder weſentliche, -

welche allezeit da ſeyn müſſen, oder bloß gewöhn

liche, welche man vermuthet oder vorausſeßt,

wenn ſie nicht beſonders ausgenommen werden,

oder zufällige, welche ausdrücklich bedungen wer

den müſſen.
- -

-

- - §. 4- -

Z e i t.

In Abſicht der Zeit iſt entweder die Erfül.
lung *) oder die Endigung des Vertrags von ei

ner beſtimmten Zeit an *) ausgemacht. Im

erſten Falle kann die Erfüllung erſt von dem be

ſtimmten Tage an gefordert werden, aber die
- " . - -

-

- - - - G- -

- - - -

- x

-

-

Gä

Y

§. 2.» s -
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Gültigkeit und Verbindlichkeit geht ſogleich von

der Schlußzeit des Vertrags an. *) »

*) Paêtum in diem.

*) paêtum ex die.

*) Habe ich alſo vor der Zeit übergeben, ſo kann

- - ich bis zur beſtimmten Zeit es zurückfordern, auch
. mit den Nutzungen. A

- §. 5-

Bedingung. - /

Ein zukünftiger Umſtand von deſſen Erfül

lung oder Unterbleiben die Gültigkeit des Ver-

trags abhängt, heißt eine Bedingung. ,

§. 6.

" -

-

- 2

Arteu der Bedingungen, -

Die Bedingung iſt entweder 1) möglich oder

unmöglich, 2) bejahend oder verneinend, 3) ſie

ſchiebt die Gültigkeit des Vertrags auf, oderen

digt denſelben*), 4) hängt von äußern Umſtänden

bloß ab, oder ſteht in der Gewalt des einen oder

des andern Paciſcenten,*) 5) iſt entweder erfüllt

oder es iſt noch ungewiß, ob ſie zur Erfüllung

kommen werde.*) -

*) Suſpenſua oder reſolutiva.

**) Poteſtatiua oder caſualis. "

*) Pendens. ,



§. 7.

Wirkungen der unmöglichen Affirmativen.

Die unmöglicheaffirmative Bedingung macht

den Vertrag unverbindlich, wenn beyde oder doch

der Promiſſar ſie für möglich hielten.

§. 8.

«

Wußte aber der Promittent zur Zeit der Ver-

tragsſchließung die Unmöglichkeit, oder iſt die ein

tretendeüÄ \>

d, ſo iſt er zur
-

, , , , ,,“ ?

- - - - - - - -
Schadloshaltung verbunden.

-- - §. 9- 22:33 .

Schwebende. “

ſo iſt zwar der Promittent verbindlich und darf

nichts thun was die Erfüllung hindern könnte,

allein der Promiſſar kann doch die Erfüllung des

- -

- -
-

- - -

. . .

§ 10.

Sobald aber als es gewiß iſt, daß die Be

dingung nicht erfüllt werden kann, ſo hört die

Vertrags noch nicht ſordern.

Wirkung des Vertrags auf - Y.

Hierbey iſt aber zu bemerken was wegen der
2.

.
worden,

Y -
.

So lange die Bedingung noch ſchwebend iſt,

Entſchädigung im vorigen § 8. geſagt

§ 19.
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§. I I. - *

- - Man kann auch einen Vertrag unter Bey

- fügungen gewiſſer Vorſchriften oder mit Beſtim

mung gewiſſer Entzwecke ſchließen; wobey eben

das, was von den Bedingungen geſagt worden,

eintritt. -

: Viertes Kapitel.

Von der Pönitenz bey Verträgen.“-

H. d. Cocceji de iure poenitendi in den Co

ment. ad Grot. Lib. II. c. 12. -

- Grotius de I. B. et P. Lib. II. c. 1 I § 8.

Pufendorf Lib. u. e. 9.

X

-- ch. Fr. Meis medit. pača a tertio nomine

. . . alterius ſine huius confenfu inita eſſe nul-

- la. Gieſ. I741- 4. - -

Höpfner Naturrecht. § 72.

- §. I-

- - B e griff

Das Zurücknehmen des gethanen Verſprechens,

vorzüglich vor Erfüllung des Vertrags, heißt
/

Pönitiren.

>



-

-

-

- S– 111 – V

- - W .

§ 2. -

- «- aaaa - *
- - - Allgemeine Regel.

Im allgemeinen kann ich pönitiren ſo ange

noch keine Acceptation erfolgt iſt. Es wäre denn

daß ich den Andern. Gegenwärtigen Bedenkzeit

gegeben, ohne mir die Freyheit zu Pönitiren vor

zubehalten. |
-

§. 3- -

- - Nähere Beſtimmungen. -- - -

x,

Iſt der Acceptant abweſend, ſo müſſen vier

Fälle unterſchieden werden: - -

) derWiderruf ehe derAbweſende meinVer- -

ſprechen erfährt; oder - - -

2) ich habe mich auf alle Fälle verbindlich ge-

macht, ſobald nur acceptirt iſt,

- - - -

-

3) oder ich habe mich gegen Nachricht von den

acceptiren verbindlich gemacht, oder

4) mir erſt noch meine Erklärung bey der

Nachricht von der Acceptation vorbehalten.
-

-

Im erſten Falle muß ich mich noch zurechter Zeit

gehörig bedenken, in zweyten fällt nach geſchehe

ner Acceptation der Wiederruf weg, im dritten

und vierten Falle habe ich Zeit bis zur erhaltnen

- achricht, - : -

- -
** -

«
*» - - .

- § 4.
-

-
–

-

-

A

- -
-

---
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/

- - - -

-

§ 4.« -

* Mache ich mich einen Gegenwärtigen, der aber

keine Vollmacht des Abweſenden hat, verbindlich,

dem Abweſenden mein Verſprechen zu halten, ſo

kann ich mit Erlaubniß des Gegenwärtigen pöni

tiren, ehe accept iſt von dem Abweſenden,

werin es auch der Abweſenden nachher nicht ge

ſtatten wollte. - -

- § 5. -

Verſpreche ich aber ausdrücklich dem Abwe

ſenden und erlaube dem Gegenwärtigen in deſſen

SNahmen zu acceptiren, ſo kann ich nicht pöni

tiren, wenn es auch der Gegenwärtige erlaubte.
- -

Fünftes Kapitel

Von den Hinderniſſen der Gültigkeit der

Verträge.

Chr. Thomaſi Jurisprud. diu. II. c. 7.

Wolf Ad. Schoepf diff. de dolo et vi tertii

et effečtu eorum. -

Samuel de Cocceji. Vol. II. diſſ. p. 749.

Gundling in Gundlingianis P. 33. p. 205I

250. von der ſchweren ehre von dem Ir

thume in der Rechtsgelahrheit.

-, §. 1.
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§. .
-

Hinderniße für die Gültigkeit der Verträge,

ſind Jrthum, Argliſt und Betrug, Furcht und

Zwang; und Unmöglichkeit der Erfüllung.

- » § 2.

ungültig, wenn ohne dieſelben der Vertrag nicht

zu Stande gekommen wäre, oder er das Weſen

deſſelben betrifft. Abſichtliche Verſetzung in Jr

-

Betrug und Aegiſ, machen einen Vert ºs -

thum und Schaden iſt dabey weſentlich nötig.''

Von erlaubter iſt oder Klugheit gilt dieſes
- - - -

nicht. -- - -

- §. 3»

Iſt aber ſchon erfüllt, ſo tritt Zurückford

rung oder in deren Unmöglichkeit, Entſchädigung

ein -
- - -

§. 4» - »

Bey den incident Betrug können zwar die

Theile des Vertrags, wo er nicht eintritt, wenn

es möglich iſt, gültig bleiben, ſo daß nicht der

ganze Vertrag den ſtrengen Recht nach ſogleich

nichtig iſt; ſondern nur die Theile wo er eintrat*). -

-. Indeß kommt es auf den Beleidigten an, ob er

ihn will gelten laſſen. - - - - - - -

* *) . E - die zuſammengeſetzten Verträge
- -

-

- - -- - * - - - - -
-

H
--

- -
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. . . . . . § 5. -

- - - - -... . . . . . . . - -

Iſt aber die Trennung unmöglich, ſo vernich

tet der Betrug den ganzen Vertrag.

K s.

„ Veranlaßt ein. dritter den Betrug bey einem

Vertrage, ſo gilt er zwar unter den Paciſcenten,

ſo daß Einer nicht einſeitig abgehn kann, allein

der dritte kann ſie nicht zur Haltung deſſelben ni

-
- - - - - - - -

- - - - H. Kº . . . . . . . . . .

- E . - ºt - - - - - d: 7- . . . . - - -

Auch Irchum hindert die Gültigkeit des Ver

trags, denn es fehlt die Uebereinſtimmung der

Partheyen in dem Gegenſtande, oder der äußern

Beſtimmungen deſſelben, oder in beyde zugleich,

Der Irthum aber muß den Vertrag veranlaße

haben, oder ein Wirkſamer ſeyn. Die Haupt

regel bleibt: der Jrthum ſchadet dem Irrenden.

ſ D. Höpfner in Naturrecht, p. 69. -

Bey der Entſcheidung der beſondern Fälle

muß unterſchieden werden 1) ob der Irchum den

Gegenſtand des Bertrags ſelbſt oder 2) nur einen

äußern nicht zum Weſen der Sache gehörigen

Umſtand betrifft. Sodann 3) ob nur Einer oderV

Beyde ſich geirrt. - - -

º -

º
,

- -

§. 9.

» - -



- -

-
- - -

x *** - 1 15 - - - - - - .

-

" . . . - §. 9.

z- . . Hat ſich Einer im Gegenſtand des Vertrags

ſelbſt geirrt, ſo ſchadet derÄ dem Vertrage

nur alsdenn, wenn der Paciſcent ſeinen Begriff

von der Sache zur ausdrücklichen Bedingung ge

macht; oder eine Eigenſchaft fehlt die zum Weſen

der Sache gehört, oder doch ſo ganz gewöhnlich *)

dabey iſt, daß ſie jederzeit vorausgeſetzt wird.

«-*) Man könnte dieſes hypothetiſch weſentlich nen

nen; denn iſt keins von den in den § bemerkten

der Fall, ſo trifft die Schuld den Irrenden,
W

§ 16.

Betrifft der Irthum aber einen äußeren, weder
t - weſentlichen noch bey der Sache gewöhnlichenUm

). fand, ſo ſchadet es den Vertrage nicht. 3

-

Irren beyde in Abſicht des Gegenſtandes

des Vertrags oder in Weſentlichen, ſo iſt der

ſ Vertrag ungültig. Beſtreitet Einer den Frehum,

ſo muß ihn indeſſen hoch der Andere beweiſen.

ſ - : §. 2.

l *--- --- - - - - - - - -

ſ. - - - Betrifft der Jrthum beyder einzelne Beſtim“

mutigen des Vertrags oder des Gegenſtandes, ſo

Ä der Jrthum dem Irrenden, der ſich nicht

deutlich genug erklärte.

} --- - s H 2. §. I 2
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- - - K.

§. 13. -

Irren beyde in den Gegenſtande durch eigene

unrechte Begriffe und der Eine will den Vertrag

halten, ſo kommt es darauf an, ob der Begriff

Bedingung iſt. -

-

-

- § 14. - - -

Setzen beyde einen Umſtand voraus, welcher

falſch iſt, und der Eine wilde Verººg halten,

ſo leidet die Gültigkeit des Vertrags nichts. -

§ 15.

- Furcht und Zwang

… Bey Furcht und Zwang muß man unterſchei

- den, ob ſie gerecht oder ungerecht ſind. . . "

Gundling de efficientia metus in ſeinenExer

cit. acad. T. II. n. 2. -

\ - -
- -

- Balth. werner iſ Iut nat. p. 432- -

I. H. Boehmer de exceptione metus iniufti

in ſtatu naturali 172o.

Hellwachs paaorum quibus vis' metusque

cauſam praebuit ſanctitas 1738-
- x - - -

Rudolf de effectu metus in pactis er contra

- ctibus 1762.-

s - --

* - - - § 16,
- - - - - - > - d

-
- - - -

- -

/

>
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- - - - -

-

§.. 16.
-

-

- -

- Unger echt es.

- T. - * - -

Ungerechter Zwang und Furcht, welche geº

gründet iſt, hindern die Gültigkeit des Vertrags

in ſofern ſie die moraliſche Freyheit des Menſchen

beleidigen, und das Recht des Stärkern ein mo“

raliſches Unding iſt. - -

...“

-

***

-;
-

- §. 17.

Beyde kommen entweder von dem einen Pa

ciſcenten, oder von beyden wechſelſeitig bey den

zweyſeitigen Veträgen, oder von einem Dritten.

In den beyden erſten Fällen iſt der Vertrag un

gültig. Im letztern Falle aber fällt auf alle Fälle

die Gültigkeit weg, in Verhältniß gegen den

Dritten *) unrechtmäßig zwingenden.

- -

$ - ': - - - d

*) Ob der Vertrag unter den von den Dritten ge:

zwungenen Conpaciſcenten gelte? Darüber hat

man verſchiedene Meynungen. Ferguſon Grund

ſätze der Moral. § 8. und Hr. D. Höpfner

im Naturrecht S. 74 bejahen es; aber Nettet

bladt in Syſt. Elem. iurispr. nat. §.579. verneint

- es. Für die erſtere Meynung iſt ein Grund:

wie kommt der, der Rechte erworben hat durch

dieſen Zwang, dazu, ſie zu verlieren? Ich ant:

wortete aber; er hat kein Recht erlangt, denn die

- freye Einwilligung fehlt urſprünglichvon beyden

Theile, alſo eine weſentliche Erforderniß; collu

dirt er gar mit dem Dritten, ſo kommt noch Be.

truß dazu,
-- - > -

- - - -

* - - H3 - §. I 8.

\.

-

-
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x - §, 18. /

Wodurch er gültig werden kann. s

__ Indeſſen kann ein unrechtmäßig erzwungener

Vertrag durch freye Genehmigung verbindlich
- Werden. - - - - -

- - - , - §. 19. ..

- R echt mäßig e.

Rechtmäßiger Zwang und Furcht aber ſcha- -

den der Gültigkeit nichts, er mag von einen Con

cipaciſcenten oder einen dritten kommen; denn in

dieſen Fällen ſtehet den Gezwungenen die mora

liſche Freyheit nicht mehr zu, daher ſie auch nicht

beleidiget wird.

z, E. wenn ich meinen beſiegten Beleidiger zu.

einen Frieden zwinge.

s s. 29.

- - unmöglichkeit.

. Iſt die Erfüllung des Vertrags phyſiſch und

geradezu unmöglich, ſo fällt zwar die Verbind

lichkeit zur Erfüllung weg; wußte ich aber bey

\ Schließung des Vertrags die Unmöglichkeit, oder

verurſachte ich ſolche durch meine Schuld, ſo bin

ich zur Entſchädigung verbunden,

- §. 21.

– ueber Sachen eines Dritten.

Schließe ich über die Sache eines Dritten wiſ

ſentlich einen Vertrag, ſo bin ich dem unwiſſenden

- K 9.

-;

-

. .

Promißar



– x 19 – -

- . “ ---- -

Promißar wenigſtens zur Schadloshaltung ver

bunden; weiß es aber der Promißar auch, ſo iſt

der Vertrag ungültig.
-

-

Ein anders iſt es wenn ich blos verſprach mich,

zu beſtreben, die Sache oder die Leiſtung

rechtmäßig zu verſchaffen.

§. 22.

- - - * . .

Ueber unerlaubte Gegenſtände,
- - Y.

Auch über wirklich unerlaubte Dinge ſind

Verträge ungültig, denn Rechte und Verbindlich

keiten ſind hier moraliſch unmöglich, wenn auch

die Erfüllung phyſiſch möglich wäre.

Von den wichtigen einzelnen Verträgen.

-

- - - - - - - -§. I». z
3 -

- - - - - 7

Klaſſe n. -

Ene Haupteintheilung iſt die in unentgeltliche“

und in entgeltliche. Zu den letztern gehören Kauf

Tauſch - Mieth- Kontrakte und einige andere vor

zügliche ſogenannte Nahmloſe. Die unentgeltlichen

ſind Schenkung, Verleihen zu beſtimmten oderun

H4 rium

-,
- -

Sechſtes Kapitel.

- - -

beſtimmten Gebrauch (cºmmodatum und Preca-
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rium die Niederlegung Depoſitum. Einige wer

den bald vergeltlich bald unentgeltlich geſchloſſen,

dieſes iſt der Fall bey Darlehn und den Auftrage,

oder Bevollmächtigung. -

§. 2»

K. a uf.

Kauf iſt der Vertrag über die Veräußerung

einer Sache für eine beſtimmte Summe; die Zeit

des Uebergangs des Eigenthums wirdvon den Con

-
trahenten beſtimmt, oder an gewiſſe äußere Um

ſtände gebunden, oder gehe gleich mit den Schluß

des Vertrags über; von welcher Zeit an ſodenn

die Gefahr auf den Käufer fällt.

Die Frage vom Reukauf und Wiederkauf iſt

- leicht zu erörtern. -

§. 3 .

A . -

Der Handel kann übrigens auf baares Geld

oder auf Credit geſchloßen werden, im erſten Falle

muß dieſes der Regel nach erſt erlegt ſeyn, wenn

das Eigenthum übergehen ſoll. -

§ 4

. Wenn das Eigenthum übergeht, -

Wird eine Sache nach einer Art überhaupt

verkauft, ſo fängt das Eigenthum des Käufers

- - - - - + - -
V9tt
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> -

z

-

“ ,

-

den Regeln des §. 2. und 4. richtet.

*) z E. bey Rechten. -

- - -

/

von der Zeit der Beſtimmung der einzelnen Sache

an; wird ſie nach den Maas verkauft, nach der

Zumeſſung, und nach geſchehenen Koſten, wenn

.

auf dieſes gekauft wird. - - '

Der Tauſch giebt einen körperlichen oder auch

unkörperlichen *) Gegenſtand gegen den andern,

“
wobey der Uebergang des Eigenthums ſich nach

*

–

§. 6.

-- Bey den Miethcontrakte überläße man den

Gebrauch und die Nüßungen einer Sache oder

die perſönlichen Dienſte für einen beſtimmtes Geld

oder Lohn. -

- § 7.

Er kann auf beſtimmte und unbeſtimmte Zeit

Mieths contrakt.

geſchloßen werden; auch kann der Abmiether'ver-

Tauſchbrechen die Miethe.

aftermiethen; Weder Kauf noch Schenkung, noch

3.

* *

- . > 8 --- " . Ve- &

, --- § ***, - - - - R. -

Wenn beſtimmte Nätzungen verſproch

und dieſe auch ſelbſt ohne Schuld des Vermie

thers, ſich nicht ergeben, zºº- ein ,
- -

- 5 §. 9.

- - .

W

-

-

-

/



pfangenes Gute *); oder nicht *) unter den Le

-
-

- -

§. 9. - -

Bey vielen Verträgen oder Contrakten ohne

beſondern Nahmen tritt eine Vergeltung ein. Sie

liegen ſämmtlich unter den bekannten Formeln,

facio vt des, do vt facias; do vt des, facio vt

facias; welche man theils durch die negativen in

einem oder in beyden Gliedern, und durch Ver

bindungen derſelben ſehr vermehren kann.

-

- -

§. - 19.

unentgeltliche, a) Schenkung

Der Vertrag wodurch Jemanden eine Sache

freywillig und unentgeltlich zum Eigenthum über

laßen wird und ſie ſolcher annimmt, heißt Schen

kung. Sie geſchieht entweder in Bezug auf em

benden, oder auf den Todesfall *)

*) Remuneratoria.

*) Simplex. -

*) Sie iſt nach den N. R., wenn einmal accep

irt iſt, nicht wiederruflich. -

§. 11.

Leihkontrakt.

Bey den Leihvertrage wird eine Sache den

andern zum beſtimmten *) oder unbeſtimm

-

*) Commodatum. -
-

ten
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ten*) Gebrauche unentgeltlich, gegeben ſo daß die

gewöhnliche Sache wieder gegeben werden muß.

*) Dieſes nennt man gewöhnlich Precarium Ver

ſtattung; dieſes hat auch vorzüglich bcy Rechten -

ſtatt, - :

- § 12. -

Bey dem Leihen zu beſtimmten Gebrauche

kann die Sache vor Endigung des letzten, weder

- überhaupt noch ſelbſt wegen eigenen Gebrauchs

nicht zurück gefordert werden.

*) Wenn nicht ſchwere Colliſion Ausnahme mach

> , § 13.

Der Zufall trift den Eigenthümer; die or

dentlichen Koſten die zum Gebrauche erforderlich

ſind, den Leiher, die auſſerordentlichen aber nur

wenn ſie bloß der Gebrauch der Sache veranlaßte. >

§. I 4«
-

- e) Depoſitio. . .“ -

- - Die Depoſiticn verwahrt die übergebene Sa

che unentgeltlich, verſtattet aber keinen Gebrauch

derſelben ohne Willen der Deponenten,

v §. 15.

D a r eh n .

. Bey dem Darlehn überläßt man Jemanden

eine verbrauchliche Sache eigenthümlich mit der

Verbind.

-
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Verbindlichkeit eine andere von gleichen Werth

und Eigenſchaft wieder zurück zu geben. Es kann

entgeltlich oder unentgeltlich geſchehen. -

Rechtsbeſtändig iſt das Darlehn von Zeit des

geſchloßen Vertrags, das Eigenthum aber

- hebt hier an von Uebergabe der Sache.

Von dem Streite über die Moralität der Zin

ſen welcher aber nicht für das Naturrecht

gehört, ſ Altorfiſche juriſtiſche Bibliothek 4r

Band 459. vorzüglich gehören auch nochhie

her die Schriften bey Gelegenheit der Wie

ner Preisfrage: über die Mittel dem Wu

cher ohne Strafe zerſtreuen. - -

Die Fälle mit Münzveränderungen werden in

Naturſtande nicht leicht vorkommen. In-

deſſen müße man in den Falle unterſcheiden:

- ob blos eine Summe ohne Beſtimmung der

- " - Geldſorten geliehen worden, oder eine ge

wiſſe Zahl von beſtimmten Geldſtücken, oder

eine Aenderung in den Werthe die er Geld

ſtücke indeſſen vorgegangen. . . . .

§ 16.. , -

Auftrag und Bevollmächtigung

" Der Auſtrag welchen ich einem andern gebe

ein. Geſchäft in meinen Nahmen zu verrichten

heißt Bevollmächtigung. Der auſtragende muß

genehmigen, was der Bevollmächtigte den offenen -

- Auſtrage

-

-

- -

»
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& -

Auſrage") gemäß thut. Es kann übrigens

nach den N. R. entgeltlich oder unentgeltlich ge

ſchehn. . . . . . . . . .

*) Handelt der Mandatar aber bles dem geheimen

ei, Auftrage zuwider, ſo iſt doch der Prinzipal gehal:

ten. Unbevollmächtigte Geſchäftsbeſorgung giebt

kein Zwangsrecht zu Wiedererſah erssºnas
ſonſtiger Vergütung,

» -

. . -

§ 17.
- – O ---

-
–

F Bedingte Verträge.

um Geld, die Lotterien, der Glückstopf, die

Wette, Looſen, Aſſekurenz, Renten auf beſtimmte

Perſonen, wobey im Ganzen die Grundſätze des

3 Kap. entſcheiden.

-

--

--
„“

- * -

Siebentes Kapitel.

Von Beſtärkung und der Sicherung der
Verträge. v.

3. C. F. Schmid de Cautione Iure naturae nul

<... Viteb. 1785. - -

L. F. Langemak Pfand und Hypothekenreche

ausphiloſophiſchen Gründen, Berl, 1745,8
- -

§ I» -

... -
- -

« - -
-

-

-

-

-

---

-

- ------------
-

– -

-

º

- - >.

Durch begefügte Bedingungen entſtehen

Verträge, welche durch eigene Modifikation ſich

auszeichnen. Hieher gehören vorzüglich das Spiel
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2:2 º.

- » §. - -

Arten der Beſtärkung. -

Kasse und Nothwendigkeit erfordern zuweilen

Beſtärkung und Sicherheitsleiſtung bey Verträ

gen, wohin vorzüglich Bürgſchaft ſowohl die

bloße Bürgſchaft, als die mit Selbſt Schuldver

ſchreibung verbundene und das Pfand im Natur

rechte gehören.
:

-X - -

Y. - - -

§. - - - -

Wo ſie ſtatt hat

Nur bey einen wahren gegründeten Recht und

gültigen Vertrage, können die Sicherungsmittel
a

- . "

- - - - -

- B ü rg ſ cha ft. »

Bürgſchaft iſt ein Sicherungsvertrag wodurch

ſich Jemand verbindet, etwas auf den Fall zu

leiſten, wenn es der Schuldner nicht leiſtet; und

jener ſolches eben ſagut leiſten kann. -

–
------- -

| Daher kann ich mit meinen Leben nicht für das

- Leben anderer bürgen, denn ich kann darüe

: . . ber keinen Vertrag ſchließen -
». - . . .“ - - v

-

. - -
*

. . . –– – - - - - - ---
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... Das Geſchlecht macht keinen Unterſchied,

wenn nur die moraliſche Verbindlichkeit möglich

Aber Haupt- und Selbſtſchuldner iſt der

Bürge nicht, wenn er ſich nicht als ſolcher ver.

ſchrieben hat; daher hat er die Ausfluch der Ej

cuſſion, wenn er ſich ſolcher nicht begeben. “

Bey mehrern Bürgen gehetes nach demjenigen,

was ich oben Abth. III. Abſchn. 2. Kap. 2.

, S. o. geſagt. .

« - - - P f an d.

Verpfändungscontrakt iſt der Sicherungsver
trag, wodurch man ſeinen Gläubiger ein beſori

dres und beſtimmtes Recht an einer Sache, zu

Sicherung ſeiner Anforderung giebt; damit er ſich

bey erhaltener Befriedigung dadurch bezahlt

Pºl)e, - „º

§. 6.

... Sº iſt entweder eigentliches Pfand, wobey
die Sache, ſie ſey eine Möbiliar oder Jmobiliar

Sache dem Gläubiger im Beſitz übergeben wird;

oder bloße Hypothek, Pfandverſchreibung wo L

den Bericht hält. Ä- 2 - . . .“

: v. - - - - - - - - - - - - - - - -

es

-

- -

« ,

-

-

, § 7.
-

-
- . .»

V

- -

-
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§ 7

Erſteres wirkt gegen den Schuldner und den

ungerechten Beſitzer durch Zurückforderung um

ſeiner Sicherheit willen, letztere nur gegen den

Schuldner*).
.

*) Denn auch ſelbſt der bloße Beſitzer er erst

mäßig oder unrechtmäßig hat doch mehr, nehmt

ich den Beſitz für ſich, als der Gläubiger, der we

der Eigenthum noch Beſitz hat. -

- §. » 8. -

Ein wegen einer Forderung einem Gläubiger

gegebenes oder verſchriebenes Pfand, kann niche

von ihm wegen einer andern nicht unterpfändli

chen Forderung zurück behalten werden; es wäre

denn, daß der Schuldner auch bey deſſen Forde

- rung ſchon in Verzug iſt. -

Der Untergang des Pfandes bewirkt nicht,

daß die Forderung des Gläubigers aufhöre, denn

der Pfandcontrakt iſt ja nur ein hinzukommender

Sicherungsvertrag. Vielmehr kann der ſchuld

loſe Gläubiger zu Beſtellung eines andern Pfands

nöthigen.

. . .“ - §. IO.

A n t i ch r eſ i s.W

Der Antichreſiſche Vertrag iſt nach dem

Naturreche keine Ungerechtigkeit, es iſtÄ
- -

.
-
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- -

auch wenn es nicht beſonders ausgemacht iſt,

keine Rechnungsablegung nöthig,

--

- Eben ſo wenig tritt bey den Comimſſoriſchen

Vertrag dem ſtrengen

Ungerechtigkeit ein.

Die Philanthropik aber ſchränkt dieſen und den

vorhergehenden auf die Verhältniſſe derBil

- §. 1 I.

ligkeit ein,

k §. 12. -

Caution und Eyd. -

* Einige rechnen auch hierzu noch bloßeCaution -

und den Eyd; allein erſtere iſt ohne geſcheheneUe

bergabe an den Gläubiger, ohne Wirkung. Letzte

- rer hat nach den bloßen und ſtrengen Naturrecht

ebenfalls keine weitere Wirkung").

Boſſchaert an ex iuramento noua oriatur obli

gatio Lugd. Bat. 1742-

Ch. F. Schott diſ. ur. nat. T. p. .

:

- cognito 176.

*) Gottlos, ruchlos, ſchändlich handelt der Eydbrä

chige allemal, und daher gehört die Lehre vom

Eyde für die natürliche Moraltheologie; allein

die äußere Ungerechtigkeit gegen den Nebenment
ſ . ſchen bleibt die nehmliche, obgleich die innere

Verbindlichkeit durch den Eyd ſehr verſtärkt wird

} - I Ds

- -

Naturrechte nach äußere

Breuning diſſ. de luramento iure gentium in
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Da das Vertraghalten auf äußere und innere

Verbindlichkeit zugleich berühet, und hier der

Eyd noch dazu kommt. Der Eydbrüchige verſün:

digt ſich alſo vielfach an Gott, und indem er

dabey auch ſeinen ganzen Credit zu Gruud richtet,

handelt er auch gegen die Menſchenklugheit, denn

wer wird dem trauen, den Ehrfurcht vor Gott

. ." nicht bindet.

„

Achtes Kapitel.

Von Erb - Verträgen.

A. F. Müller de ſucceſſione hereditaria EX

Iure naturae II. Progr. Lipſ. 1743. 4.

J. Rave Abhandlung von Erbrecht und in
wie fern es aus Gründen der Vernunft bes

ſtimmt werde, in ſeinen Verſuchen aus

dem Naturrecht S. 139.

- H. I. v

- B er b in d uns

An die Lehre von Verträgen ſchließt ſich nicht

ohne Grund die Lehre von Erbrechte nach dem

Naturrechte an, da ſolches allein durch Verträge

möglich iſt; und das Naturrecht keine Teſtamente

noch geſetzliche (Inteſat) Erbrechte kennt.

§ 2



- Er bv ert ra g . .

– 3 –
-

- -

§. 2.E- - > .

-

: Der Erbvertrag iſt derjenige, worinnen der

Ä ich verſprochen, daß erj Erbe ſeyn ſoll

ſolches annimmt; das Eigenthum des Erben hebe

mit den Tode des andern an, das Erbreche aber

von Zeit des Vertrags. " -

§. 3. ..

Arten.

„Ä“ Fºtº eers fºr
ºf geſtellt, bedingt oder unbeding, entgeltlich

oder unentgeltlich geſchoßen werden. “

-

°teigenthums fortſetzung,

* Die alleinige Fortſeßung des Miteigenthums

nach den Abſterben des Ändj Miteigenthümers

kann im eigentlichen Sinne nicht als ein Erbreche,

angeſehen werden.
-

--

* * * - - - - - --

Kamente kenne das Naturrecht ſo wenig

als die Inteſtat, Erbfolge, und man ſtreiter

um Worte, wenn man ſie im Raturrechte

"erheidigen will, denn der Natur der Sache

Ä) kann und darf der Teſtamentserbe bey

Lebzeiten des Teſirers nicht acceptiren, und

mit den Tode des Teſtirers hört ſein Eigen

-

s

2 thum



thum an der Sache auf, wo hätte alſo der

Erbe das Recht her? Die Sache wird res

nulius , die jedem gehört die ſie occupirt.

. Unter den vielen Schriften hierüber bemerke

ich für die Teſtamente, L. F. Langemeck

Lehre vom Teſtamente ausÄ

Gründen hergeleitet. Berlin 1745. 8.

1. G. Daries de adquiſitione hereditatis eius:

- que effectibus ſec. Ius nat. Ienae. 1746.

nat. validis. Erl. 1753. -

. H. Heydenreich Originalideen e der 4 Auf

ſaße. - - --

- Gegen die Gültigkeit, ſ vorzüglich auſſer Pu
- ſendorf, Thomaſius, Treuer, Coccegi und Rave.

Oelrichs über die Ungültigkeit der Teſtamente

nach dem Naturrecht, in Poſſelts wiſſen

ſchaftlichen Magazine.

D. Höpſner in Naturrecht. S. 99: und 1oo.

1. Ch. Rudolf de vltimis voluntatibus Iure

-

*.

-

–

-

- - - -

. . -

Neuntes Kapitel

Von der Verjährung.

§. I »

Eig haben die Verehrung auch in den Na

turrechte finden wollen, allein keinerÄ
"Gj

“ - - - v -

-

-
-

»
- -

* - -

-

4

-

v

- - - - -

-
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Dan. Gralath Gedanken von der Verjährung

Verjährung. Berlin 1746. 8. - - -

Andr. Wi Pagenſtecher Progr de fand

-

- - -
-

«. .“ - --

: 2:§ 2-

- - - - - -
- -– 1 33 –

Sründen, worauf das bürgerliche Recht ſie baue,
findet im Naturrechte ſtatt, ſo wenig als ein an

derer; auch die undenkliche kann man nicht imNa

turrechte als ſºlche annehmen. . . . .

Ich habe ſie hier am Schluße der Erwerbungs
lehren angehängt, für dieſelbe ſind außer

mehrern ältern. -

Madihn Gedanken von der Verjährung nach

den Rechte der Natur. Halle 1764:

nach den Grundregeln der Naturgeſetze und

des allgemeinen Völkerrechts. 1773. 8.
: I - -

Gegen dieſelbe. - -

Langemak philoſophiſche Abhandlung von der

...

mentopraeſcriptionis in Iure Gentiumpo

fitiuo non naturali quaerendo. Marb.
––- - . . .

- -

1748. : - z

Ch. H. Breuning depraeſeriptione ſure gen-

tium incognita. Lipſ. T76o. 4. - Lº“

/

«

- - A

- . . . 3 : 3. - -

- Dritter
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*

- - - -

-

-

A - - - -

»: . . . ----- ºrc...“

Dritter Abſchnitt.-- --

Von Aufhebung und untergange der

erworbenen Rechte, und Endigung der

- - - -

,, . .?“ : §.. I«.

- *
-

D erworbenen Rechte können aufhören 1 )

durch mich ſelbſt oder 2 ) durch dritte Perſonen,
R -

oder 3) durch Dinge die nicht in meiner noch an

derer Gewalt ſtehn 2 im erſtern Falle entweder

durch unabſichtliche Handlungen von meiner Seite

oder ohne dergleichen Handlungen.

. . . . . . - : ,

- – *. 2. - - -

- - - “: -

-

Durch eine dazu beſonders abzweckende Hand

lung hören Recht und Verbindlichkeit auf dÄ
Erlaſſung der Schuld, Vergleich,Ä Ge

ben ünd Leiſten an Zahng ſtatt, Aufhebung

des Vertrags, Novation, Delegation und Er

w

letzung des Vertrags. - -

-

… § 3 -

Ohne dergleichen Handlung , zuweilen durch

meine oder anderer Schuld, zuweilen ohne daß

promißon, Ceſſion, Aſſignation, und durch Ber“

- z . . . - "3 – / dabey

----
- - »

. "

-
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-

dabey etwas in meiner Gewalt ſtehet, hören ſie

auf durch Confußion, Conſolidation, Compen

ſation, Untergang der Sache, völlige Verände

-rung der Umſtände, Tod deſſen der das Recht

hatte; zuweilen auch deſſen, der verbindlich war.

º - §. 4.

Die Erlaſſung der Schuld iſt ein Vertrag zur

Hebung gewiſſer Verbindlichkeiten, daher iſt auch

Annahme acceptation des Andern nöthig. Sie

kann unentgeltlich ſeyn, oder entgeltlich. -

* -
-

-

- - §. 5. - : - - - - -

Zurückgabe des Schuldſcheins nehmen die

Naturaliſten als ſtillſchweigende Schulderlaſſung

an, allein ſollte ſie es nach der Strenge des N. R.

ſeyn, da man doch nur den Beweiß zurück giebt

und Schuld ohne Schuldſchein ſtatt haben kann...

Noch weit weniger, wenn man von zwey Schuld-

ſcheinen über einerley Forderung einen zurück

giebt.

Ob man eine von dem andern beſchwor

ne Schuld erlaſſen kann? gehört eigentlich

nicht für das Naturrecht. Erlaſſen kann ſie

der Gläubiger allerdings, ob aber der

Schwörende deſſen Erlaß annehmen kann?

gehört für die Moraltheologie. - -

I 4 S. 6.
-

«.

*
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an beſtimmte Orte zahlen.
-

darunter ohne den letztern Beyſaß. ,
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-

* -

Geſchieht der Erlaß entgeltlich oder beſtimmt

man im ſtreitigen Falle Vertragsweiſe erſt das,

was erlaſſen werden ſoll, ſo heißt es Vergleich,
Transačtio.

-
- -

§. 7. -

Aufhebung des Vertrags.

v

Mit beyderſeitiger Einwilligung werden ſo

wohl einfache als wechſelſeitige Verträge aufge-

hoben. In Abſicht der Beſchwornen iſt nach der

Note des vorigen § 5 zu entſcheiden. ,

...?"

: . .

Zahl un g. - - - - - „f

Die wirkliche Leiſtung der ſchuldigen Sache

von Seiten des Schuldners heißt Zahlung, man

muß gerade das Schuldige zu beſtimmter Zeit und

In weitern Sinne verſteht man nur das erſtere

§ 9.

Arten der Zahlung.

Die Zahlung kann auf einmal aber auch mit

Einwilligung beyder Theite Stück - oder Theil

Y .

weiſe

-

v.

-

- -
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weiſe geſchehen; letztere heißt die Theil oder

Stückzahlung.

. . ." - - § 10.

Gültige Zahlung iſt auch, wenn der Schuldner -

ö

's

die ſchuldige Forderung wirklich darbringt oder lei

ſtet, der Gläubiger aber weichert ſich ohnerechtmä

ßigen Grund ſie anzunehmen, und kann ſie doch inº -

Empfang nehmen, der Schuldner aber nimmt

ſich ihrer auch weiter nicht an.
-

-
-

§. I I • . . -

. .

An Zahlungsſtatt geben.

Zahlung iſt auch das mit beyderſeitiger Ein

aber in der Regel die nehmlichen.

willigung geſchehene Geben oder Leiſten an Zah

lungsſtatt. - \

- -

-

-

-

. . . -

§. I 2.

-
- *

-

-

-

-

- ,
- - - - - - - --

Neur un g .

Der Vertrag welcher eine beſtimmte Ver-

bindlichkeit aufhebt, aber an deren Stelle zugleich

eine andere ſetzt, oder jene in dieſe verändert, heißt

Novation (Neurung). Es kann geſchehen in

Anſehung des Grundes der Verbindlichkeit, der

Form , des Gegenſtandes, die Perſonen bleiben



-

Der Delegat und Erpromittent brauchen nicht

D e le g a t i on.

Der Vertrag zwiſchen Gläubiger *) Schuld

ner*) und einer dritten Perſon*), welche mit

Wiſſen und Willen der beyden Erſtern die Ver

bindlichkeit des Schuldners übernimmt, heißt

Delegation, der Regel nach hebt ſie von Schuld

Ußr MN. – -
-

*) Delegator. *) Delegant. *) Delegat.
sº sº i

§ 14.

E r prom i ß i o n.
* -

- ,"

Uebernimmt ein dritter die Schuld von freyen

Stücken, mit oder ohne Vorwiſſen des Schuld

ners, oder auch ſelbſt wider deſſen Willen, ſo

iſt es Erpromißion; Sie fängt in der Regel von

den Erpromittenten an.

Der Bürge haftet nur mit Wiſſen und Wil.

len des Gläubigers und Schuldners in ſub

. . ſidium. Bey den Selbſtſchuldner wird der

Hauptſchuldner in Abſicht des Gläubigers

- ſo lang die Zahlung noch nicht von Selbſt

ſchuldner erfolgt iſt, nicht frey.

ſchon in Schuldverhältniſſe mit dem Schuld

ner zu ſtehn, dadurch differiren ſie mit von

der Aſſignation. - - -

- - § 15.
--

- -S--- - L -
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§. 15. -

Aſſ ign a t i o n.

Wenn der ſchuldige Gläubiger *) Jemanden

an ſeinen Schuldner *) weißt, damit er ſich von

demſelben die Zahlung leiſten laſſe, ſo iſt das -

Anweiſung. Sie hebt in der Regel vom Gläu

biger an, und kann ohne Wiſſen des Schuldners

geſchehen. Der Aſſignant wird erſt frey wenn der

Aſſignat acceptirt. - . .

*) Aſſignant *) Aſſignatar. ***) Aſsaat -

-

» - §. 16.

C eſ ſi o n.

Ueberlaße ich *) mein an einen Andern*)

erworbenes Recht an einen dritten*), ſo heißt

dieſes Abtretung, Ceſſion. Sie kann entgeltlich

oder unentgeltlich geſchehen. Iura perſonaliſſima

des N. R. können nach den N. R. nicht cedire

werden. Der Regel nach hebt das Geſchäft mit

den Cedent oder Ceſſionar an, und hat ohne

Vorwiſſen ſelbſt wider Willen des Schuldners,

ſtatt. - /
-

*) Cedent. **) Ceſſus. Ceſſonar.

Iſt Gewähr nöchig? Iſt die Ceſſion gerade zu

ohne weitere Beſtimmung geſchehen, ſo

- ſcheint ſie nach den N. R. nicht ſtatt zu fin

den; außer bey den entgeltlichen. -

§ 17.
- -



-

/

ders iſt es, wenn mein Recht bloß auf eine Sache

--

“ – I4o –

&

§. I 7. - - -

Wortbrüchigkeit.
-

Wenn der mit dem ich einen Vertrag geſchloſ

ſen, dieſen oder einen andern Vertrag nicht erfül- *

len will *), ſo bin ich auch nicht zur Haltung

verbunden. - -

*) Dieſes leugnet Treuer über Pufendorfp. 326.

und Schneider de fide perfidis ſeruanda Halae

1733. allein da das Racherecht des Beleidigten

den bloßen ſtrengen Naturrecht nach grenzenlos

iſt, ſo hat dieſe Meynung doch Gründe vor ſich.

ºf

§. 18.

To d.

. . ." '-

-

*

In die andere Claſſe gehören der Tod deſſen

welcher Rechte oder Verbindlichkeiten hat, in ſo

fern ſie bloß perſönliche ſind. Indeſſen kann Ver

trag hier eine Aenderung machen, welche aber die

Iura perſonaliſſima des N. R. nicht treffen.

/ v - -

§ 19.

S a ch an t er gang.

Geht die Sache worinn ich Recht habe, die

ſich bloß auf dieſe Indivuelle Sache einſchränken

zu Grunde, ſo hört auch das Recht auf, ein an

“

von einer gewiſſen Gattung überhaupt geht.

- § 2o.



Sind meine Rechte oder Verbindlichkeiten an

gewiſſe äußere beſtimmte Umſtände, Bedingun

gen, Ort, Zeit, gebunden und dadurch einge

ſchränkt, ſohören ſie mit Aenderung Umſtände

auf; wenn nicht beſondere Verträge ſie ſichern.

Carl Phil. Kopp de clauſula rebus fic ſtanti

- bus ſec. Ius cum naturale tum ciuile

Marb. 175 o. - .

- - 14 –

- § 29.

-
Entſchädigung.

Iſt ein dritter Schuld oder es ſind Verträge

zu meiner Sicherung auf dieſen Fall da, ſo muß

ich Entſchädigung von dem erhalten, der dazu

verbunden iſt.

- §. 2 I. * >

. - * -

. . Aenderung der Umſtände.

/

Compenſa i on.

Wenn der, welchem ich ſchuldig bin, mir eine

- Sache von gleicher Art ſchuldig iſt, und beydeFor

derungen offenbar klar und zugleich gefällig und auch

ſonſt nicht durch äußere Umſtände verſchieden ſind,

- ſo kann wechſelſeitige Aufhebung die Schuld ein.

-



H. 23.

-/>

Art, ſo heißt dieſes Conſolidation. –

Confuſion.
- . . - " X

Sobald Recht und Verbindlichkeit oder For

derung und Schuld in einer Perſon vereiniger

werden und dadurch aufhören, ſo nennt man die

ſes Confuſion. Sie kann in Abſicht der

Hauptrechte und Verbindlichkeiten ſo wohl als bey

Hülſsverbindlichkeiten eintreten.

§ 24.

Co n ſolid a t i on.

Wird hingegen geeheiltes Eigenthum, - dingli

che oder andere Rechte in einer Perſon wieder ver

einiget, es geſchehe durch Vertrag oder auf andere

- § 25. -

Außerdem giebt es noch mehrere Arten der

Endigung der Verbindlichkeiten und Rechte, dahin

gehört der ausbedungenen Widerruf, Ablauf der

beſtimmten Zeit, zufällig eintretenden Unmöglich

keit und andere.
-

- -

- Vierter



Vierter Abſchnitt.
- d -

Von den Rechten bey Streitigkeiten

und eintretenden Beleidigungen.

Erſtes Kapitel.

Von den Rechten bey ſtreitigen An

. . ſprüchen.

J. J. F. Allgemeine Regeln wer von den ſtrei

- * tenden Partheyen bey einen Rechtshandel

den Beweiß zu übernehmen. Erlangen

174. 4. .

Fr. Chr. Peſtel de cauta applicatione doctri-

étrinae de notorio in Iure naturae Frankf.

I 72 O..

§ 1. -

- Beweiß bey. Streitigkeit.

Da bey den zweifelhaften Anſpruche mein

Zwangsrecht und die Beleidigung noch nicht ge

wiß iſt, ſo habe ich auch noch kein Kriegsrecht;

ſondern es tritt Beweiß ein. /

- - - - $ 2.

|



§. 2.

v

je nachdem ich den ſtreitigen Punkt unmittelbar und

--

-
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Arten des Beweiß es.

Dieſer iſt 1) ein natürlicher oder künſtlicher,

gerade zu erweiſe, oder 2) ein künſtlicher, wenn .

ich ſolchen erſt aus andern Sätzen durch richtige

- Schlüſſe herleite. Bloße Vermuthungen, beweiſen

in ſtrengen Naturrechte nicht, -

§ 3.

M it tel.

Die Beweißmittel ſind nach dem Naturrechte

Augenſchein und Zeugen, ſelbſt ein einziger, wenn

nichts darüber verglichen iſt, und richtige Ver

nunftſchlüſſe.

-
§ 4

Wo er nicht nöthig.

Urrechte, ſowohl die weſentlichen als die natür-'

- lichen bedürfen keines Beweißes. Eben ſo we

nig die Rechte welche aus Erwerbungen fließen,

wenn letztere anerkennt iſt; wohl aber hypotheti

ſche Rechte wenn die Thatſache, worauf ſie

beruhn, zweifelhaft iſt. - -

- § 5. -
s - z- - -

Schiedsrichter. -

- Das ſtrenge Naturrecht kennt keine Zwangs

verbindlichkeit zu Schiedsrichtern, aber die Phi

lanthro
- - - -

-
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lanthropik und Klugheit räth ſie an; ſind ſie Ver

tragsweiſe gewählt, ſo entſcheiden ſie, aber das

Urtheil muß der Sieger vollſtrecken, und der

Schiedsrichter darf ſich weiter nicht darein mie

ſchen. - - - - - -

v. Cocceii diff. de officio er iure mediato

rum pacis, in ſeinen Exercit. T. II. n. 32.

Zweytes Kapitel.

Von Beleidigung, Krieg und Frieden.

1. F. Homberg diſ. de iure quod ex iniuri

oritur. Marb. 17 12. -

§. I.

Begriff

Belegung nach den N. R. geſchieht durch

Entziehung oder Vereitelung eines äußern

Zwangsrechts.

§. 2»

Art e n . .

Sie iſt entweder ſchon geſchehen, oder geſchia

het eben jetzt, oder ſtehet noch bevor. In allen

drey Fällen iſt der Beleidigte zur Gewalt darge

gen berechtiget.

- - - K - §. 3»

-



. . . § 3- -

T. Grenzenloſe Gewalt. /

* Nach der Strenge des Naturrechts iſt dieſe

Gewalt unbegrenzt *), d. h. ſie iſt nicht einge

ſchränkt in Abſicht der Zwangsmittel zu Entſchä

digungen und Sicherungen für Beleidigungen.

**) Der weiſeſte Geſetzgeber ſuchte durch dieſe

Strenge die Menſchenexiſtenz moraliſch zu ſichern,

gab ihr aber die Philanthropik und Menſchen:

klugheit zur Gefährdin, damit er in der Ausü

bung ſie einſchränkte, damit den Böſewicht die

Furcht ſchreckt, und der Beleidigte immer Gele

genheit hat, als moraliſches Geſchöpf zwiſchen

.: Strenge und Menſchlichkeit zu wählen. -

- - §. 4. -

Bey geſchehener Beleidigung.

Bey geſchehenen Beleidigungen geht das

Recht des Beleidigten im Naturtechte 1) auf

Schadenerſatz und 2) auf Rache *), welche die

Sicherſtellung vor künftiger Beleidigung zur Ab

ſicht hat. - - - - -

*) Rache iſt unſtreitig der beſtimmteſte Ausdruck

weder Ahndung noch Strafe ſind ſo zweckmäßig,

denn ſie ſetzen Ungleichheit voraus. - -

W. - - - - §. 5

Erſatzbeſtimmung.

Die Beſtimmung des Schadens und des Er

ſatzes deſſelben hängt ganz allein von dem Belei

- digten



–e 147 -–

gten ab; der Schade ſey aus Vorſatz oder aus -

Nachläſſigkeit *) ein poſitiver oder negativer
Schade. “. - - - - 7

*) Bey beyden nimmt die Strenge des Naturrechts
keine Rückſicht auf den Grad, wohl aber die Phi

anthrºi. Auch macht es keinen Unterſchied, ºb
ich z. E. bey Kontrakten die Nachläſſigkeit des

Andern überhaupt ſchon kannte. -

Uebrigens verſteht ſich von ſelbſt daß der Scha,
den imputabel ſeyn müſſe. Daraus beſtimmen

ſich die Fragen von Erſatz des Schadens dej

Kind, ein Raſender und das Thier des Andej

thut, wenn er es nicht gegen mich reizt. Der

Sºlaº dº a der Äeibt ein moraliſcher Menſch,

und alſo für ſich ſelbſt verantwortlich, ſchj

auf Antrieb ſeines Herrn, ſo ſind es beyde; zwang

ihn der Herr unwiderſtehlich, der Herr aej *

. . - § 6, -

Arten deſſelben. >

„. Der Schadenerſaß kann geſchehen, 1) durch
Wiedererſtattung des Entzogenen, 2) durch ein

Aequivalent, 3) durch anderweitige Genug

thuung. . . . -

–

Mitbeleidiger

- Mitbeleidiger werde ich heils durch unmittel.

bare Theilnahme an der Beleidigung *), theils -

wenn ich den Beleidiger aufnehme und den Be

- » K 2 leidig

% -

- -
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leidigten in Verfolgrechte oder in der Bemächti

gung ſeines Feindes hindere *).

*) Daher iſt die vertragsmäßige Hülfe keine Belei

digung.

*) Selbſt gefangen zu nehmen und auszuliefern

brauche ich nicht, aber in der Aufſuchung und

Gefangennehmung darf ich den Beleidigten nicht

hindern. Verfolgt aber der Andere einen un:

ſchuldigen in mein Eigenthum, ſo bin ich dazn

nicht verbunden, ſondern jener verletzt mein Ei

genthum.

A §. 8. - -

- Bey gegenwärtigen Beleidigungen..

Bey der im Begriffe ſeyenden Beleidigung

ſtehet mir das Vertheidigungsrecht zu. In ſo

fern ich meinen Leib und mein Leben durch Ver

theidigung gegen einen ungerechten Angriff ſchüße,

heißt ſie Nothwehr, welche gegen jeden ſtatt hat.

Außerdem aber habe ich auch noch das Rache
recht. - r v,

Iſt ſchon einiger Schade geſchehen, ſo habe

ich auch hier den Erſatz.

H. 9. -

Bevorſtehende,

Stehet mir die Beleidigung aber erſt bevor,

ſo daß ſie moraliſch gewiß iſt, oder die abſichtli

chen Zubereitungen fangen ſchon an, ſo habe ich

das

»
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das Präventionsrecht und noch das Racherecht;

bloßer Verdacht aber reicht nicht zu.
r : -

. . . . . .

§ 10.

Krieg. -

Derjenige Zuſtand worinnen Menſchen aus

feindſeligen Abſichten Gewaltthätigkeiten gegen

einander ausüben, heißt Krieg. 4

* * * - s . . .

- §. II.,
- - - -

Gerechte urſachen.

„Die einzige gerechte Urſache des Kriegs iſt -
Beleidigung; daher ohne dieſe aller Krieg ein un-

gerechter iſt; daher die Eintheilung in gerechte

und ungerechte Kriege. "

Die lächerlichen Urſachen der Aſterpolitik von

Raiſon d'erat, Gleichgewichte erſcheinen da- -

her in ihrer Blöße; auch Verſagung von

Liebespflichten iſt keine Beleidigung zum

- -

z, 7 - --

-

- - -

Krieg - -

, S. 12 -

s................. - ... e”Kriegseintheilung. - - - - - C.

Auch iſt der Krieg entweder ein Angriffskrieg,

(offenſiver) oder ein Vertheidigungskrieg (defenſi- -

ver). Man kann auch noch einen verabredeten

Entſcheidungskrieg annehmen. -
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§ 13.
. . . . . . .

Auch theilt man den Krieg ein in den heimli

chen und offenbaren, in feyerlichen und nicht feyer

lichen. Zu der erſten Art gehören vorzüglich Re

preßalien und Retorſion. -

-
-

- - - - -------- -

- - - - - - - -
- -

. . - §. 4. - e“

* - - -

Der gerechte Krieg iſt 1)ein Erſatzkrieg, oder

Entſchädigungskrieg, oder 2) ein Vertheidigungs

krieg, oder 3) ein Rachekrieg *), oder es ſind in

einem Kriege verſchiedene dieſer Arten verbunden.

*) Strafkrieg nennt man ihn zuweilen, aber irrig.

Strafe findet unter gleichen nicht ſtatt.

I. G. Ribov de bello poenae, Goett. 74.

I. G. Quiſtorp de bello punitiuo Iure natu

i

- rae haud illicito 7 Roſtok 757. 4« -

- -

-
. . . - §. I 5.

- Ankündigung.

Daß zuvor Ankündigung oder Rechtfertigung

geſchehe, bedarf der gerechte Krieg nicht, und der

ungerechte gewinnt dadurch auch nichts.

*. r, § 16. -

Was iſt erlaubt?
- -,

-

In einem gerechten Kriege iſt der Strenge

des N. R, nach gegen die Perſon und das Eigen
- - thum
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- chum des Feindes alles *) erlaubt, was zum Er

ſaß, Entſchädigung oder Genugthuung dient, und

mich vor zukünftigen Beleidigungen ſichert. - -

*) Philanthropik und Klugheit aber macht hier in

der Ausübung wichtige Einſchränkungen, und

unisbilligt auf alle Fälle die Mittel, die dem Feins

de die Nothwehr zu ſeiner Selbſterhaltung, wäre

der Krieg auch ungerecht, unmöglich machen.

- - §. 17. --- ."

- -

- * *

Kisºrºberung g

Daher kann man ſich auch der feindlichen Gü

ther und aller ihm zugehörigen Sachen bemächti

gen; man erhält daher durch gerechte Kriegser

oberung wahre Eigenthumsrechte, welche durch

Abtretung im Frieden, nur von dem Feinde aner

- - - -
**- - - -

kennt werden, -

- §. 18. e -

“ Was iſt nicht erlaubt? º

Nur die Rechte dritter Perſonen, die nicht

Feinde ſind, darf ich durch Verfolg meiner

Kriegsrechte nicht beleidigen. ...
-

§. 19- - - . .

Der aus Verträgen verbundene iſt zum Bey

ſtande im gerechten Kriege verpflichtet, nur kommt

es darauf an, ob das Bündniß offenſiv oder nur

defenſiv, oder beydes zugleich iſt, und ob er ſich

anheiſchig gemacht hat ſelbſt mit Krieg zu führen,

- K 4 > oder
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ºder nur gewiſſe Unterſtützung zu leiſten. Er

- # der ältereÄ ſelbſt im Kriege,

ſº habe ich nur das Vertheidigungsrecht, und im

andern Falle, wenn er jemanden ſendet, nur gegen

den er ſendet; aber in beyden kein Rache
Tſc). . .

< -

- -

** - -

-------

-.. §. 2O, s

- B e y ſt an d.

Indeſſen kann auch jeder andere Menſch den

Beleidigten beyſtehen, und er iſt dazu berechti

gf") nur wird er dadurch wirklicher Feind des

... - -

Beleidigers.

- *) ob er ſchon nicht äußerlich verpflichtet iſt.

(. . -

«. 3: - §. 2 I.

Neutralität.

Das gleicheBenehmen eines dritten gegen die

im Kriege mit einander begriffenen Perſonen, in

Abſicht der äußern Verbindlichkeiten und Rechte,

heißt Neutralität. - -

ſ Abhandlung von der Neutralität in Kriegs

zeiten, 1758. 4- -

I. G. Sammet de neutralium obligatione, in

ſeinem Opuſe.p: 267. - -,

I. Ch. Murbeck de iuribus neutralium in

bello. Gryphisw. 1771.

-

- - - -

. .

- - - . . .

-- -

- - - - - - Das



-

S

– 153 –

Das Recht der Neutralität oder die gegenſeiti

gen Pflichten Neutraler und Kriegführen.

der Mächte, aus dem Ital. des Herrn Gal

liani, von J. A. Cäſar, r790. -

Lampredi über den Handel neutraler Völker,

- von J. A. Cäſar, 1791.
* -

-

- -

- § 22. - - -

Jeder iſt dazu befugt, der nicht aus Verträ

gen zur Hülfe oder zur eigentlicyen Theilnahme

amKriege verpflichtet iſt; Zwang findet hier nicht

ſtatt*). -

*) Ausnahmen können indeſſen aus voſitiven Ver:

hältniſſen eintreten, die aber nicht in das Natur

recht gehören. - - -

– §. 23. - v

Der Vertrag welcher den Krieg endiget, heißt

der Friedensvertrag, Friedensſchluß, welchen der

Sieger auf alle Fälle zu halten verbunden, der

Ueberwundene aber nur, wenn der Krieg ſeiner

Seits ungerecht oder ein Entſcheidungskrieg war;

Furcht und Zwang kommen ihm nicht zuſtatten.

§. 24.

Iſt aber der Beſiegte der Gerechte, ſo iſt er

zur Haltung nur verpflichtet, wenn er ihn frey

willig ſchloß, oder den abgenöthigten Frieden im

freyen Zuſtande genehmigte, und in einen Ent

ſcheidungskriege. - ,

K 5 § 25.
-



Fünfter Ab

-

§. 25.

Uebrigens können auch im Naturſtande Frie

denszuſammenkünfte, Traktaten, Vermittlungen

bey den Friedensverträgen vorkommen; wo aber

erſtere keine Rechte und Verbindlichkeiten bewir

ken und bey leßtern kein Zwang eintreten darf.

-

chnitt.

Geſellſchaftsrecht.
>

.

Erſtes Kapitel

Von den in der Geſellſchaft eintretenden

Rechten und Verbindlichkeiten überhaupt. :

Heinr. Koehlet Iuris ſocialis et gentium ad

Ius naturale reuocati ſpecimina VII. Ien.

I 735. 4. -

J. F. angemack allgemeines geſellſchaftliches

Recht, Berlin 1745. 8.

Rave Verſuche aus dem Naturrechte, 1765.8.

G. F. Meiers Lehre von den natürlichen Ge

ſellſchaftlichen Rechte und Pflichten der

Menſchen, I. Halle 1770. Il. 1773.8.

- - > Fr.

-
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- - Fr. v. Schuckmann Von Entſtehung der Ge

ſellſchaft. In der Berliner Monatsſchrift
h 1783. St. 5.

§ 1.

Begriff

Ene Verbindung mehrerer Perſonen um mit

vereinigten Kräften einen gemeinſchaftlichen Ent

zweck zu erhalten, heißt eine Geſellſchaft.

- §. 2.

Ein theilungen. - -

-

Der Entzweck kann ſich auf einen kurzen Zeit--

punkt einſchränken oder immer fortdauern, daher

iſt die Geſellſchaft eine zeitige oder eine im

mer fortdauernde. Erſtere iſt entweder auf

beſtimmte Zeit oder auf Belieben und Wohlge

fallen geſchloſſen,

-
-

Freywillig und geſetzlich.

Nach der Entſtehungsart iſt die Geſellſchafe

entweder eine freywillige, welche durch einen

freywilligen Vertrag entſtehet, oder 2) eine ge

f ſeßliche, welche von einen Geſetz befohlen wird,

d letztere iſt entweder eine unmittelbar vorgeſchriebe

ne, oder eine vom Geſetz nur veranlaßte.

- - - - - - - §. 4»

3.

-

s
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H. 4.« - –

Erzwungen.

Man kann auch eine erzwungene Geſellſchaft

annehmen. Sie iſt gültig bey dem Zwange des

gerechten Siegers, er ſey Mitglied oder ein Drit

ter, im Gegentheil aber ungültig. s

: “! -

» §. - 5• " - - -

Erlaubt und unerlaubt. -

Die Geſellſchaft iſt ferner eine erlaubte,

wenn ſie einen erlaubten Entzweck hat, und ſich

dazu erlaubter Mittel bedient, ohne erlaubten Ent

zweck aber eine unerlaubte. 4

§. - - - - - -
- - - - . . .

. . . . . Gleich und ungleich .

Die Geſellſchaft iſt entweder gleich oder un

gleich; in der letzten hat Einer oder Mehrere eine

Oberherrſchaft, die andern ſind unterworfen. Die

Ungleiche hat entweder einen beſchränkten oder ei

nen unbeſchränkten Oberherrn, daher ſie von zwey

erley Art iſt. - - - -

§ 7.

Einfach und zuſammengeſetzt. -

Endlich ſind die Geſellſchaften entweder ein

fache oder zuſammengeſetzte, letztere entſtehen

durch

-

-

-

- -

-
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durch Vereinigung zweyer oder mehrerer einfacher.

Bey den einfachen ſind die Mitglieder einzelne

Menſchen. . . -

- - § 8. -

- Geſellſchaftliche Rechte

Rechte, die aus dem Begriffe der Geſellſchaft

fließen, heißen Geſellſchaftliche, und der

Inbegriff derſelben das Geſellſchaftsrecht.

Sie ſind entweder allgemeine oder beſondere.

§. 9»

Inneres und äußeres Geſellſchaftsrecht.

Die Mitglieder einer Geſellſchaft haben als

ſolche, theils Rechte und Verbindlichkeiten unter

einander zu beobachten, dieſe machen das innere

oder einheimiſche Geſellſchaftsrecht

aus, eheils gegen dritte Perſonen außer der Ge

ſellſchaft, oder andere Geſellſchaften, dieſe gehören

für das äußere, auswärtige. - ,

§ 19.

Zweck der Geſellſchaft.

In der ungeſtöhrten Erreichung des Ent

zwecks der Geſellſchaft beſtehet das Wohl derſel

ben. Die Beförderung dieſes Entzwecks iſt das

oberſte Geſetz für alle Glieder.

Die
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Die S. 75 Kap. 1 o. angeführten Grundſätze

geben die Regel bey Aufopferungen.

§ 11.

Geſellſchaftliche Geſetze.

Hieraus ergeben ſich die nähern Beſtimmun

gen für die Handlungen der Glieder der Geſell

- ſchaſt, zur Beförderung des Entzwecks derſelben;

die Geſetze der Geſellſchaft.

§. I 2»

Sie ſind entweder allgemeine und fore

dauernde, oder ſie ſind für einzelne Fälle be

ſondre. - - -

§. 13. - C

* -

Geſetzgebungsart bey gleichen Geſellſchaften. -

Die Geſellſchaftlichen Geſeße, welche nicht

aus der Natur der Geſellſchaft fließen, ſondern

aus einer beſondern Abſicht der Geſellſchaft, oder

auch wenn erſtere ſtreitig ſind, werden in gleiche

Geſellſchaften durch die Stimmen der Mitglieder

beſtimmt, welche, wenn nicht ein anderes ausge

macht iſt, einſtimmig ſeyn müſſen, denn blos die

meiſten Stimmen geben nach den natürlichen Ge

ſellſchaftlichen Rechte keine Entſcheidung.

Iſt aber etwas darüber feſtgeſetzt, ſo kann die

Stimme entſcheidend oder nur Con

. . . ſulta--

-

-

-

- 1

-
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ſultativ und nicht entſcheidend, gleich

oder ungleich ſeyn.
d

§ 14.
A - - -

In ungleichen.

In der ungleichen Geſellſchaft aber werden

die Geſetze durch den oder die beſtimmt, welche

die Oberherrſchaft haben die erſte Regel iſt für
ſie: das Wohl der Geſellſchaft ſowohl in der Er

reichung des allgemeinen, als des beſondern

Zwecks; und aus eben dieſer Urſache ſind auch

die Untergebenen Gehorſam ſchuldig; ſonſt tritt

“fs Strafe ein. .

fs Von den Rechten welche dem Unterworfenen

auch unter der unbeſchränkten Oberherrſchaft

in den ungleichen Geſellſchaften bleiben, ſ.

oben S. 75.

e - §. 15. -

ſ Ab g a ng. -

dº - - - -

ſº . Kein Mitglied kann einſeitig ohne rechtmäßige

dct Urſache abgehen, auch in den Ungleichen, der

Oberherr ſo wenig als der Untergebene. Nur

durch wechſelſeitige Einwilligung, oder wenn Je

mand dem Geſellſchaftsvertrage oder den Geſell

ſchaftsgeſetzen zu wider handelt, oder eine Unfä

» Higkeit und andere gültige Urſachen eintreten, ge

ſchieht es rechtmäßig, auch finden in einigen dieſer
Fälle

X
-

-

-
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Fälle rechtmäßige Ausſchließungen einzelner oder

mehrerer Mitglieder ſtatt.

- §. 16. -

Moraliſche Perſonalität. . .

Da die in einer Geſellſchaft ſtehenden Mit

glieder durch den Zweck zu einem moraliſchen Gan

zen und Einheit vereinigt ſind, und in dieſer Rück

ſicht gewiſſe Verhältniſſe, Recht und Verbind.

lichkeiten haben, ſo ſieht man ſie nicht ohne Grund

als eine moraliſche Perſon an. - - -

§. 17.

Die Geſellſchaft hat deshalb gegen die nicht

zu ihr gehörigen alle Rechte freyer, einzelner Men

ſchen und Perſonen überhaupt, ſowohl in Abſicht

des Erwerbs als des Verluſts der Rechte, vor

züglich aber auch bey Beleidigungen gegen die

Geſellſchaft oder eines einzelnen Mitgliedes der

ſelben. --

Aber iſt nicht einige Vorſicht bey der Anwen

dung der Rechte des phyſiſchen Menſchen

auf Geſellſchaften als moraliſche Perſonen

nöchig? in bloßen natürlichen Geſellſchafts

rechte treten wenig Fälle ein, weil bey Be

leidigungen das Erſatz- Rache- und Präven

tionsrecht nach eben der Regel des N. R.

geht, und das Racherecht, ebenfals nach

der Strenge genommen, nicht beſchränke

iſt.
W
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– iſt. Allein mehrere Schwierigkeiten hat die

Frage in Abſicht der geſetzgebenden Klugheit

und der Philanthropik; eiHauptumſtand
ſcheint hier zu ſeyn: ob die Lebenserhaltung

Eines oder mehrerer „Mitglieder bey einer

Beleidigung leidet." -

: §. 18. - - -

. . . -

- Beleidigung. -

Beleidigt ein Mitglied einen auswärtigen, ſº

haftet die Geſellſchaft bey ungerechten Beleidigun

gen nicht, ſobald ſie den Auswärtigen nicht in

Verfolg ſeiner Kriegsrechte gegen das Mitglie

hindert; allein den gerechten Erſatz, Präventions

und Racherechte ihrer Mitglieder muß ſie unter

ſtützen, ſobald ſie zur Sicherung aller Rechte ge

ſchloſſen iſt, und nicht bloß einen ganz beſondern

Entzweck hat; daher kann ſie auch die Rechte ih«

rer Mitglieder in Abſicht der Beleidigungen, und

der Erſatz, Rache und Präventionsrechte beſtim

men und einſchränken. - -

-

- - - - -

-

- - *

§ 19. Y.

-
* *

Ende der Geſellſchaft.

dauernden Zwecks, oder wenn ſeibiger entweder

an und vor ſich, oder wegen des Todes, oder den

- Abgan

... Die Geſellſchaft hört auf durch allerſeitige
Einwilligung der Mitglieder, nach geſchehener

völligen Erreichung des beabſichtigten nicht fört-

"

.
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Abgange wichtiger Glieder nicht mehr zu errei

chen iſt, nach Verfluß der beſtimmten Zeit, durch

den Tod aller Mitglieder, durch gewaltſame Tren

nung und Zerſtörung der Geſellſchaften.

", - * - §. 2O. - - -

Arten der einfachen.

Unter den einfachen Geſellſchaften im Natur

ſtande verdienen beſonders bemerkt zu werden, die

Geſellſchaft unter Ehegatten, unter Eltern und

Kindern und unter Herrn, Diener und auch Skla

ven. Aus der Verbindung mehrerer dieſer ein

ichen Geſellſchaften entſtehet die Familiengeſell

Zweytes Kapitel.

. Von der ehelichen Geſellſchaft. -

Io. Iac. Burlamaquidiſ de matrimonio. Gen.

I 73 I •
-

C. F. Gans in Putlitz ſpee. philoſophicum de

ſocierate coniugali. Halae 1772.

C. F. Hommelii Rhapſodia obſ. Vol. I. 391.

J. Ph. Engelhard Verſuch über den wahren

Begriff der Ehe. 1776. –

- §. - Is

-

- -

/
-

- - -
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-

n §. I« -

Se sº ft

derley Geſchlechts zur Erzeugung, Ernährung

- und Erziehung der Kinder bis zur möglichen

Selbſterhaltung *) heißt eine Ehe. -

" . . telt, und die Anſtalten der Natur bey der Mut

ter zeigen dahin. Nur muß man dabey nicht die

und bürgerlichen Perioden denken. -

Der wahre Entzweck der Ehe nach der Morat

ln- lität iſt und bleibt Erzeugung der Kinder, und

ll- conſekutiv auch deren Ernährung bis zur mögli;

chen Selbſterhaltung. Bey der Behauptung:

- die Befriedigung des Begattungstriebes als Urs

. ſache ſey doch eher als der Effekt: werden phyſi,

- ſche und moraliſche Verhältniſſe verwechſelt, denn

ſobald man phyſiſche Verhältniſſe unter morali

-ſcher Beziehung betrachtet, ſo wird der phyſiſche

Effekt die Abſicht, Entzweck, die phyſiſche Urſa:

che aber das Mittel. Andere Nebenabſichten e

E. wechſelſeitiger Beyſtand, gehören nicht zum

Zweck der Ehe, ob ſie gleich damit verbunden wert

in den kann. Schließen zwey Perſonen beyderley

: Geſchlechts deshalb allein einen Vertrag, ſo wäre

- dieſes ein bloßer beſonderer Geſellſchaftsvertrag,

. -
-

-

-

. . . §. 2. "W

- Ehevertrag
ſ! Der Vertrag, wodurch die Ehe geſchloßen

wird, heißt der es Vertrag, "sºzÄ -
4 2 ers A

- - -
2 :

tº

De Geſellſchaft zwiſchen zwey Perſonen bey

*) Denn ohne dieſes wäre die ganze Abſicht verei

* -
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Verlobung nennt, wenn zwiſchen ihn und der

Vollziehung einiger Zeitraum iſt.

- - - - - -

§. - 3. -

Wie weit gehört die Ehe ins N R.

Die Ehe gehört für das Naturrecht nur in ſo

fern als die Frage von äußerer Gerechtigkeit und

Ungerechtigkeit eintritt; über alle andere Fragen

kann das Naturrecht nichts entſcheiden, ſondern

dieſe gehören für die Ethik, für die Moraltheo

logie und die Philanthropik. «

- § 4-
-Y A

gamia ſimultanea) mit ihren Arten gegen dºNa

Äurrecht, inſofern ſie dem Ehevertrag ausd

ich entgegen iſt, und die Rechte des andern E.“

gatten vºrs-

*

-

-

Die Streitſchriften hierüber ſ Meiſter Bibl.

L N. unter den Wort Polygamia.

. .

i, -

Die Polyandrie hat eigene Gründe aus der

- Natur der Sache gegen ſich. Die gleichzei

tige Polygamie, wenn ſie auch der Gatte

erlaubte und dadurch keine ſtrenge Unge

- rechtigkeit einträt, hat doch außer den Ethel

ſchen und andern Gründen gegen ſich das

merklich gleiche Verhältniß beyder Geſchlech

er; und wie ich vorzüglich bemerke, daß
. 2 polya

-

Daher iſt die gleichzeitige Polygamie (Poly- -



- Was keine Ehe iſt.

Auf die Rechte der Ehe nach dem N. R.

kann die Geſellſchaft von zwey Perſonen beyder-

ley Geſchlechts keinen Anſpruch machen, wo ent

weder wegen des Alters oder wegen ſonſtiger Un

ſähigkeit der Entzweck der Ehe nicht erreicht wer

den kann; ſie ſind ungültig als Ehen, ob ſie gleich

als andere geſellſchaftliche Verbindungen beſtehen

können.
-

-

§. 6.

ungültige Ehe. -

Ungültig iſt die Ehe, welche durch Irthum,

Argliſt und Betrug, aus Furcht und Zwang ge-

ſchloßen, und nicht nachher genehmiget worden.

stest sº Gatten.

Die Rechte der Ehegatten gegen ein ander

gehen auf die Erfüllung des Zwecks der Ehe,

nämlich Kinder mit einander zu erzeugen, und

bis zur möglichen Selbſterhaltung zu erziehen.

' - - - L 3

A

polygamiſchen Nationen des Handels mit

Sklavinnen bedürfen; im Staate kommt

noch dazu der ſo nöthige Familiengeiſt, wor-

auf ein großer Theit des Patriotismus be

ruhet.

§. 5- - –

. .

§ 8.
-



2. - §. 8. :

E hebruch.

Da dieſe Rechte und Verbindlichkeiten genau

an die Perſonen gebunden ſind, ſo können ſie

einſeitig nicht an dritte Perſonen überlaſſen wer

den; daher iſt Verletzung dieſer Rechte, Ehebruch,

während der wirklichen Ehe, eine Beleidigung

des andern Ehegatten.

§ 9.- - -

Ght der Ehsan.

uebrigens ſind Ehegatten nach den N. R.
einander gleich; und findet keine Oberherrſchaft

des Einen über den Andern ſtatt, wenn hierüber

nicht Vertragsweiſe etwas ausgemacht iſt.

Jägers Abhandlungen von der Herrſchaft des
Mannes über die Frau nach der Vernunft.

Etwas zum Beweiß der Herrſchaft des

Mannes e.

Jägers Anhang zu den Gedanken von der Herr

ſchaft des Mannes. ſ.

Schotts juriſtiſches Wochenblatt, 1 B.737

§. 1o-

E on e n bin a t.

->

- - Y

Auch der Concubinat iſt nach dem Naturrech

te verbothen, ſobald man den Pelikat oder die
- . " Kebs

-

–

da



ent.

ſe

uh

u

ſt

e

f

raliſche Gründe.

ſchloſſene Ehe kann während dieſer Zeit beym

-

-- - - -
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Kebsche, gegen den Willen des andern Gatten,

darunter verſtehet.

Auch würde die Geſellſchaft zweyer Perſonen

beyderley Geſchlechts, deren Hauptzweck

blos Beyſchlaf und nicht Kindererzeugung

iſt, nach den N. R. nicht Anſpruch auf die

Rechte des Ehevertrags machen können.

Andere Arten des Concubinats aber, die die

bürgerliche Geſetzgebung kennt, gehören

nicht für das lus nat. Von den Streitigkeiten

darüber, wobey viel Wortſtreit vorſiek, ſº

Meiſter. Bibl. Iur. nat. u. d. W. concu

binat. - \

>

§. II. - - -

Endig u n g.

Die wirkliche Ehe kann ſich nach den Natu

rechte auf gewiſſe Zeit einſchränken, die aber doch

auf alle Fälle bis zur möglichen Selbſterhaltung

der Erzeugten dauern muß, wenn nicht Eines

von beyden allein, oder ein Drittes dieſe Pflicht

übernimmt. Außerdem aber hört ſie auf durch

Ablauf der Zeit und durch den Tod. Man hat

wieder hier zu unterſcheiden ſtrenges Naturrecht

und ethiſche, philanthropiſche und theologiſch-mo

§ 12. -

Die auf beſtimmte Zeit oder Lebenslang ge

Es

- - L 4 ben

-
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/
- - --

-

ben der Ehegatten getrennt werden, 1) durch

Einwilligung beyder Theile, 2) einſeitig, wenn

der andere Ehegatte nicht leiſtet, was er nach

dem Entzweck und Natur der Ehe ſchuldig iſt,

oder den ausdrücklichen oder ſtillſchweigenden Ver-

2 trägen entgegen handelt. - - -

Ghr. Aug. Hankel diff. de divorciis Iure nat.

neutiquam prohibitis, Goetting. 1749.

Legislation du divorce etc. à Londres

1769 -

Drittes Kapitel.

Von der Geſellſchaft zwiſchen Eltern und

-

Kindern und der elterlichen Gewalt.

- *
-

. Chr. Heinr: Breuning pr . I. de patriapo

eſtate eiusque effečtibus ex principiis I.

N. Lipſ. 175 1. und. 1755. 4.

A. F. Schott diſſ. de indole patriae poteſtatis

ex Iuris naturalis principiis, Lipſ 1766. 4.

Diſſertations ſur l'autorité paternelle dont

la premiere a remporté le prix. à Berlin,

1788. (von Villaume, D'aunon und Klein)

I 789. 4. - -

v. Globig über die Grenzen und Gründe der

natürlichen väterlichen Gewalt 1789. -

- - §. I
- - -

-
-

-
-
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§. I«

Grund der elterlichen Gewalt.
-

- Die elterliche Gewalt im Naturſtande iſt zu ei

nen großen Theil in der Philanthropik und der

natürlichen Theologie gegründet; die darinnen lie- --

genden äußern Zwangsrechte aber, welche für das

Naturrecht gehören, fließen 1) aus den Satze der

Colliſionslehre: ſuche den Zweck zu erhalten,

wenn die Mittel ſtreiten *) und 2) aus den Saße,

wenn ich zum Zweck Verbindlichkeit habe, ſo habe

3) Aus der

Verbindlichkeit der Unterhaltung und Erziehung

bis zur möglichen Selbſterhaltung und Vernunft

gebrauch.

ich Recht auf alle erlaubte Mittel.

*) Erfülle, wenn du dadurch ein Menſchenleben er

Ä kannſt, die Philanthropik, wenn du ſchon

äußerlich ungerecht werden mußt. Hierdurch wird

auch äußerer Zwang in dieſen Falle ertaubtes,

Vornehmlich iſt mit zu bemerken, daßMittel.

dieſe Rechte hey Kindern eintreten, die ſich weder

ſelbſt erhalten noch leiten können, daher wäre es

irrig, wenn man aus dieſen Sätzen falſche Fol

gerungen, in Abſicht

»hen wollte.

Hieraus fließt nun das Recht, alle Mitte,

ſelbſt Zwangsmittel zu brauchen, ſobald dadurch

die Menſchenexiſtenz º Kindes allein

-

- - -

§ 2.

Recht e.

- -

erwachſener Perſonen, ziel

-

s

möglich

wird;
-
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wird; und zwar 1) ſowohl gegen das Kind, als

2) gegen den Dritten, daß er darinne nicht hin

dere oder Eintrag thue.
-

- - - -

§. 3.
-

Elterliche Gewalt.

- -

Der Inbegriff dieſer Rechte heißt elterliche

Gewalt, denn beyde haben daran Antheil, da

beyde die Verbindlichkeiten und Rechte haben,

worauf ſie ſich gründet. – -

§ 4.
In der Regel gehört alles, was nicht einMit

tel iſt, zur Weſentlichen- und Naturmenſcheneri

ſtenz, nicht zur elterlichen Gewalt, daher können

Eltern nicht ganz nach zweckloſer Willkühr mit

Kindern ſchalten und walten; auch gehen bey der

Colliſion der abſoluten Menſchenrechte mit den

natürlichen Menſchenrechten erſtere vor *).

*) Daher können Eltern das Kind zu Sklaven ver:

kaufen, wenn dieſes das einzige Mittel wäre ſein

Leben zu retten. Aber weder verſtimmeln noch

tödten, noch wegſetzen, daß es umkomme,

- §. s - -

ungleichheit

Als Geſchaft betrachterſ ſeine ungleiche

und geſetzliche, moraliſch wirkſam werden aber die

geſellſchaftlichen Verhältniſſe von Seiten des Kin

des
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des erſt mit den anfangenden Vernunftgebrauche,

vorher ſind ſie blos phyſiſche.

- §. 6. -

Die elterliche Gewalt berechtiger alſo im N.

R. die Handlungen der Kinder zu ihrer Men

ſcheneriſtenz zu leiten, und ſelbſt Zwang dabey zu

gebrauchen.

: – § 7.

Die elterliche Gewalt ſtehet zwar urſprünglich

blos den Eltern für ihre Perſon zu; vor den Ver

nunftgebrauch desKindes aber kann ſie nach den N.

R. an dritte Perſonen überlaſſen werden; bey ein

tretenden Vernunftgebrauche aber nur mit Ein

willigung des Kindes. - * .

Hiermit iſt nicht zu verwechſeln Behälſe bey

der Erziehung.

Verbindlichkeit der Kinder. -

Die Verbindlichkeit der Kinder iſt theils eine

V

innere, die aber nicht in das N. R. gehört, äu-,

ßere Zwangsverbindlichkeit läßt ſich höchſtens das

durch erweiſen, daß man äußerlich ungerecht han

dele, wenn man Jemand in Erfüllung der äu

ßern Gerechtigkeit vorſätzlich hindert.

Aber blos aus den Gegenverhältniſſen des

Zwajºrjjj
da
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da das Zwangsrecht hier aus der Colliſion

und dem H. 6. S. 8. anführten fließt. Und

beyde treten eigentlich doch nur erſt dann

ein, wenn der Vernunftgebrauch des Kin

des anhebt. -

§. 9- -

Vertrag über elterliche Gewalt.

uebrigens läßt ſich auch eine elterliche Ge

- -

walt, die aus Verträgen entſtehet, denken ; wenn

das zum Vernunftgebrauch gekommene Kind um

gewiſſer Vortheile willen jemanden elterliche Ge-,

walt über ſich überläßt, oder die leiblichen Eltern,

wie § 7. bemerkt worden, ſie einen Dritten Ver

tragsweiſe überlaſſen; hier geht es nach den Ver

trägen. - -

- / §. 10. - -

- E n d e.

* Die elterliche Gewalt hört auf mit den Ein

tritt der Selbſterhaltungsfähigkeit und dem rich

tigen Vernunftgebrauche. Es bedarf keine bes

ſondere Erklärung, kann aber auch durch eine aus

drückliche Erklärung beſtimmt werden.
* -

- - - - - - -

§ 11.

- - -
-

Bey der Vormundſchaft, welche in Erman- --

gelung der Eltern ein Dritter übernimmt, liegt

der

-

«º

5 -

Vormundſchaft, -



W

n die Zwangsrechte des Vormunds bey der Erhal

ſº tung und Erziehung entſtehen ebenſals aus der

is oben § 1. angeführten Colliſion und dem Ver

hältniß der Mittel zum Entzweck in Abſicht derer

die ſich noch nicht ſelbſt erhalten oder ſelbſt leite

- können. *

h - - - - a s

– Viertes Kapitel.

Von der Geſellſchaft zwiſchen Herrn und

/ Diener. . .

Ich. Mich Teutſcher diff. de ſtaeuſeruorum

t
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der Grund auch vorzüglich in der Philanthropik,

lure naturale licito, Lipſ 1722.

Wieſand de ortu er progreſſu ſeruitutis ſe

cundum lus nat. et ciuile, Lipſ. 1762. 4.

Chr. Fr. Schott de ſeruitute Romana num

Iur. Nat. fuerit conformis in diff. 1. N.

-

-- - §. I» -

Begriff. -

-

Wenn man ſich der Oberherrſchaft eines andern

A

-

unterwirft, zum Behuf gewiſſer häuslichen Dien- -

ſte, welche zum Beſten des Oberherrn allein ab-

zwecken, ſo wird man der Diener deſſelben. -

§. 2. -

<
-

«
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- - §. 2» - – 7 -

2 oh n di e n ſº e. ... -

. . .

Geſchiehet dieſes Vertragsweiſe gegen be

ſtimmte Belohnung, mit Beybehaltung der per

ſönlichen Freyheit und nach Masgabe des Con

trakts, ſo iſt das der Miethdienſt, . . .

S et a v er ev.

Geſchieht es aber ohne Lohn und mit Hingabe

der perſönlichen Freyheit, und ſo daß unbedingt

alles nach Willkühr des Oberherrn in allen geht,

ſo iſt es Sklaverey.

- Bedingte Sklaverey

Idſºn ist ſº auch eine beige St.
verey annehmen, wo aber doch die perſönliche

Freyheit allezeit fehlt; man kann dieſe Leibeigen

ſchaft nennen, -

- -

* - - § 5

En t ſtehung.

Sklaverey und Leibeigenſchaft kann 1) durch

Vertrag entſtehen; aber auch 2) von den Sieger

des ungerechten Beſiegten erzwungen werden.

Anders iſt es bey den Beſiegten Unſchuldigen;
und

---

N
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und 3) durch freywillige Genehmigung des

ungerechten Zwanges.

ja die Rache dem Feinde das Leben nehmen,
pe warum nicht auch ihn zu Sklav machen?

s anders aber verordnet die Philanthropik und

Moraltheologie. Daher irrt Rouſſeau in

Contract ſocial. Liv. I. Chap. 4.

- - - - - § 6. :

s - 7 Verhältniſſe des Miethdiener. - *

Die Verhältniſſe zwiſchen Hausherrn und

% Miethdiener gehen blos nach den Vertrage und

deſſen Beſtimmungen, ſie ſind in der Regel per

ſönlich, wenn nicht im Vertrage die Ueberlaſſung

an andere ausbedungen werden.
A

-

- - - - -
v. -

- - - - - - - - - - »
- - §. 7. - -

- -

- - - - - - -

Des Leibeigenen.

... 2 : "

* Beyder § 4 erwähnten Leibeigenſchaft müſ

ſen die Verhältniſſe in Abſicht der Einſchränkung

ebenfalls aus den Verträgen beſtimmt werden.

§. 8.

Des Sklave n.
. . "

j. Die Verhältniſſe zwiſchen Herrn und Sklas.

er; ven hängen in der Regel blos von Stº:
und - v - ß

-

Denn nach den blos ſtrengen Naturrecht kann
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des Herrn ab; die weſentlichen Vorrechte des

Menſchen ausgenommen, denn auch der Sklav

bleibt weſentlicher Menſch, wenn auch zum Theil

der Naturmenſch in Bezug gegen ſeinen Herrn

in ihm aufhört.

- §. 9.

Was dem Herrn nicht zu kommt.

Daher hat der Herr kein Recht über Leben

und Tod, kein Recht über Gliederverſtümmelung;

muß ſein gegen ihm gethanes Verſprechen ihm

halten; darf ihn nicht in Glaubensſachen zwingen.

§ 19. / -

- Weder die Frau des Sklaven *), noch die

Kinder, ſie mögen vor oder nach der Sklaverey

erzeugt ſeyn, ſind Sklaven; denn Sklaven wer-

den nicht geboren.

*) Ein anders iſt es, wenn ſie als beſiegte ungerechte

Feindin beſonders Sklavin wird. -

Gott. Chriſt. Beſºk deſobole eruorum libe
ra; Lipſ 1754.

§. 1.

Verhältniß gegen andere

In Abſicht anderer als ſeines Herrn iſt. der

Sklav zwar nicht Sklav, denn es giebt keinen

Skla

-

-

º A
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Sklavenſtand als einen allgemeinen Stand im

Naturſtande, wohl aber ſind andere verbunden

durch Geſchäfte oder Verhältniſſe mit den Skla

ven nicht die Gerechtſame des Herrn zu belei

X - §. I2.

E n dig an s.

Die Dienerverhältniſſe hören auf durch Ab

lauf der Zeit, beyderſeitige Aufhebung des Ver

trags, oder wenn der eine Theil den Vertrag

nicht erfüllt, jedoch nur von Seiten des gerechten.

- - - - . t:

§. 13.

Wenn ſie aus Verträgen entſtand.

Leibeigenſchaft und Sklaverey, wenn ſie durch

Verträge entſtanden, durch Vertragsbruch von

Seiten des Herrn, oder auch des Leibeignen und

Sklaven, welches aber allezeit von der gerechten

Seite abhängt. . . -
-

« - - - §.. 14 . . .

Ohne Verträge.

- . 2 / .

Ohne Verträge aber hört ſie auf durch den

Tod des Herrn *), oder des Sklaven und Leibei

genen durch Beleidigung des Sklaven in weſent

lichen Menſchenurrechten, oder auch in Vertrags

rechte; durch einſeitige Erklärung des Herrn“).

«.. .. - M *) Es-
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* Es wäre denn das der Herr Äs
ſeine Rechte vererbt oder die Vertragsſklaverey

mit auf die Vertragserben des Herrn ausgemacht

- wäre. " -

**) Bey der Vertragsſtaºerºy ſcheint auch zur frey

willigen Aufhebung beyder Einwilligung nöthig

zu ſeyn .

- - § 15. s

Libertinität findet nicht ſtatt. -
--

.

- -

-

.

- Bey Beendigung und Aufhebung der Leibei

nſjaſ und Sklaverey bleiben keine äußern

wangsverhältniſſe übrig, wenn nicht durch Ver

jäge ſolches verabredet wird.

. .
ſ

Fünftes Kapitel. :

den FaVon der Familiengeſellſchaft und

s - - - -

milienrechte.

-

«
-

-

J. G. Petſch Entwickelung des Begriffs einer

Familie nach dem natürlichen römiſchen und

deutſchen Rechte, Frankf a. M. 1761.

I.

- § . . >

- B e gri ff. -

Eine Geſellſchaft welche ans zwey oder drey bis

her bemerkten einfachen mit einander verbunde

jen Geſellſchaften beſtehe, heißt eine Familie

§. 2.



W

-

– 179 -

§. 2«.

Entzweck. -

Das Wohl derſelben entſtehet aus den Wohl

der ihr vereinigten häuslichen Geſellſchaften,
daher die Verbindlichkeiten, Rechte und Pflichten

jeinfachen häuslichen Geſellſchaften dadurch

Äld näher beſtimmt, bald eingeſchränkt, bald

vermehrt werden, da ſie durch Beförderung des

Wohls der einfachen, Geſellſchaften das Wohl der

Familie zu befördern ſuchen müſſen. - a.
- * * ***

- -

-

- - §. 3- -

Zu dem Behufe laſſen ſich auch im natür
- * * *.

chen Geſellſchaftsrechte Familienverträge denken,

Äche nach den Vertrags- und den abſoluten Fa.
. . . .

milienrechte zu beurtheilen ſind. - - -- .

-- - -

. . . ?T- - - - -Sechſtes Kapitel W

Von einigen andern Geſellſchaftsrechten im

Allgemeinen und dem kirchlichen insbeſondere.

chr. H. Schoet primaºineae Iuris eccleſiaſt.

vniuerſalis. T. II. diſſ. Ius nat. n. 19

ſ. D. Gottlieb Hufelands Abhandlung über das -

" Recht proteſtantiſcher Fürſten unabänderli

cher ehrvorſchriften feſtzuſetzen. 78. -
-

§ 1.

v

- - - -

Ebend. Lehrſäße ºtse 161,
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- 9 1.

- §

Allgemeine Bemerkung

Es ließen ſich noch mehrere Geſellſchaftsrechte

hier aufſtellen, wenn man die Geſellſchaften hier

alle durchführen wollte, welche im Naturſtande

möglich ſind; allein theils würde dieſes das Lehr

buch ohne Noth zu ſehr erweitern, theils treten

dabey blos Anwendungen der ausgeführten allge

meinen Säße des abſoluten Naturrechts und des

- allgemeinen Geſellſchaftsrechts ein, theils ſind

dieſe einzeln Gegenſtände in Bezug auf das Men

ſchengeſchlecht im Ganzen zu eingeſchränkt. Auch

ſelbſt die kirchliche Geſellſchaft, da im Naturſtan

e der Gottesdienſt mehr patriarchaliſch iſt,

ſchränkt ſich mehr auf Familien ein; indeſſen iſt

ſie doch immer eine ſehr wichtige Geſellſchaft, da

her ſie im Geſellſchaftsrechte beſonders erwähnt zu

- werden verdient, zumal da dieſe allgemeinen

Kirchenrechte ein Hauptgrund bey den poſitiven

Kirchenrechte werden, und auch das allgemeine

Staatsrecht, ob ſchon unter anderen Verhältniſſen

die Religionsverfaſſung mit behandelt.

B e griff.

Eine Geſellſchaft mehrerer Perſonen oder Fa

milien, welche ſich zu gemeinſchaftlichen Reli-

gionsübungen vereinigen, heißt eine kirchliche,

- die einzelnen Perſºnen Glieder der Kirche, d
- ier

-

-

-

- -
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Hier können indeſſen blos die ſogenannten Col

legialrechte und zwar blos die äußern

Zwangsrechte vorgetragen werden; nicht

aber die Rechte und Einrichtungen, welche

eine Staatsverſaſſung voraus ſetzen, z. E.

der Unterſchied zwiſchen öffentlichen und

Privatreligionsübung; wie wohl ſich auch

bey der zuſammengeſetzten ungleichen Kirche

der Fall von letztern denken ließe."

§ 3

Art der Kirche.

Die Kirche iſt eine einfache, oder wenn meh

rere kirchliche Geſellſchaften ſich verbunden, eine

zuſammengeſetzte; dieſe Verbindung kann in Ab

ſicht der unweſentlichen Religionsſätze mit gleichen

oder mit ungleichen Rechte geſchehen. . :

. . . -

- §. 4.«

G et chheit. -

Die kirchliche Geſellſchaft, ſolange ſie einfach
iſt, iſt ihrer Natur nach eine gleiche Geſellſchaft,

nur durch Verträge können äußere Einrichtun-

gen, Handlungen und Säße, welche nicht eigent-

liche Glaubensſachen betreffen, Unterordnung und

Ungleichheit zu Beförderung des Kirchenwohls

- - :eingeführt werden, .

2. - M 3 $. 5. >

&
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z; ... ! . - - 5 sº

: Rechte der Kirche. - - -

Dies iſt befg Einrituºse Ä
förderung ihres Entzwecks zu machº in Ä
ſie weder die äußern Zwangsrechte Anderer außer

ihr, noch auch bey ihren Mitgliedern, ſo weiſe

ſich derſelben weder begeben haben noch konnte",

-

§: 6.

Sie kann Einrichtungen machen.

- Sie kann daher durch Verträge und einmd

thige Stimmen eine Kirchengewalt und Kirchen

regiment errichten, und ſie einzeln oder mehrern

Gedern der Geſellſchaft, jedoch nach Maßgabe
des vorigen § übertragen, Lehrer beſtellen, got

tesdienſtliche Anſtalten The - -

: § 7 :

(-3, v. mbo *. . –

Sie kann gewiſſe Lehren als Kennzeichen bº

ſtimmen, wodurch ſich die Glieder derſelbeº
andern unterſcheiden, und wenn ein Mitglied dies

ſeKehren nicht vor wahr hält es von ihrer kirch

ichen Geſellſchaft ausſchließen, woraus die Rech“

mäßigkeit der Symbole erhellet. ... - -

Dieſes iſt kein Gewiſſenszwang, denn dieſe*
-- Recht ſteht jeder Geſellſchaft zu, und iſt we

- - - - - - ſentliche

- - - >

W
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ſentliche Bedingung für jedes Mitglied.

. Man verwechſelt bey den Streite über die

Symbole gewöhnlich 1) die Rechte der Kir

che als bloße Geſellſchaft überhaupt betrach

tet, 2) die Rechte derſelben als Geſellſchaft

im Staate. 3) die Verhältniſſe der weſent

- lichen Religionsſäße und der damit weſent

lich verbundnen äußern. Handlungen. 4)

bloße Säße des dogmatiſchen Syſtems. 5)

Lithurgiſche Einrichtungen. „ 6) Kirchenpo

lizey und mehrere andere Gegenſtände

§. - 8.

Recht einer nuoraliſchen Perſon,

Die Kirche hat wie jede Geſellſchaft die Rech

ke einer moraliſchen Perſon, ſie kann als ſolche er

/werben und wieder aufgeben, beleidigen und be

leidigt werden. Meynungsverſchiedenheit aber iſt

keine Beleidigung, ſo lange nicht wirklich Zwangs

rechte, innereRuhe und Sicherheit der Geſellſchaft

dadurch geſtöhrt werden,

§ 9.

Sie hört auf mit Aufhebung des geſellſchaft

lichen Vertrags und durch andere oben Kap. 1.

H. 19. bemerkte der Natur der Sache nach bey ihr

möglichen Arten; durch völlige Abänderung ihres

Lehrbegriffs, wenn die Eriſtenz der Geſellſchaft

unbedingt daran geknüpft iſt.

. ? - M 4 Alles
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Alles was in dieſen Kapitel geſagt worden, gilt

3blos von der kirchlichen Geſellſchaft im Na

turſtande; denn im Staate treten mehrere

-

-

- Verhältniſſe ein, welche aber hierher nicht

- gehören, und wodurch in Abſicht der kirch

lichen Geſellſchaftsrechte eben ſo Einſchrän

- kungen nöthig werden, wie es bey dem

* Rechte des Naturmenſchen, bey ſeinem Zu

? tritt zum Staate geſchehen muß, wovon

* unten im allgemeinen Staatsrechte zu han-
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- Das

Erſter Abſchnitt.

* * - -

- - - - -
--

- Erſtes Kapitel. -

Von dem Begriffe eines Volkes und des

Völkerrechts nebſt den Entheilungen

- des Letztern. : -
/

-
. .

§. I - - * - - -

Weitere Begriffe. -

, . . .?

MÄm allgemeinen nennt man jede große freye und

J ſoredaurende Geſellſchaft von Einzelnen Fa

milien und ganzen Stämmen ein Volk; allein

dieſes iſt eine uneigentliche Bedeutung.

-3- : - - -

§. 2. - . - -

--

Enge r er. . . .

Im engern Verſtande gehört außerdem dem

obigen eine bürgerliche Verfaſſung unter einer be

d“ 2 - ſtimmten
- -
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ſtimmten Regierungsform mit in den Begriff eines

Volks; daher weder Nahme noch Rechte eines

Volksbey einer anarchiſchen Menge oder Geſell

ſchaft ſtattfindet. . .

§ 3.

( E in the i tun g.

Ein Volk iſt entweder ganz frey oder abhän

gig, letzteres iſt nur durch Verträge oder geneh

migte gewaltſame Anmaßung möglich.

- -

\

-
Aaº

§. 4 - z

8 s | t er recht. - -

Der Inbegriff von Rechten und Verbindlich

keiten der Völker gegen einander heißt das Völ

kerrecht. -

E in the i | u n g. -

Dieſes iſt, in ſofern es aus dem Begriff der

Natur und Weſen eines Volks fließt, das na

türliche *), und in ſo fern es auf alle Völker

geht, das allgemeine; von beyden iſt der Ge

genſat das Poſitive.

*) Man kann ſie auch Urrechte nennen.

s
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- s

- - H. 6.

Das natürliche heißt auch das abſolute, in ſo

-

-*

fern es blos aus den Weſen eines Volks fließt,

ohne Vorausſetzung einer Thatſache, 2) das hy

pothetiſche, in ſofern es Thatſachen vorausſetzt.

Letzteres iſt nicht mit den poſitiven zu verwechſeln.
X -

Das poſitive wird von Einigen eingetheile 1)

in das Vertragsvölkerrecht, 2) in das Gewohn

heitsvölkerrecht und 3) in das Willkührliche. Al

lein nur das erſtere iſt das wahre poſitive Völker

recht, die beyden andern Arten ſind nicht Rechts

verbindlich, ſondern machen blos das Decorum

Gentium aus. Gewohnheiten und Obſervanz

haben nur dann unter Völkern Verbindlichkeit,

wenn ihm Verträge ſolche beylegen.

§. 8.

Vorſichtsregeln.

Von den Vorſichtsregeln gehören mehrere von

den im N. R. angezeigten auch hier her; vorzüg

lich aber bemerke ich außerdem, daß man unter

ſcheide Völkerrecht von der Philanthropik unter

Völkern, von der Völkerpolitik und den Decoro

der Völker, daß man vorſichtig ſey in Anwen

dung der Rechte einzelner Menſchen als phyſiſcher

Perſon auf Völker, und daß man nicht auf Hy

potheſen und Fiktionen, wohin z. E. die allge
meine
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meine Völkerrepublik, Rechte des Stärkern, ge

hört, baue. -
-

-

§ - –
4 9 -

- - - - -

Erkenntnißgrund.“

Uebrigens iſt der Erkenntnißgrundſatz des all

gemeinen Völkerrechts: Stöhre nicht die abſolute

Volkseriſtenz deines Nebenvolks, damit du nicht

deine eigene Volkseriſtenz dadurch ſtöhreſt.
- -

- -

Zweytes Kapitel.

Von der Litterairgeſchichte und Litteratur

. des Völkerrechts.

- -

Litteratur des geſammten, ſowohl natürlichen

als poſitiven, Völkerrechts, nebſt voraus

geſchickter Abhandlung von den Umfange des

geſammten natürlichen, poſitiven c. von

Diedr. Heinrich Ludewich Freyhrn. v. Om

pteda, 2 Theile 1785, 8. -,
-

- §. I«

:

Litteratur des allgemeinen V. R.

Das Völkerrecht hat mit den Naturrechte se

che Schickſale in Abſicht ſeiner Behandlung ge

habt. Indeſſen verdienen hier außer den obigen
sº, UN

* -
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in ſofern ſie das Völkerrecht mit behandelt ha

ben, bemerkt zu werden.

Ioh. Wolf Textor Synopſis luris Gentium.

- Baſ. I 68O. - - - - -

A. F. Glaffey's Völkerrecht nach den Recht der

Vernunft betrachtet, Nürnb. 1752, 4.

Chr. L. B. de wolf us Genrium methodo
Scientificapertraëtaeum. Halae 1749.4.

Le Droit de Gens per Mſr. de Vattel à Lon

dres 1758.2 Tom. 4. neueſte Ausgabe Am

– ſtelod. 1775:2 T. 8. iſt auch zu Baſel

1777. 3 Vol. 12. und Neuſchatel 1777.

3 Vol. 8. erſchienen. Deutſch überſetzt iſt es

von Schulin, Frankf u. Leipz. 176c.

W Fr. Loth Schrodt Syſtema Iuris Gentium

Bamberg 1780. 8.
- -- - - - -

De la Maillardiere Precis du Droit des Gens

P

de la Paix et des Ambaſſades. T. 1. à Paris

N 1776. 8-

M § 2-

Mº. - -

Des poſitiven V. R. - O

-

- - - - -
-

In Abſicht des poſitiven Völkerrechts gehören

außer den Moſeriſchen Arbeiten hieher

Le Droit public de l'Europe par l'Abbé

Mably. 1747. nouv. edit. par Rouſſet.

-
1773. und in den Oeuvres politiques de

Mſr. Mably 1777. T. IV.

Grund
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Grundriß eines europäiſchen Völkerrechts nach

Vernunftventrägen, Herkommen und Ana

logie, Regenſp. 1777. - -

de Martens primae lineae Iuris Gentium Eu

ropaearum pračtici. Gotting. 1785.

Precis du Droit des Gens moderne de l'Eu

rope etc. par Mfr. Martens. 1789. T. l. II.

- K. G. Günther Europäiſches Völkerrecht in

- Friedenszeiten nach Vernunftverträgen und

- Herkommen mit Anwendung auf die deut

ſchen Reichsſtände. Altenb. tr Th. 1786. 8.

2r Theil 1792. . . :

- -

-

-

§ 3

- Zu den Quellen des poſitiven.

Außerdem gehören auch noch hieher die Quel.

-

-

len für das poſitive Völkerrecht.

Leibnitii Codex Iuris Gentium diplomaticus.

Han. 1693. Guelf. 1743.

Corps univerſel diplomatique de Droit des

Gens par Mr. . du Mont à Amſt. 1726–

49. 16 Tom: in 8 Vol. --

Supplements au Corps diplomatique du

Mont. par Mſr. Barbeyrac et Mſr. Rouſſet,

- à Amſt. 1739. T. V. in X Vol. –

I. I. Schmaus Corp. Iur. Gent. Acad. 1730.
- - -- -

- T. II. -
- " - " . . - - -

- - - - - - F- - - - T.
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Fr. A, W: wenk, Codex Iuris Gentium re

centiſſimi T. I. continens Diplomata in

de ab 735–43 Lipſ 78- T.II. 1789.

Recueil des principaux Traités d' Alliance

de Paix de Treve de Neutralité de Com

merce conclus par les Puiſſances de l'Eu

rope etc. depuis 176. juſqu. a prefant.

par Mfr. Martens. T. 1. 1761– 1778.

T.II. 1779–1786. T.III. 1787-179o.

1791. 2 4

A *

- - - -

------- -

Erläuterungen.

- Auch gehören noch zur Erläuterung des poſi

tiven Völkerrechts vorzüglich folgende Werke:

§.

Memoire pour ſervira l'hiſtoire du XVIII

174o. 14 T. 4. 5

Recueil hiſtorique d' Aétes Negociations,

Memoires er Traités etc par Mfr. Rouſ

ſet, à la Haye et Amſterd. 1728-1755

- 21 T. 8. º
- - - -

- - -
-

--- : -
*

–
-

-

-

e

---

N

s

-

--

-

-
- - - – w- - –

Siecle par Mſr. Lamberty, a Amft. 1735-

–
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Zweyter Abſchnitt.

Erſtes Kapitel.

- Von dem abſoluten Völkerrechte.
.

-

„

§. I • - - - -

W

Moraliſche Perſonalität.

Ein Volk hat als eine moraliſche Perſon alle

Rechte einzelner freyer Menſchen, in ſo ſerne

nicht aus hinreichenden Gründen hierinne Ver

ſchiedenheiten eintreten. - .

ſ. 2te Abtheil. Kap. 1.

§ 2.

. Auf Exiſtenz -

Daher hat in Beesteht auf ſeine Bets.

eriſtenz und Selbſtſtändigkeit oder Individualität

und die zu deren Behauptung nöthigen Mittel

als Zwangsrechte,

Ebendaſelbſt.

--- s §, Z»
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- - §. 3.
- - - - - v

Auf Wirkſamkeit,

Das Recht auf Wirkſamkeit, auf ſeine Kräf

te, auf Vervollkommung ſeiner Eriſtenz, Ver

größerung ſeiner Macht und Wohlſtandes, in ſo -

ſern es nicht die Zwangsrechte Anderer ſtöhrt,

daher kann ein Volk nach Belieben produciren,

Fabriken anlegen, Handel treiben, in ſofern nicht

Verträge binden, -

§. 4»

Auf ſeine Glieder. .

" Recht über ſeine Glieder und ihre Gerecht-
er ſame, in Bezug gegen andere Völker, und das

Recht ſie zu ſchützen und zu behaupten,

s -

/ -

* Auf ſeine Moralität.

Recht auf ſein Denken, Wollen und Mora

cherheit anderer Völker ſtöhrt.

Ebend. Kap. 3 und 6, wenn z. B. ein Volk

in das Gebiet des andern friedlichen Volks

auſrühriſche Schriften ſendet, ſo iſt das eine

ſolche Stöhrung. ? -

- N - S. 6.

. . .
-

§. 5» - - - - -

ſität, inſofern es dadurch nicht die äußere Si
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R -

- - -

-

kränkt, oder durch Verträge

- 196 –

Auf Wahrheit.

Das Recht Wahrheit und Aufrichtigkeit zu

fordern, in ſo fern äußere Zwangsrechte dadurch

gert werden, oder im Gegentheil dabeyedj
würden. - - -

Ebend. Kap. 7.

-

Frey he i t. - - ,

- - Es hat die Rechte der natürlichen Freyheit, in

ſofern es ganz "nabhängig von anderj iſt in An

ſehung ſeines moraliſchen Jchs und ſeiner Hand.

ungen, ſo weit es nicht andere Zwangsrechte
e ſich einſchränkt, oder

ſeine Rechte durch Beleidigung. Anderer verliert.

Ebend. Kap. 4,

- -

§ 8.
-

°

Das Recht der natürlichen Glei

ge deren es die Volksurrechte in gleicher Zahl,

umſange, Grade und Verhältniß beſitzt. “

Ebend. Kap. . . . - -

3. - –s § 9.

hheit verms.
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-

-

- -

- -

- - - - . . .

– 97 –
- * - . . -

§ 9.

Uebrigens iſt das Volk auch berechtigee;

wenn es ſolches vor gut befindet, ſeine politiſche

Freyheit aufzugeben und ſich einem andern zu un

terwerfen. :
ſ.

-

- - - > §. IO, - - -
- - -

- - -
", - f

Auf guten Nahmen.

. Recht auf einen guten Nahmen, ſo lange es

ſeine Zwangsverbindlichkeiten nicht verletzt, und -

dann kann ihm doch nur das beleidigte Volk die-

fen, abſprechen. Hierunter gehören auch die

Rechte auf ſeinen Credit. :

Ebend. Kap. 8.

- §. 11. -

- - Auf natürliche Gäthergemeinſchaft.
- - 1 – -- -

Äete auf die natürliche Güthergemeinſchaft,

inſofern dieſe noch da iſt, in Abſicht der Herrn

leſen Dinge, um ſolche zu gebrauchen, oder ſich

eigenthümlich zü zu eignen.

-

- * -

-

Ebend. Kap. 9. F

--

-- - - - - - A - - -

- .S - - § - 12». - - - > .

- No th re c h t.

- Bey einer eintretenden Colliſion der Pflich

ten, Verbindlichkeiten und Rechte hat es auch das
-

-

-

- - - - N 3 > Noch- -

-

-

-

- x

- .

s r
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Nothrecht; welches auch, obſchon nicht richtig,

Conveniensrecht genennt wird, denn es iſt immer

noch ein Unterſchied zwiſchen beyden. -

Das Nothrecht mit Zwangsrechte tritt nur ein,

wenn die weſentliche Volkseriſtenz in Gefahr

- -

iſt, Convenienzrechte aber nur dann, wenn

vervollkommte Völkereriſtenz Gefahr läuft,

nur wenn dieſe ſich auf erworbene Zwangs

rechte gründet, findet Gewalt ſtatt.

§. 13.

Einmiſchung in fremde Verfaſſung.

Aus den vorigen folgt, daß kein Volk be

rechtiget iſt, ſich in die Handlungen, Verfaſſung

und Regierung des andern zu miſchen, ſo lange

dadurch nicht ſeine Zwangsrechte gekränkt werden.

.

-

*. Bey eintretenden Aufruhr eines Volks gegen

ſeinen Regenten, oder in einem Kriege des Re

genten gegen ſeine treuloſen Unterthanen, kann

ein anderes Volk nur in dem Falle den Gerechten

Beyſtand leiſten, wenn es entweder aus ältern

Verträgen dazu verbunden iſt, oder von dem ge

rechten Theile durch einen zu den Behuf gegen

wärtig geſchloſſenen Vertrag dazu verpflichtet, 2)

oder auch angeſprochen wird.
A

Von den Wirkungen der Garantie hierinne, ſo

wie von der bloßen Vertragshülfe und wirk

- lichen

. -

-

-

-

f
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Unter den Völkern iſ urſprünglich keinRang,

/

• .“, , , ,
---

–------------- ––––––

–. 199 –.

ichen Kriegsbeilnahme, ſº heis das Na
turrecht, S. 151.theils weiter unten.

15. -
§. - 5» - -

R a n g.

und weder Macht noch Regierungsſorm, noch

Reichthum entſcheidet hier, ſondern blos Verträ

ge und Herkommen, wenn man ſolchen in Ab

ſcht dieſes Punkts die Kraft der Verträge bey

gelegt.

Das poſitive ſogenannte Europäiſche Völker

recht hat eine Art von Rang angenommen,
- - - - -

sº

.

. . Regentenanerkennung, sº

– „. . .

Wenn ein Volk Jemanden zu ſeinen Regen-

ten annimmt, oder als ſolchen erkennt, ſo müſſen

ſolchen die andern Völker auch dafür geltenlaſ

ſen, in ſofern nicht Vertragsrechte oder ſonſtige

erworbene Rechte oder durch Verträge autoriſirte

Obſervanz dabey eintreten, welche ein anderes be

ſtimmen. “ : "

-
- -

- - - §. 17. . . . . . . . 2
- 2. --

- - - - - - -

Rechtmäßige Vergrößerung.

Kein Volk darf das andere in der rechtmäßi

gen Vergrößerung ſeiner Macht und ſeines Wohl

N 4 ſtandes
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litik berechtigt dazu nicht.

Daher ſind die Grundſäße von Gleichgewicht,

von vorgeblichen Staatsintreſſe hierinnen

verwerflich.,
-

--- –
- -

- - -

-

- -

gegen andere Völker wird im Völkerrechte nur

dann ein gültiger Rechtsgrund zu Handlungen,

wenn ein Volk außerdem aufhören würde ein

freyes, oder überhaupt ein Volk zu ſeyn, und iſt

alſo blos auf Behauptung der abſoluten Volks

eriſtenz eingeſchränkt, daher rechtfertiget bloße

Vervollkommung der Völkerexiſtenz ſo bald es

über die Abſolute hinaus geht, keine Ungerech
r-E-2---- * -

tigkeiten. “ -- . . . "

«

- -

-

v .

Rechte für andere hat kein Vote nach den ab

ſoluten Völkerrechte, wohl aber können derglei

chen in hypothetiſchen Vertragsvölkerrechte vor

kommen.
;

-

- ---

- 3, - - - :

* -

- *

Zweytes
-

- -

-

- . . .

-

- -

- -

-,
- -

-

-

-

ſtandes hindern. Auch die wahre und ächte Po.

- . . .
:

. . § 8. . .

Staatsintreſſe
-

.
> -

. Das Staatsintreſſe eines Volks in Bezug

– -

-

- § 9.

Rechte für andere... - - - .

-

- «
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Zweytes Kapitel.

Von Veräußerung und Verluſt dieſer ab-

r ſoluten Rechte. . .
:

- - - - - -,
- - - - - - §. I. - - - - - -

-

- - - -

Was iſt veräußerlich?

Bºy der Frage: welche von dieſen Rechten

kann ein Volk veräußern, gelten unter den nö

thigen Rückſichten die im Naturrecht angegebenen

Grundſätze. -

-- * - - -

- -

e: §. 2.

- - - - - * - fa - - - -

- Was iſt unveräußerlich? »
-

Bey den weſentlichen Urrechten iſt die Veräu

ßerung unmöglich, da das freye Volk aufhören

würde, ein freyes Volk zu ſeyn. -

- -
* . .

-

- --

- * -

§. 3« - -

Veräußerlich :

- - v - -

Hingegen ſind die nicht. Weſentlichen aber ge-

wöhnlichen Veräußerlich, da ohne ſie das Volk ein

politiſch freyes Volk *) bleiben kann, beyman

chen auf alle Fälle ein ſelbſtbeſtändiges Volk

bleibt. - - -

N 5 *) Es

-

-

- -

* ,

-
-

-- - - W. - -

-



-

oder gerecht abgedrungene Entſagung, durch freye

ve Beleidigung.

- Eigenthums- und Vertragsrechte und die beyBe

w-d 2O2- -m

*) Es kann durch Verträge die Gleichheit aufge

- ben, alſo dem andern in Range nachſtehen und
r

bleibt doch ein freyes Volk. ,

-

- - - s -

§ 4. . .

Veräußerlich ſind auch die Hypothetiſchen, in

ſofern ſie nicht blos und ganz perſonal ſind, bey

einem Volk als moraliſche Perſon betrachtet. Z.

B. das Recht des Beleidigten.

§ 5.
- - - -

-

Wie ſie geſchehe?

Die Veräußerung geſchieht durch freywillige,

Genehmigung des ungerechten Abdringens und

durch Verträge. Verlohren gehen ſie durch akti-

. ---

-
- -

Dritter Abſchnitt.

Hypothetiſches Völkerrecht.

Ein reyes Volk als moraliſche Perſon hat eben

ſals hypothetiſche Rechte, hierunter gehören die

leidigungen eintretenden Kriegs- und Friedens

rechte; ingleichen die Geſandſchaftsrechte. -
z -

- - Erſtes



Need des Eigenthums der Völker be

Erſtes Kapitel

Von dem Eigenthumsrechten eines Volks.

. Nothwendigkeit.

ruhet auf eben den Gründen, wie bey den Natur

menſchen mit Rückſicht auf die Völkerverhältniſſe,

woraus auch ſelbſt neue Gründe entſtehen.

ſ. oben S. 8O. - - -

-- - - - - - 2.

- §. 2.
-

Art e n .
- -

? /

Die Hauptarten ſind in Abſicht der Erwer

bung ebenfalls 1) das Occupationseigenthum, 2)

das Induſtrieeigenthum, 3) das Vertragseigen

rhum und 4) das Eroberungseigenthum. In Ab- .

ſicht der Gegenſtände iſt das Landeigenthum, das
wichtigſte,

Ich verweiſe, in ſofern das Völkerrecht hier

mit den Naturrechtsſäßen gleich iſt, auf die

oben befindlichen §§. S. 81 – 92. inglei

chen wegen des Kriegs und Eroberungsei

genthum S. 15. und bemerke hier nur die

eigenen Sätze des V. R.
/ 5 - . . ... - -

- *.-
-

-

A §
- - - W. - - - (9 D.. . . - - 3

- .

- -
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Meeres Occupation.

: Kein Volkseigenthum findet ſtatt, ſobald die

Zwangsrechte Anderer dadurch verletzt werden,

oder die Dinge ihrer Natur nach nicht im Eigen

thum eines Volks ſeyn können. Daraus erhellet

die Nichtigkeit des Streites : ob ein Volk das

Meer occupiren könne? in Abſicht der wirklichen u

Ausführbarkeit dieſes Gedankens. . . . ."
- -

A

-- -- - - - - - - - »

ſ. Hagemeyer Sylloge diſſertationum de im-

periomaris, Frankf 1663. 12. #

Fr. Franz Ludw. Peſtel diT exhibens ſeleca e

Capita Iuris Gentium maritimi Lugd. B.

1786. . .

-
- ,

- Vermeyntliche Occupation. - - -

- - - - " . . .« . «

Die vermeyntliche Occupation iſt keine Völ-

kerrechtsverletzung, und daher auch keine recht

mäßige Kriegsurſache.
- - - - -

- - - e,

- §, 5: - ...
- -

-

- “

Z e ich e n. “:

. . Zweckmäßige Zeichen des Eigentums ſind

auch bey Völkern nöthig, ſie richten ſich nach den

S. 85 angegebenen Grundſäßen, ſind aber nach

- den
) »

-

-
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den allgemeinen Völkerrechte nicht eben die, wel

che das poſitive Völkerrecht annimmt.
-

- -

- §. 6. : &;
-

Waſſereigenthum. “:
- - -

Uebrigens ſind die Zeichen des Eigentums

nicht zu verwechſeln mit den Gränzen des Eigen

thums, welche, wenn Niemand gehörige Dinge

- an mein beſtimmtes Eigenthum gränzen, ſo weit

Dingen gültig machen kann. Hierher gehört das ---

Eigenthum des Antheils der See, ſo weit ſie von

ta

Streng genommen ſcheint auch dieſes ſchon po

gehen, als ich mein Eigenthumsrecht in dieſen

Ufer aus mit den Kanonen beſtrichen werden
-

kann. . . . . . . . . . . . .

ſitives Völkerrecht zu ſeyn, ſobald ich nicht

men und mit Zeichen meines Eigenthums

verſehen habe. "

- -
- -

..

-

§ 7. vºr
- -

- -

Ein Fuß welcher Foey Bökergebieteſhei

det, gehört beyden Völkern , verläßt er ſein Bet

te, ſo glaube ich mit Grotius, muß den ſtrengen

Rechte nach im Zweifelsfall dieſes die Grenze blei

ben, denn nur die Art der Grenze ändert ſich,

und Bette iſt ja auch ein Teil des Fußes.

-
§. 8.

wirklich den Theil der See in Beſitz genom- -

F üffe, . . .
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- - - - Y

Wirkungen des Eigenthums.

Aus den Eigenthumsrechte überhaupt und den

- ausſchließlichen Niesbrauche deſſelben fließt, daß

ein Volk dem ſtrengen Rechte nach nicht verbun

den iſt, einem Fremden aus ſeinem Gebiethe Nu

chreiſe, Aufenthalt.

zen ziehen zu laſſen, nicht zur Verſtattung der

§ 9.

Daß es, wenn es auch dieſes verſtattet, die

migkeit der Fremden gründet. -

Bedingungen, unter welchen es geſchehen dürfe,

allein beſtimmen kann, worauf ſich die rechtmä

ßigkeit der Zolle und andere von Fremden zu er

hebende Abgaben, und ſelbſt die zeitige Unterthä

- - - - - -

--

- -
-

- §. IO. -

Sogenannte Böterdienſtbarkeit

Erwirbt ein Volk Rechte auf einem andern -

Volksgebierhe, ſo werden die Eigenthumsrechte,

welche es betrifft, bey den letztern nach Verhält

niß ein eingeſchränktes oder unvollkommenes Ei

genthum, welches man nicht Völkerſervitut nen

nen ſollte. . . .

I. C. Schmidt diſſ. de ſeruitutibus Iuris publ.

«

- >

- , -

- - - - § 8 !
e ºh /

-

- -

falſo nomine fic sppellatis.len. 1764

ſ
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– § – 11. ------

A e c eſ ſi on.

Auch in Abſicht der Acceſſion und des bloßen

Beſitzes gelten hier eben die Grundſäße, welche

im Naturrecht angegeben werden.

S. 9o– 94.

§ 12.

E n d e.

Das Eigenthum eines Volks endigt ſich durch

freywillige Verlaſſung und Aufgebung der Sache,

durch Untergang derſelben, durch den wirklichen

moraliſchen Tod des Volk, durch Verträge und

durch Kriegsverluſt. - -

§.12.

Das Eigenthum eines Volks wird verest
durch Gewaltſame oder liſtige Entziehung ſeiner

Beſitzungen, durch Verwüſtung derſelben, Hin

derung in ihren Gebrauche, ungerechte Anma

ßungen in denſelben, eigenmächtige Durchzüge,

Verfolgung des Feindes in denſelben ohne deſſen

Willen,9 8. -

- - -
. . . . "

: -
! „"

- - -
-

- .
“-

- - >

Zweytes
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Zweytes Kapitel. -

Von Verträgen unter den Völkern.
. . .“

Ioh. Werlhof de pactis liberarum gentium.

Helmſt. 1691.

Gottlieb Sam. Treuer de aučtoritate et fide

gentium atque rerum publ. Lipſ. 1747.
d

Neuron de vi foederum intergentes ſpecia

tim de obligatione ſucceſſoris ex foede

re anteceſſoris. Goett. 1 778. - -

v. Steck Ausführung politiſcher und rechtlicher

-, Materien. Num. 2.

Beyträge zu dem allgemeinen europäiſchen

Völkerrechte, beſonders bey Gelegenheit des

gegenwärtigen nordiſchen Kriegs, von &

Hagemeiſter 1 St. 179o.

Waechter de modis tollendi pacta inter

gentes. 179C.- - ſ

» - - - §. - I. -

- Vertragsrecht.

Vzter ſchließen als moraliſche Perſonen Ver“

träge unter ſich, und ihre Gültigkeit beruhet auf

den oben angegebenen Gründen. Man nennt ſº
meiſtens auch Bündniſſe, obgleich Bündniß ei

gentlich nur Beyſtand gegen Feinde zurº.
- - - -

-

- -
-

-

- v. - -



Iſt der Regent des Volks, vermöge der -

Staatsverfaſſung, befugt, Völkerverträge allein

zu ſchließen, ſo iſt das Volk an den Vertrag ge

- - -

- – 209 – >
-

-

-

-

- - - §. 2. -
- - -

-

Durch den Regenten.

bunden, welchen der Regent ſchloß. Es ſey denn,

daß der Vertrag ungerecht iſt, denn Gerechtigkeit

iſt nothwendige Bedingung bey der Ueberlaſſung

dieſes Rechts. - . .

§. 3.
- E- - -

Iſt er hingegen dazu nicht befugt, ſo muß er

beſondern Auftrag haben, oder das Volk ſolchen

genehmigen, und nur die Colliſion kann hier Aus

nahme machen. - - -

§ 4.

Bey Regierungsveränderung, \

Mit Veränderung des Regenten oder einer

Familie oder der Regierungsform*) verlieren Völ

kerverträge nicht ihre Gültigkeit, wenn nicht die

Verbindlichkeit des Vertrags auf die Perſon des

Regenten, oder auf eine Familie, oder auf ei

ne beſtimmte Regierungsform eingeſchränkt wor

den, oder der Andere bey dieſer Veränderung

ohne Schuld, Wiſſen und Zuſtimmung Rechte
verlieret.

d. Daher

-



-

-

Daher die Verbindlichkeit des Nachfolgers

-

-
-

- A

– 21o –

ſeines Vorfahren Schulden zu bezahlen,

wenn ſie mit Einwilligung des Volks ge

macht ſind, oder eine Colliſion eintrat; der

Fall, wenn er deſſen Erbe iſt, entſcheidet

hier in Beſtimmung der Völkerrechte allein

nicht.

*) Aber tritt hier nicht ein mors ciuilis ein?

Dieſes iſt unſtreitig einer von den Fällen des

Misbrauchs des Vergleichs der Rechte zwi

ſchen phyſiſchen und moraliſchen Perſonen.

- . §. 5.

Bey gefangenen Regenten.

Schließt der gefangene Regent eines Volks

einen Vertrag in der Gefangenſchaft, ſo ſchließt

er ihn entweder ganz freywillig ohne die mindeſte

Rückſicht auf ſeine Gefangenſchaft, oder aus

Furcht und Zwang. Im erſten Falle tritt § 2.

und 3. ein. Doch rathet die Klugheit auch Ge

nehmigung des Volks an.

C: L. de Dankelmann diff de pactis er man

datis principis captiui. Halae 1718. und

B 74 I«

§ 6.

Im andern Falle iſt weder er noch das Volk

gebunden, ſo bald Gerechtigkeit des Kriegs auf

ſeiner Seite war, war aber der Krieg von ſeiner

- - - Seite,



-

. .

*, §. 8.
*-

- -

Seite ungerecht, ſo gilt der Vertrag, wenn der

Sº des §2. eintritt, aber im Fall des § 3»

nicht ohne Genehmigung des Volks. .

-

-W

s /

§. 7. -

-

In Abſicht des Dritten. -

Obgleich Verträge nur die ſchließenden ver.

binden, ſo können doch auch fremde Nationen

mit eingeſchloßen werden, wenn ſie ſolches veran

Ärgenehmigen, oder ein Compaciſeent zur

Beförderung des Intreſſe des Dritten aus Ver

trägen in beſtimmten Falle verpflichtet iſt,

E n d e.

Die Verträge unter frenen Völkern hören auf
durch wechſelſeitige Einwilligung der Intreſſenten,

zuweilen auch ſelbſt eines Dritten, beydej

ichen und fortdauernden Civiltodte eines freyen

Volfs, nicht aber wenn es blos aufhört unab

hängig zu ſeyn, bey Beleidigungen und ungerech

ten Kriegen in Abſicht der Rechte des Beleidigers,

und der Verbindlichkeiten des Beleidigten, durch

ſtillſchweigend die ältern aufheben,
A -

-

Gegenverträge, die ausdrücklich oder von ſelbſt



§. 9.

–*

-

-

-
-

Einigermaßen iſt dieſes unterſucht in den Bey

trägen zum allgemeinen europäiſchen Vö

. - kerrecht

merkt.

Außerdem aber können auch die Vertrags

Dauer im Kriege.

Hingegen bleiben bey eintretenden Kriege die

Kriege, in ſo fern der Beleidigte ſolches will, ein

Umſtand den man gewöhnlich nicht gehörig be-

§. 1c. - -

rechte, unter den gehörigen Rückſichten, durch die

im Naturrechte *) angegebenen Arten beendiget

werden. - - - .

ſ oben S. 134.

§. II.

--

Können ältere Bündniſſe durch ein neues mit einen

Dritten aufgehoben werden?

Ein älteres Bündniß mit einer Nation kann -

durch ein anderes mit einer dritten Macht geſchloſs

ſenes nicht aufgehoben werden; wenn letzteres

nicht während eines auf Seiten der erſtern Nation

ungerechten Kriegs unter den beyden ältern Con

trahenten geſchieht, oder der Entzweck und Ge

genſtand des Bündniſſes ganz aufgehört.

- 2 I 2 - x - -

-

ältern Vertragsrechte des Beleidigten und die

Verbindlichkeiten des Beleidigers, ſelbſt bey den



-

ſund 1790. 1 St.

- §. 2. - -

Geſchieht es außer dieſen Falle ſo iſt zu un

terſcheiden 1) ob die dritte Macht dieſes ältere

Bündniß nicht kannte oder ob es beyde nicht

kannten, 2) ob beyde die Unmöglichkeit der Er

füllung wuſten. Im letztern Falle iſt es an ſich

ungültig, in den zwey erſtern geht es nach den

Regeln des Jrthums.

- - - §. I 3.

Bey Betrug und Liſt.

?k

Tritt bey den Jrthume oder auch allein Be

trug und Argliſt ein; ſo muß der Fall, nach den

oben bey dieſen Gegenſtänden angegebenen Grund

ſäßen entſchieden werden.

- § 14.

Bey Furcht und Zwang

Tritt Furcht und Zwang ein, ſo geht es zwar

nur mit den Unterſchiede, daß, wenn der Ge

dennoch keinen rechtsbeſtändigen Vertrag bewirkt,

da ich das erſtere Volk in Abſicht ſeiner ältern

Vertragsrechte weder mittelbar noch unmittelbar

beleidigen darf. " -

- O 3 -

- -

kerrecht e. von E. F. Hagemeiſter Stral

zwungene der Ungerechte war, der Zwang hier

$. 15

auch nach den obigen deshalb angegebenen Sätzen,
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§. 15.

Concurenz der Verträge. -

Treffen mehrere Verträge in einem Falle zu

ſammen und können nicht zugleich erfüllt werden,

ſo entſcheidet 1) die Gerechtigkeit der Sache; kann

dieſe nicht entſcheiden, ſo geht es 2) nach den Al

ter der Verträge. Sind ſie gleichzeitig und ent-,

ſcheidet die Gerechtigkeit der Sache nicht, dann

tritt Theilung der Verbindlichkeit ein, oder iſt

dieſe nicht möglich, eine nothwendige Neutralität.

Phil. Ad Schultheis de lure belli pro foede

ratis contra foederatos. 1738.

Drittes Kapitel

Von den verſchiedenen wichtigern Arten

und beſondern Verträgen zwiſchen Völkern,

E i n | e | t ung

De Eintheilungen und Arten der Verträge,

welche im Raturrechte bemerkt worden, treten im

ganzen auch hier, jedoch zu weilen mit einigen

eigenen Beſtimmungen ein.
-

» -

-

-
-

. . . * - - §. 2«
- - - - -
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§ 2.

Ein theilungen.

Sie ſind zeitige oder immer dauernde, erſtere

nennt man gewöhnliche Conventionen, perſönliche

Familien und eigentliche Volksverträge; Real

oder Landsverträge, die auf beſondere Lande einge

ſchränkt ſind, gleich oder ungleich, wo die Ver

tragsrechte nicht für jede Parthey gleich viel oder

gleich vortheilhaft ſind.

- §. 3«. -

Vorzügliche Arten.

Vorzüglich ſind hier zu bemerken 1) Freund

ſchaftsverträge, 2) Familienverträge, 3) Erb

verträge, 4) Handlungsverträge, 5) eigentliche

Bündniſſe oder Alliancen, 6) Garantien und an

dere Sicherungsverträge, 7) während des Kriegs

geſchloſſene Interimsverträge, 8) Friedensver«

träge.
-

Von den Friedensverträgen ſº unten.

» - § 4.

Freundſchaftsverträge.

Bey Freundſchaftsverträgen verſprechen Völ

ker einander alle wechſelſeitige Freundſchaftsbe

zeugungen und gute Geſinnungen, auch daß ſie

einander auf keine Art beleidigen wollen.

O 4 § 5.



§. 5.
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Familienverträge.

Familienverträge werden unter verwandten

Regenten zu Beförderung des gemeinſchaftlichen

Familienintreſſe geſchloſſen.
-s - - -

§. 6. t

Handlungsverträge betreffen die wechſelſeitige .

Handlung, deren Erleichterung und Beförderung.

I. F. Bachov ab Echt diſ. de eo quod iuſtam

eſt circa Commercia inter Gentes. 173o.

I. I. Maſeov. diſſ de foederibus Commercio-

rum, Lipf. 1735. . .

Perilluſtr. L. B. a Gutſchmidt difſ de fauore

Commerciorum, Lipſ. 175 O.

Eigentliche Bündniſſe gehen auf einſeitigen

oder wechſelſeitigen Beyſtand gegen Feinde, ſie

ſind entweder offenſive oder defenſive oder beydes

zugleich. -

Beyde ſetzen Gerechtigkeit des Kriegs vor

aus. Aber tritt das Defenſivbündniß auch ein

bey der Colliſivdefenſion im ungerechten Kriege,

in der äußerſten Gefahr zur Erhaltung der abſolu

ten Volksexiſtenz? Ich halte ausdrückliche Be-

- - » ſtimmung

- *.

- -.
-
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-

-

-

ſtimmung dieſes Falls im Vertrage vor nöthig;

außerdem nicht. -

* *

§ 9 :

Subſidienverträge ſind von eigentlichen Bünd

niſſen unterſchieden, indem ſie nicht zur Selbſt

theilnahme an Kriegen verpflichten, ſondern nur

zu Stellung einer Truppenzahl, es geſchehe ent

geldlich oder unentgeldlich.

§. IO. -

Kriegsverträge werden während des Kriegs

mit dem Feinde zu beſtimmten Abſichten geſchloſ

ſen. Sie müſſen auch den offenbar ungerechten

Feinde gehalten werden *), denn indem ich mit

ihm ſchließe, fallen in Abſicht dieſes Punkts die

feindlichen Verhältniſſe weg. -

*) Einige Naturaliſten äugnen dieſes ohne Grund. -

Allein ein anderes iſt Kriegsliſt, ein anderes

ernſthafter Vertrag.

x §. II,

-

Zu dieſen Kriegsverträgen gehören ſicheres

Geleite für Perſonen, Sachen und Orte, Ver

träge über Auswechslungen der Gefangenen, oder

Ranzionirung, Loslaſſung eines oder mehrerer Ge

fangenen auſs Ehrenwort, Waffenſtilleſtand, Ca

pitulation. -

O Joh.-



-

Joh.Wii. Neumayr Tractat von Friedens- "

handlungen und Verträgen in Kriegszeiten,

Jena 1624. 4. -

§. I 2»

Gar an tie. . v

Unter den Sicherungsverträgen bemerke ich

vorzüglich die Garantie, worunter man bald eine

jede Sicherheitsleiſtung, bald aber die Sie

cherungsverträge verſtehet, worinne man auf dem

Falle des Vertragsbruchs den Wortbrüchigen zur

Erfüllung des Vertrags zu nöchigen, und zu den

- -

verſpricht. -

§. 13.

Sie iſt entweder eine wechſelſeitige, oder nur

ein Theil der Vertragſchließenden garantirt dem

Andern. Etwas, oder ein Dritter garantirt den

Vertrag, oder die Vertragenden garantiren einem

Dritten Etwas. -

- §. 4.

Der Garant eines Vertrags iſt nicht zugleich

auch Garant der in dieſen Verträgen erwähnten

ältern Verträge, wenn ſolches nicht ausdrücklich

ausgemacht wird.

Behuf ſelbſt mit gewafneter Hand beyzuſtehen

garan

dritte

Aend

durch

In k

änmi

hung

dann

Wenn



§. 15.

Wenn einen Volk die Verfaſſung des andern

garantirt, ſo iſt zu unterſcheiden, ob dieſe ein

dritter ſtöhrt, oder ob das Volk ſelbſt freywillige

Aenderungen macht, oder aber im Volke ſelbſt

durch Zwieſpalt oder Partheyen geſtöhrt wird.

In keinen Falle darf der Garant ungerufen ſich -

einmiſchen, im zweyten würde er durch Einmi-

ſchung ſelbſt das garantirte Volk beleidigen. Nur

dann kann er ſich ungerufen thätig einmiſchen, - -

wenn er wirkliche Zwangsrechte dabey verliert.

Von der Garantie ſ

Fr. Lud. Waldner de Freudenſtein diſT. de - -

firmamentis conuentionum publicarum.

Gieſ 1753.

Die Garantie nach Vernunft und deutſchen

Reichsgeſetzen betrachtet, von D. Scheide

mantel, Jena 1782. 8. -

v. Steck Verſuche c. 5te Abhandlung,

Neyron Eſſai hiſtorique et politique ſur les

Garanties et en general ſur les diverſes

methodes des anciens et des nations mo

dernes de l'Europe d'aſſurer les Traites

publics, Goetting. 1777. 8. -

D.Chr. Dan. Erhard de ſponſoribus Iuris Gen

tium Proluſio 178. 4.

-

§ 16.



-

Außerdem treten unter den Völkern zur Si

cherung der Verträge auch Pfandſchaften und Gei

ſeln ein, gegen welche bis zur Erfüllung des Ver

trags nur die Rechte ſtatt finden, welche ihrer

Perſon verſichern; andere treten im Unterblei

bungsfalle ein.

Schilter de iure obſidum in ſeinen Exercit.

ad Pand. p. 71.

J. Chr. W. v. Steck, von den Geiſeln und (

Conſervatoren der Verträge mittler Zeiten

und dem Urſprunge der Garantien, in ſein.

Verſuchen 2c. 5te Abhandl.

Nic. Hierou. Gundling de iure oppignorati

territorii in ſeinen Exercit. Acad. Vol. I.

- P. 3 -

Von Eyden als Verſicherungsmittel ſ. oben

das Naturrecht.

Viertes Kapitel

Von Erbſchafts- und Verjährungsrechte

unter den Völkern.

Ravens Verſuche aus dem Naturrechte S.

I 39. - - -

Pagenſtecher de fundamento praeferiptio

nis in Iure gentium poſitiuo non naturali

quaerendo. Marb. 1748.

- - Chr.



#

ſ

- 1785. 8.

- -
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Chr. H. Breuning de preſcriptio

gentium incognita. Lipſ. 1760. 4.

L. Fr. Fredersdorf Verſuch einer Unterſuchung

über die Frage: Ob die Uſukapion unter

freyen Völkern ſtatt finde? Braunſchweig

-
-

«-

- "

§ 1. –

- Er br echt e. -

Erehte Unker Völkern entſtehen nach den al

gemeinen Völkerrechte vorzüglich durch Erbver

-

paſſiven Erbverträgen nöthig;

gewöhn

träge, wobey die Grundſätze der Vertragsrechte

überhaupt eintreten; ſie ſind aktive oder paſſive,
-

-

§. 2.
-

- X .

Paſſive Erbverträge.

Indeſſen kann kein paſſiver Erbvertrag mit

einem andern Volke, auch ſelbſt in erblichen Rei

chen ohne beſondere Genehmigung des Volks ge

ſchloſſen werden, da Erblichkeit nicht das Erb

Vertragsrecht in ſich ſchließt,

§ 3.
»- - . *

- Volkseinwilligung. V.

Ja wenn der Regent auch das Vertragsrecht -

hat, iſt Volkseinwilligung auch in Erbreichen bey

da es außer den

-
.

- ſ

ne Iure -
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gewöhnlichen Umfange der Ueberlaſſung des Ver.

tragsrechts liegt.
/

§. 4. »

- T e ſt (A 1 & 1 t e.

Aber auch Teſtamente können unter Vätern

gültig eintreten, wenn ſie in der Staatsverfaſſung

des Volks oder in ſeiner beſondern Einwilligung

begründet ſind. Denn ob ſchon der Regent ſtirbt,

ſo lebt doch das Volk fort, und das eingeſetzte

Volk kann nun acceptiren. Außer dieſen Falle

, aber finden ſie nicht ſtatt. -

H. de Cocceiide teſtamentis principum

Francof.ad Viadr. 1699. und in ſeiner Diſſ.

Vol. II. n. 19.

§ 5.

Verjährung kennt das Völkerrecht ſo wenig

als das Naturrecht, weder die zeitige noch die ſo

genannte undenkliche, wenn ſie nicht durch Ver

träge zwiſchen Völkern angenommen werden.

- Vierter



v - - -

Von den Rechte und Verbindlichkeiten der

Völker bey Streitigkeiten. -

-

- §. - z

- Bey ſtreitigen Verhältniſſen.

(N B » - » - -

ſ ey noch ſtreitigen Rechten unter Völkern tre

ten die Verhältniſſe ein, welche oben bemerkt

worden. -

§. 2.

. Friedliche Mittel

- Auch ſucht man ſelbſt, wenn die Verleßun

– 223 -

-

A

gewiß iſt, öfters durch friedliche Mittel, wohin

Vergleiche und Compromiſſe, Congreſſe und Me

diationen gehören, den Kriege auszuweichen, wo

zu indeſſen das Völkerrecht keine Zwangsverbind

Vierter Abſchnitt. -

lichkeit kennt; ſo wie auch die nehmlichen Mittel

zu Beendigung des Krieges dienen.

- -

§ 3.



-
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§. 3.

M e di a t i o n.

Uebrigens kann man weder zur Mediation Zr

Jemanden zwingen, noch ſich als einen Mediateur ſ

aufdringen, auch kann er als ſolcher nicht die #
Rechte eines Garants verlangen, noch ſolche von ”

ihm gefordert werden, wenn es nicht ausdrücklich ?

ausgemacht iſt. - -

ſ. Gottl. Dan. Treuer de prudentia circa of

ficia pacificatoris inter gentes, Helmſt.

1727.
-

§ 4.

Retorſion und Repreſſalien.

Feindliche Mittel aber zu Verhütung eines

offenbaren Kriegs ſind Retorſionen, wo man ſich v

- auf die nehmliche Art, wie man beleidigt wird, -

Genugthuung ſchaft, und Redreſſalien, wo man

es auf jeden andern Wege thut.

L. M. Kahle de iuſtis repreſſaliarum limit

bus. Goetting. 1746. 4.

- Ma

. . . - § 5. thig

Indeſſen verbindet das ſtrenge Völkerrecht zu Ä

allen dieſen nicht, ſo bald wahre Beleidigung ein- Ä
tritt, ſondern es berechtiget ſogleich zum Kriege C

- -

ruſ.

(nd
-

- - §. 6,3
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- - §. - -

– 9 5» „f

Rechtmäßige Kriegsurſache.

ſ Wahre Beleidigung, d. h. Entziehung eines

Zwangsrechts, und unterlaſſene Zwangsverbind

lichkeit iſt die alleinige rechtmäßige Urſache zum

Kriege. « » -

Alle andere Urſachen, wohin das ſogenannte

Gleichgewicht, die Machtvergrößerung oder

:: Verhütung derſelben, die Staatsraiſon und

, andere dergleichen Vorwände gehören, wird

der gewiſſenhafte Fürſt und Staatsmann

: verabſcheuen, da der ,thätige Mann von

Kopfund Kenntniſſen unzählige erlaubteWer

e hat, den dadurch etwa möglichen Uebeln

- Volk unſchädlich zu machen.

v. Juſti Chimäre des Gleichgewichts von Eu

h, ropa, Alt. 1738. -

. . §. 7. . . . .

Ankündigung und Manifeſte º

Weder vohergeſehene Ankündigung, noch

Manifeſte, noch ſonſtige Feyerlichkeiten ſind nös

thig zur Gerechtigkeit des Kriegs; es wäre denn

daß man die Ankündigung Vertragsweiſe ausge

macht. Indeſſen wird doch meiſt ein gewiſſes

Decorum gentium beobachtet, wohin auch Abº

rufung der Geſanden ohne Abſchied und einige

andere Maßregeln gehören. -

» P - F. S.

W

ey Zeiten entgegen zu arbeiten, und für ſein
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F. s. Treuer de decoro gentium circa belli

initia. Helmſt. 1727.

Gonne Entdeckung der Urſachen warum die

Kriegsankündigung unter freyen Völkern

für nöthig gehalten werden, 1743.

- - § 8.

--

Was iſt erlaubt im Kriege?
/

- Da das Recht des Beleidigten auch nach den

Völkerrechte nicht beſchränkt iſt, ſo ſind in Völ

kerkriege alle Mittel wodurch ich dem Feinde

Schaden und mir Genugtuung ſchaffen, kann

-gerecht. - - -

. Aber deshalb nicht nach der Moral überhaupt

- alle erlaubt, ſº auch vorne S. 151.

- Wer iſt Feind?

Feind iſt 1) der, welcher mich beleidiget ohne

kriegeriſchen Angriff, 2) durch kriegeriſchen An

griff, 3) wer meinem Feinde Hülfe leiſtet ohne ein

älteres Bündniß mit ihm zu haben. 4) Wer ſich

zu dieſen Kriege anfangs oder während deſſelben

zum Angriffe oder zur Vertheidigung gegen mich

verbindet. Gegen ihn, gegen ſein Land und Un

terthanen betrage ich mich feudlich.
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-
-

- -

-

-

-

-

–
§. Id -

WZer nicht? -

- Hingegen iſt der nicht mein Feind, welcher

- nur die aus ältern Verträgen zu ſtellenden Suba .

-

- - - - -

. . . . .

ſidien ſender, daher kann ich auch weder ſein Land

noch ſeine Unterthanen, außer die, die gegen mich

ſtreiten * feindlich behandeln,
-

*

*

§ 1t. v

- Offenſivkrieg.

Den Krieg fängt der Beleidiger oder der Bes

ſeidigte an, in beyden Fällen iſt er Offenſiv; in

letztern beſonders wenn der Angriff Genugthuung

und Rache zur Abſicht hat. - -

Dadurch daß man Beleidigung und Krieg

ſo oft mit einander verwechſelte, entſtanden

die meiſten Schwierigkeiten in Beſtimmung -

des Offenſiv- und Defenſivkriegs

§. I 2.

Defenſivkrieg:

Defenſiv iſt er wenn der Schuldige oder un

ſchuldige vorzüglich den Angriff und ſeine Nach«

theile durch Krieg abzuwenden ſucht, ohne Scha«,

denerſatz oder Rache hauptſächlich zu ſucheu.

Darnach beſtimmen ſich nun auch genauer die

Begriffe von Offenſiv- und Defenſivbünd

-

P 1. niß.
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? - .. - ,

:: . . . . .

§ 13.

2: Kriegseroberung.

niß. Man ſieht indeſſen wie leicht der

Uebergang zwiſchen beyden iſt. -
z

- -

- - -- - -

Kriegseroberungen, welche der ungerechte

Feind von den Gerechten macht, giebt kein Ei-

genthum, ſondern bloßen Beſitz ſo lange er es be

hauptet, wohl aber erhält der Gerechte dadurch Ei„

genthum; der Friede beſtimmt, ob es in jenen Falle

-

- zu erfüllen hat,

Eigenthum überhaupt, o

- - - -

- **

Recht gegen den Feind.-

- - - -

Wer ſich im Kriege

. ."

- - - - -
- - - -

§. I 4. -

A -

rhaupt, oder in dieſen ein fort

dauerndes werden ſolle. - -

- - -

- - - - - - - -

A -

Bewafner widerſetzt, den

kann man im Kampf tödten; auch dem ſtrengen

Rechte nach den, den man gewaltſam entwafnete,

der ſich ſelbſt gefangen ergiebt.aber nicht den,

3 -

§ 15.
z“

Neutralität beſtehet in den gleichen Beneh- -

men eines Volks gegen die Kriegführenden Mäch

te in Abſicht der äußern Rechte und Verbindlich

keiten. Der Neutrale kann nicht gezwungen

werden zur Theilnahme, wenn er nicht ſelbſt von

der Neutralität freywillig abgeht, oder Verträge

Schmidlin
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schmidlin de luribus er obligationibus gen

rium mediarum in bello, Stutg. 1786. 4.

Galliani de doveri de'principi neutrali verſo

i principi guerreggianti, Napoli 1782.

Deutſch überſetzt v. J. A. Cäſar 179e.

G. M. Lampredi del commercio delpopoli

neutraliin tempodiguerra. Florent 1783.

Deutſch überſeßt v. J. A. Cäſar 1791.

De Martens in dem Precis de Droit des Gens.

. P. 378. f -

- -

/

§. 16.

Der Neutrale hat überhaupt gleiche Verbind
lichkeiten und Rechte gegen jeden Kriegenden im

Handel und allen andern Verhältniſſen, außer

wo ältere Verträge eine Ausnahme machen *) zu

beobachten. Er iſt nicht verbunden eine von bey

den Parthien in ſein Land zu laſſen oder Angriff

und Verfolgung darinnen zu geſtatten. Ä.

*) 3. E. wo ein Vertrag zwiſchen zwey Rationen

davon die eine in Krieg befangen iſt, worinnen

beſtimmt wäre, daß auch im Fall des Kriegs ihr

ſollte Waffen, Getreyde vor der andern Nation

- verabfolgt werden.

§. 17.

Neutralität.
-

-
-- - ,

-

Klugheit und Vorſicht lehrt die Völker oft die

Rechte der Neutralität nach den allgemeinen Völ

P 3 kerrechte

- -

-
-

- -

v
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kerrechte noch durch beſondere Neutralitätsverträ-.

ge befeſtigen; wozu noch ſeit 789 das Syſtem

der bewafneten Neutralität kam.

Einige ſchreiben dem verſtorbenen Könige von

Preußen Friedrich, anderem Ruſſiſchet

Hoſe die erſte Idee dieſes Syſtems zu. Es

gehört indeſſen mehr ſür das Europ. Völ

kerrecht. f. Preeis du Droit des Gens Par

Mſ. de Martens. P. 397-4QO

§. 18. -

- s ri e d e. -

..

-

-

-

Den Krieg beendigt der Friede, bey welchen

die Präliminarien, der Hauptvertrag und zuwei

len auch Separatartikel vorkommen. eztere ſtehn

zuweilen in keiner Verbindung mit der Haupt

- - ſache. -

Noch einige Unterſchiede kennt das europäi

ſche Völkerrecht, ſo wie auch das Friedens

cerimoniel. S. Hofmann de obſeruane

gentium circa praeliminariapacis. Frf ad

- Viadr. 1736-4-

§. 19.

Er iſt entweder ein allgemeiner der aktie
gende Partheyen betriſt, oder ein beſonderer.

–

§
2Qs
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- -
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- -

- -

-

„º - - *

- - §. 2O, . . ." «. »

Einen beſonderen eine der kriegführenden

Mächte nur dann ſchließen, wenn die andern oder

ältere Verträge es erlauben oder in der Colliſion

im Falle des wirklichen Nothrechts.

§. 21. - -

Außerdem iſt der Friede ein eigentlich erzwun

gener, oder ein Nothſriede, oder ein freyÄg

geſchloſſener, oder ein durch nachherige Genehmi“

gungen beſtätigter. . .“ .

- - - . . . . . . . .
»

- §. 22 o. .. . .

.
s

Der eigentlich erzwungene , wenn der Ge

rechte den ungerechten Fe nd zwingt, aber nicht

wenn der Ungerechte den Gerechten dazu zwing
Letzterer müßten ihn denn nachher frey Ä.

- -
- -

. . .

migen. -

Der Nothſriede wobey kein äußerlich phyſis “

ſcher Zwang, ſondern nur innere Ueberzeugºg -

von der Gefahr zu Grunde zu gehn, wenn"

ihn nicht ſchließt, iſt ebenfalls zu recht beſtändig.

- §. - 24» -

Beyden Friedensſchluſſ wird gewöhnlich.“
ne allgemeine, zuweilen auch noch eine beſondere

P 4 - Amne

/ ,
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Amneſtie, d. i. Vergeſſenheit wegen der vor oder

in dieſen Kriege zugefügten Uebel, und daß ſie

keine Urſache zu neuen Kriegen geben ſollen, feſt

geſetzt. Sie betrift nur die mit dieſen Kriege

und Friedensſchluſſe in Verbindung ſtehenden Ge
genſtände. -

W. Chr. a Klüx de amneſtia ſeulege obliuio

nis. Lipſ 1736, - - - - -

. . . .“

. . . 13 4:... ,

*. - 2. § 25. . . . .

In den Frieden werden die gemachten Er

berungen, es habe ſie der gerechte oder ungerechte

Theil gemacht, entweder in Abſicht des Eigen

thums auf immer oder auf beſtimmte Zeiten über

laſſen, oder ſie, wie auch gefangene Perſonen wer

Yen zurück gegeben, welches man gewöhnlich das

e 3:

-
:

ſ Henr. de Cocceii de iure poſtlimini in

“, pace et Amneſtia,

5. - -

n. ſ Exerc. T. I. n. 78.

.
--



Zweytes Kapitel.

. Von den Geſan den...
- - - - -

-

- §. 1.

2 Uebergang und Litteratur. ?

- i.

Da die Völkerverträge und mehrere andereGe

ſchäſte derſelben meiſt durch Geſanden geſchloßen

und abgeehan werden, ſo iſt auch von dieſen das

weſentlichſte hier zu behandeln nöthig. -

- Indeſſen werden hier nur die allgemeinen Völ

& kerrechtsſätze über dieſen Gegenſtand be

merkt, da die einzeln oft ſehr ſchweren Fälle

und die ſich dahin beſonders beziehenden

Rechtsſätze für das eigentliche Geſandſchafts

sº recht und die Kunſt zu verhandeln, ſo wie

- die Grundſätze der Politik hierinnen in die

Geſandſchaftswiſſenſchaft überhaupt gehö-,

ren; ſo wie auch die Art zu verhan

deln, und die verſchiednen Arten der öffent

lichen Schriſten dabey nicht hieher, ſondern

- theils in die Völkerpolitik, letztere aber in

das europäiſche Völkerrecht gehören. S.

3: Precis du Droit des Gens par Mſr. Mar

tens. Lib. VI. p. 222. und Liv. Vlſ.

Von der hierher gehörigen itteratur ſ.

& P 5 Meiſter
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Meiſter Bibl. Jur. nat. u. d. W. Legatus und

- v. Ompteda in der Litteratur des Völker

rechts. Ich bemerke indeſſen hier

Ioh, Wiquefort l' Ambaſſadeur et ſes fon

čtions. Col. 1679. und Amſt. 1746. T.

II. 8, /

Callieres de la maniere de negocier avec

3

les ſouverains. Bruxelles 1716. 8. -

Cornel. v. Bynckershoek de foro egatiLB.

172 1. 8. auch Franz. überſetzt von Bar

beyrack. . . .

chr. Gotth. L. B. deGutſchmid dir depre

rogatiua ordinis inter legatos. Lipſ 1755.

Des Frhrn. von Paccaſſi Einleitung in die

ſämmtl. Geſandſchaftsrechte. Wien 1778.

Ahnert Lehrbegriff der Wiſſenſchaften, Erfor

derniſſe und Rechte der Geſanden, Dresd.

1784, 2 T. 8.

v. Römer Verſuch einer Einleitung in die
«;

rechtliche moraliſch. u politiſch. Verhältniſſe

der Geſandſchaften ze, als Lehrbuch, Gotha

1788. 8. -

Precis du Droit des Gens par Mr. Martens.

lib. VII. - - -



§. 2«.

Begriff

Eine öffentliche Perſon, welche von einen

Volk an das andere geſchickt wird, um im Nah

men ſeines Volks ein oder mehrere öffentliche Ge

ſchäfte zu verrichten, heißt ein Geſander, Bot

ſchafter,

§ 3.

Vorſtellender Charakter.

Zwar ſtellt ein jeder Geſander ſeinen Prinzi

pal in dem ihm anvertrauten öffentlichen Geſchäf

fe vor. Allein nuan muß bey dem Repräſentativ

charakter unterſcheiden, 1) Perſonalvorrechte und

Ehrenbezeugungen des Prinzipals, 2) Gerecht

ſame des Prinzipal als ſolches in Bezug auf das

Geſchäft überhaupt. Jenes iſt der Repräſenta

tivcharakter in ſpecie. -

f, H. de Coccei diſ de repraeſentatitia e

gatorum qualitate. Heidelb. 1680, und in

der Exerc. T. l. n. 38.

§ 4.

Claſſe der Geſanden.

Die Geſanden ſind in Anſehung des Ranges

Geſanden vom erſten Range, Botſchafter, Am

baſſadeur*), oder vom zweyten Range Envoye.

Erſtere haben den Repräſentativcharakter in ſpe

Cie,

-

»
-

,
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eie, letztere nur den allgemeinen. Die Vorrechte

der Erſtern äußern ſich im Range, in der Ercel

lenz und in den Viſiten; welches aber mehr für

das europäiſche Völkerrecht gehört.

Des Frhrn. v. Gutſchmid diff. de praetogati

va ordinis inter legatos. Lipf. 1755.

*) In den Creditiven jener heißt es: Wollen Ewr.

ſolchen gleich uns ſelbfl auf und annehmen, wie

wir ihm denn die Macht ertheilt ſich aller uns

zuſtehenden Prärogativen zu bedienen c.

Im Creditiv des Envoye aber heißt es: wir wol

len ze, ihm in allen, was er vorbringen wird

gleich uns ſelbſt Glauben beymeſſen.

Von den Ceremonielſ.

Gottfr. Stief Europ. Hoſcerimoniel. P. III. c.

1–15. »

I. Ch. Lunig Theatrum cerimoniale hiſt. pol.

Lipſ. 17 19. T. I. c. 5. 6.

Le Cerimonial diplomatique des Cours de

- l'Europe recueilli en partie par Mſr. Du

: Mont mis in ordre et augmenté par Mſr.

Rouſſet T. 1. Il.

§ 5.

Anderweitige Eintheilung.

In Anſehung der Gewalt und des Umfangs

ihrer Vollmacht ſind ſie 1) Plenipotentiarii oder

nicht; und in Abſicht der Zeitbeſtimmung ihres

Aufenthalts entweder ordinarii, Reſideutes, oder

Extraordinarii. --- -

- Con
- - -
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Conſuls und Agenten gehören eigentlich niche

hierher.

1690. 4.

Ioh. Chr. Dorn de

„“:
-

- - - ::::::

-

– : . . . §. 6. - - - - - -
" " . . . . . . . . . . . . . . .

Noch andere Arten. ...

Außerdem hat man auch geheime Geſanden,

Envoye Secret welche nur geheime Audienzen

bey den Regenten haben; aber die Emiſſaires Ca

chés gehören nicht unter die öffentliche
- A. - - ra- * - - - - - -

S. V, Paccaſſ. S. 2 I. 22. - - -

- . . . . . . .

- - - - -

- §. 7. - -

, - > -

Die Legitimationen eines Geſanden ſind ge

wöhnlich 1) ein oder mehrere Creditiven, Be

glaubigungsſchreiben, 2) die Vollmacht, 3) die

geheime Inſtruktion. .
- A ..?“.
- - - - --

-
4

Von mehrern Creditivenſ v. Paceaſſ 15.

lium, Halae 1753 - -

Nettelbladt de forma litterarum credentia

Ioh. Fr. kugler difſ. de litteris Credentiali

ºbus legátorum. 1741.

Petr Muller, di.de Reſidentibus. Ien.
- * ,

-

-

ep quod iuſtum eſt circa

- legationes affidua. Ien. 17 64. . .

chen Perſonen.



§. - 8.

Müſſen Geſande angenommen werden?

Dem abſoluten und ſtrengen Völkerrechte nach

gehört es nicht unter die Zwangspflichten einen

Geſanden anzunehmen, außer bey den Friedens

geſanden; und eben ſo wenig Einen Geſanden

Aufenthalt oder Durchreiſe zu geſtatten.

ſ. Achenwall diſſ. de tranſitu er admiſſione

legariex pacto repetendis: Goert. 1748.

§ 9.

Jſt einmal der Geſande als ſolcher angenom

men, ſo kann und will er, in dießen Geſchäften,

da ſein Volk, das er vorſtellt, und deſſen Regent

frey und nicht unterkhan iſt, ſo wenig als es ſein

Volk will, nicht Unterthan des Volks ſeyn, bey

welchen er dieſes Geſchäfts wegen iſt. Man

nennt dieſes Erterritorialität. - /

-

. . . §. 10.

Bey den Streite über die Allgemeinheit der

Erterritorialität unterſcheide man 1) die Perſon

des Geſanden, 2) die Verhältniſſe die aus ſeinen

Handlungen entſtehen. Die Perſon, glaube ich

iſt der Regel nach, vermöge des vorigen §. alle

zeit Erterritorial, aber bey den Verhältniſſen aus

ſeinen Handlungen iſt zu unterſcheiden der Ge

genſtand ſeiner Geſandſchaft und die damit ver“

bundenen Geſchäfte, von denen, die daraufr

-
- - ezu



wegen ſeine Hauptbeſtimmung bleiben, dabeylei

det, nicht erterritorial.

*

»

-

-

- ung von der Civiljurisdiktion in allen Geſand- .

---- 239 –

sºzug haben, in ſich sº iſt er, ſºlange
nicht die Freyheit ſeiner Perſon, denn dieſe muß

Ich habe hier blos die Frage nach den allge

raliſchen Perſonen des Geſanden, die aus

dj Verſchiedenheit ſeiner Geſchäfte ſicher,

- 11.

geben, unterſcheiden muß. «

* - - - - -
. .. . . . . . .

Andere Vorrechte. A

Außerdem gehört zu ſeinen Rechte als Geſan

der die vorzügliche Unverletzlichkeit, die Befrey

ſchaftsverhältniſſen *), und überhaupt in Abſicht

ſeiner perſönlichen Freyheit, wie auch von der

Criminaljurisdiktion, ingleichen der Hausgottes

*) Nur in ſofern kennt ſie das allgemeine Völker -

recht. Weiter aber geht das europäiſche V. R.

I. H. Boehmer de priuatis legatorum ſacris.

1713-4-

§. I 2, -

A ſy r e ch t. -

Die Quartierfreyheit und Aſylrecht, die eigene

Gerichtsbarkeit über ſeine Suite, ſind im abſolu

ten
- -

meinen und abſoluten Völkerrechte zu beſtim-

men geſucht, wo man die verſchiedenen mo
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ten allgemeinen Völkerrechte eigentlich nicht be

gründet aber im europäiſchen meiſt angenommen.

Chr.Thomaſius de iure aſyli legatorum aedi

bus Competente. Lipſ. 689.

I.Vpmark de Franchiſia quarteriorum. Ypſal
“ 1706. j

van Boezeluer quatenus legatorumaedes iure

aſyligaudeant. 1754. 4.

C. G. Roeſſig de Iure Aſyli ſecundum Ius

gentium abſolutum dubio. 1787. 4.

S. Fr. Villenberg de iurisdictione legati in

comites ao. Gedan. 1705. - - -

§ 3:-------

Ende, -

- Die Geſandſchaft hört auf1) durch den Tod

hes Geſanden und durch deſſen Zurückberufung,

wie wohl da meiſt der Geſandſchaftsſecretair einſt

weilen die nöthigſten Sachen beſorgt. 2) durch den

Tod des Regenten in Wahlſtaaten und in Erbrei

chen bis das neue Creditiv und Vollmacht wieder

- da iſt, 3) durchKrieg zwiſchen beyden Völkern, 4)

mit Endigung des Geſchäfts bey den außerordentli

chen Geſanden. 5) Endlich auch durch ein Verbre

-

-

sº

chen des Geſande, wo die Colliſion die Berau

bung der perſönlichen Freyheit nöthig macht.

Ich erinnere nochmals daß ich hier von den abſolut

ten Völkerrechte nur die nöthigſten Sätze des Ge

ſandſchaftsrechts bemerkte, da das ausführlicher

für die oben § 1. in der Note benannte Wiſſens

ſchaften gehört.
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